
Buchbesprechungen 

Cornelius Priuwilz , Strafrecht und Risiko. 

Untersuchungen ZIIr Knsis von St>·afrecht lind 
Kriminalpolitik in der Risikogesellschafl. Klo
Slermann, Frankfl<rt/Main 1.991, 428S., DM 
98,-

I. Diese Frankfurter Habilitationsschrift hat 
ein großes Programm. Der Begriff der Risi
kogeseUschaft, 1986 von Ulrich Beck kreiert, 
ist weit und noch keineswegs zu einem SCt 
bestimmter Kriterien verfestigt. Das Straf
recht andererseits umfallt in Prirrwitz' Ansatz 
Kriminalität, Kriminalisierung, Kriminalpo
htik, Straf theorien und Reclmdogmatik. Bei
des, RisikogeseUschaft und Strafrecht, sollen 
aufeinander bezogen werden. Dazu leistet 
Prinwitz einen grundlegenden und vielfach 
anregenden Beitrag. - Bevor es aber richtig 
losgeht, wird alarmiert: Das Strafrecht be
finde sich in einer akuten Krise (5.42 f.), weil 
es einerseits zunehmend als Steuerungsmiucl 
in diversen modernen Politikfeldern (Um
welt, Wirtschaft, Waffenexport, Drogen) ein
gesetzt werde, wo es andererseits keine Er
folge vorzuweisen habe und, wie es spater 
heißt, "gescheitert. sei. Soll man das starke 
WOrt ohne detaillierten Beleg glauben? Der 
Befund >Krise< verblaßt ohnedies, weil zu
gleich mitgeteilt wird, bei der herkcimmlichen 
KriminaLität (Mord, Diebsta.hl etc.) seien Ef
fizienz und Legitimation des StrafrechtS seil 
je zweifelhaft: .chronische Krise« (S. 44). Die 
Leichtigkeit mit der hier Scheitcrn und Kri
sen zugeschrieben werden, kcinnte Teil jenes 
Bewußtseins sein, das die Arbeit zu analysie
ren prätendiert: das Bewußtsein der Gesell
schaft, der viele stabile Selbstverständlichkei
ten abhanden gekommen sind, die allenthal
bcn Risiken wahrnimmt und problematisiert: 
der Risikogesellschaft. 
Diese zu verstehen, ist Gegenstand des ersten 
gewichtigen Teils des Buches, und indem sie 

bestimmt wid als eine, der »die DefLnition 
von Risiken zum zentralen gesellschaftlichen 
Konflikrgegensrand geworden ist« (5.81» 
werden in gelungener Weise ihre Merkmale 
hervorgehoben. Risiken sind der sozialen 
Wahrnehmung nicht vorgegeben; sie werden 
s07,.ial definiert. Gleiches gilt, das zeigt Prilt
witz immer wieder, für die Zielvorstellung 
der Risikogesellschaft, die Sicherheit. Die 
Spezifik der RisikogeseHschaft muß also zu
mindest auch auf der symbolischen Ebene 
bestimmt werden. fn die Auseinandersetzung 
um die Definition von Risiken gehen nicht 
nur Realdaten und deren divergente Interpre
tationen durch Risikoverursacher und Be
troffene ein. Die Teilnahme an der Definition 
von Risiken ist allch eine Form der Skandali
sierung, die den Marktwert VOn Medien und 
Experten beeinflußt. Die Risikodefinition ist 
weiter Gegenstand des polilischen Rituals, in 
welchem Nachrichten Tatsachen sind, die ei
nen von ihrem Gegenstand abgehobenen po
litischen und wirtschaftlichen Stellenwert ha
ben. Die Erzeugung und Beseitigung von 
Angst und Sorge der Bevölkerung ist \1e
dium des politischen Kampfes . In dieser Sicht 
gewinnt nun Prinwitz' Krisenbcfund doch 
einige Plausibilität: Das Strafrecht, das in der 
durch moderne Medien und deren Risikode
finitionen geprägten Gesellschaft die Aufgabe 
erhält. Sicherheit symbolisch zu vermineln -
PrilLwitz zeigt, daß dem Strafrecht diese Auf
gabe zugeschoben wird - kann nicht dauer
haft erfolgreich sein. Es ist Funktionselement 
des politischen Rituals und entsprechendem 
Verschleill unterworfen. Damit ist freilich 
nicht ausgeschlossen, daß das Strafrecht auf 
der Ebene der faktischen Bedingungen von 
Risiken zu deren Begrenzung beiträgt. 
2. Zum Gang der Untersuchung im einzel
nen: Die Charakterisierung der Risikogesell
schaft erfolgt durch eine instruktive Nach-
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zeichnung und Weiterführung der einschlägi
gen Forschung. Hervorzuheben ist hier die 
Anwendung attribuuonstheoretischer Be

funde über Veramwortungszuschreibung auf 

das Risikoproblem, wobei die Mechanismen 
der Verwandlung von Unglück in Unrecht bei 
gestiegenem Risikowissen sichtbar werden. 
Anregend ist auch die Auseinandersetzung 
mit Luhmanns Thesen über Recht und Ri
siko, mir Teubners U mersuchungen zur 
Steuerungsproblematik im Präventionsstaat 
sowie mit der Forderung U. Becks nach weit
reichender Umstellung des Rechts auf Risi
kobewältigung. Scharf kritisiert wird .das 
Stralrecht der Großsteuerung« (5. '4' ff.), 
dessen Beschreibung - »)mehr und andere 
Rechtsg'Üter« werden »früher't geschlÜZ[ als 
bisher - etWas diffus bleibt. 
Es lolgen erbeIlende I.nformationen und 
scharfsinnige Diskussionen über die Entste
hung von Kriminalität in der Risikogesell
schaft, die durch den rational kalkulierten, 
von traditionalen Moralbindungen emanzi
pierten Tater gekennzeichnet sei. Nicht recht 
verträgt sich damit die im ZU:O:;:lInmenhang der 
Stra.fzweckd.iskussion vertretene These, Ab
schreckung funktioniere nicht. weil ihre 
Adressaten nieht rational kalkulienen, und 
der zuvOr aus der RisikQforschung referierte 
Befund. das Risikoverhalten der Bürger, 
wozu auch der Umgang mit Strafdrohungen 
gehört, sei ziem_ljch irrational. Davon abges e
hen, das muß hervorgehoben werden, wird 
die Strafzweckdiskussion h.ier sehr kJar dar
gestellt und bezogen auf die neuen Probleme 
weitergeführt. 
Im letzten Tell geht es um die StrafrechtSdog
matik in der Risikogesellschaft. Im Zentrum 
steht das erlaubte Risiko, das seit seiner An
erkennul1~ in annähernd allen Kategorien der 
Dogmatik umherwandert und seine Bedeu~ 
tung verändert. Hier zeigt sich die Unsicher
heit der Dogmatik an~l:'s ichts der Erf:\hrung, 
daß jeder beständig in Risiken befangen ist, 
von denen jedes prinzipiell vermieden, also 
irgend jemandem als Schuld ?ugerechnet 
werden könnte, die aber insgesamr doch un
vermeidbar sind. - Es folgt die Darstellung 
des Einflusses des Risikodellkens auf die Be
stimmung von KausaJitat, ohjektiver Zurech
nung (Risikoerhöhungslehre) und Vorsatz 
sowie die erwähme Bilanz des Risikostraf
rechts: Es sl~ i ~escheitert. 

Am Ende will allerdings auch Priltwitz das 
Risiko nicht ganz aus der Stnfbegründung 
verbannen. Um der Gcrcclnigkeit wiUen 

(5 . 385) müsse es berücksichtigt werden, denn 
- so kann man die kluge Argumenration 
(5 . J 47 f., 37711.) wohl zusammenlassen - d.ie 
Berücksichtigung von Risiken gehört zur so
zialen Gerechtigkeit; davon könnte individu
elle Gerechtigkeit 31s Strafbegründung nur 
gesondert werden, wenn Unglück und (ver
meidbares) Unrecht unterschieden werden 
könnten. Da dies aber gegenwärtig nicht 
mehr möglich ist, verschwindet auch rue 
Grenze zwischen sozialer und individueller 
Gerechtigkeit, kann individuelle Gerechtig
keit nicht best.immt werden ohne das Einge
ständnis, daß auch soziale Risiken zugerech
net werden. 
3. a) Alles wäre gut, wenn hier Schluß wäre. 
Prittwitz aber will nun (5. 38311.) das Verhält
nis der Gerechtigkeitsbestimmung zur Be
rücksichtigung von sozialen Risiken wieder 
ändern. Nicht nur soll die Bestimmung von 
Gerechtigkeit aul die Berücksichtigung (u. a.) 
von sozialen Risiken gestützt werden; viel· 
mehr soLi die Berücksichtigung jener Risiken 
ihrerseits wieder durch individuelle Gerech
tigkeit begrenzt werden. Demnach soU diese 
nun doch wieder unabhängig von soz.ialen 
Risiken bestimmt und »konsequent Q; durch
gehalten werden. \Y/as das bedeutet, ist nicht 
ganz. klar. Zuvor (S. 148) war gezeigt worden, 
daß die konsequente Orientierung an indivi
dueller Gerechtigkeit die Beseitigung der ge· 
samten Fahrlässigkeitshaftung zur Folge ha
ben könnte. Auch gestrichen werden müßte 
eventuell das Straßenverkehrsstrafrecht, denn 
dabei wird dem einzelnen Verkehrsteilneh h 

mer die generelle Gefährlichkeit des Straßen
verkehrs zugerechnet, die er nicht herbeige
führt hat. Derartige restriktive Konsequen
zen zieht Prittwitz nun nicht in Erwägung. -
Si.nd aber die von ihm vorgetragenen Folge
rungen seiner Konzeption plausibel? - Bei
spiele: 
Verstieße es evident gegen die individuelle 
Gerechtigkejt, wenn etwa bei Verbraucher
schadigungen durch cin Unternehmen den 
leitenden Anges[ellten zusälzlich zum eige· 
nen Fehlverhalten auch das der juristischen 
Person partiell zugerechnet würde (zum Ver
gleich: Einzelne Gewalttäter werden gemäß 
dem rechtSstaatlichen Tatstrafrecht ohne wei
teres für ihre eventuell katastrophale Soz.ia
Lisation verantwortlich gemacht)? - \'Venn ein 
Umweltschädiger. der bei seinem Tun das 
hohe Schadensrisiko, das ein vernünftig Han
delnder ernstgenommen hätte. erkannt. aber 
nicht ersmgenommcn hane (etwa weil er auf 
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254 seinen Profit fixiert war), wegen vorsätzlicher 

Umweltschädigung haftbar gemacht wird, 

verstößt das »)zutiefst<x gegen jndividuelle Ge
rechtigkeit? -ln der Untersuchung wird bei
des apodiktisch bejaht (5. )8) f., )l7)' Man

che Leser, auch wenn sie im Ergebnis 

zustimmen, werden hier eine eingehende Be

gründung oder wenigstens etnen etwas vor

sichtigeren Umgang mit dem Begriff indivi
dueller Gerechtigkeit vermissen. 

b) Gegen die Forderung U. Becks und 

R. Wolfs nach weitreiehender Umstellung des 

Rechts auf Risikobewältigung macht Pritt

witz, soweit das Su"afrecht betroffen ist, die 
Vermutung mangelnder Akzeptanz und die 

Grenzen der Steueru.ng durch Recht geltend 

(5. I)' ff., 375). Beides ist abstrakt und besagt 
wenig über die Durchserzbarkeit und Effi

zienz kon.kreter naheliegender Umstellun

gen, z. B. partieller Beweislastumkehr bei 
Sehädigungen durch Indumieprodukte. Es 

könnte sein, daß deranjges von der Masse der 

Bevölkerung problemlos akzeptiert, ~'enn 

nicht begrü_ßt würdej es wäre auch - dazu so
gleich - nicht ineffiz.ient. Weiter i_nsistien 
Prittwitz hier unnachgiebig auf der Rechts

staadiehkeil. Indessen, daß die Erhaltung von 

deren filigraner Ausformung in jedem Detail 
wichtiger sei als z. B. U mwelt- und Verbrau
cherschutz durch Strafrecht - m. E. die span
nendste Frage des ganzen Themas - wäre 
schon einer gründlichen Argumentation wen 
gewesen. Der in diesem Komext verbreitete 
Hinweis auf mögliche Verschärfungen des Zi
vil- und Verwahungsrecht.o;; als Alternativen 

des Strafreehts bei der Risikobewältigung (vgl. 

5.247) hätte zu beaehten, daß konsequent 

auch in jenen Rechtsgebieten die Rechtsstaat
liehkeit hoch zu halten wäre. Vor allem aber lei

sten Zivil- und VerwaJtungsrecht nicht immer, 
was das Strafrecht spez.ifisch erbringt: die ab
schreckende Drohung verbunden mit der 

Schonung von i_ndividueller Freiheit im Ein
zelfall ' j wenn z. B. Srraßenverkehrsverstöße 
mit Strafe bedroht werden, kann insoweü dar
auf verzichtet werden, den Straßenverkehr di
rekt durch physische Hindernisse und Verre
ge1ung zu beschränken; den Verkehrsteilneh
mern bleibt Flexibilität gegenüber der Ord

nung. Geschom wird u. U. auch die win
schaftliehe Existenz vieler; wenn z. B. anstelle 
der hoheitliehen Betriebssehließung Strafen 

gegen einzelne verhängt werden, bleiben u. U. 

Arbeitsplätze erhalten. 

l D,uu Klaus Gumhc-r. KJ 199"" r1S (rsr)· 

c) Schließlich zur These vom Scheitern des 

Risikostrafrechts. Sie trifft offensichtlich zu, 
wenn man das genannte Recht an seiner enor
men Programmatik mißt. Aber die gehört 
zum politischen Ritual. Die realen Erfolge 
sind wert, zur Kenntnis genommen zu wer
den. Entscheidungen wie das Lederspray-Ur
tell (BGHSt 37, 106) werden in den Betriebs
leitungen verarbeitet und führen zur Intensi
vierung der Produktions- und Produktkon
trolle. Die mit dem Umweltstrafrecht 
angedrohten Sanktionen und schon die mög
lichen preSIigesehädigenden Verfahren bilden 

- das bestätigen Mitarbeiter der Umweltver
waltung - ein (reehtsstaatlich problemati
sches, aber eben auch) effizientes Droh- und 

Tauschpotential im Umgang der Umweltver
waltung mit den Unternehmen. Von den Ver
waltern habe ieh noch nieht gehört, daß das 

Strafrecht hier >;okontraproduktiv«( (so S. 247) 

sei. Der Verweis auf das große DunkeLfeld im 

Umweltstrafrecht ist bezüglich >;oScheitern« 
also etwas oberfläehlieh. 

Und der These, die Bevölkerung verliere das 
Venrauen ins Strafrecht, wenn dieses so we
nig wie das Risikostrafrecht bis zur Verunei

lung durchgesetZI ,,'erden könne (5. 370), läßt 

sich entgegenhalten, daß die LegiIimation des 

Strafrechts wohl auch litte, wenn es, ohne 
sich um die enormen Risiken zu kümmern, 
Winshausschläger mit den herkömmlichen 
Strafen beiegIe_ - Es könnte sein, daß die 

Schwierigkeiten, in denen, wie Prittwitz 
zeigt, das Strafrecht sich mit dem Risiko be
findet, prinzipiell unausweichlich sind. 
Zum Sehluß: Mit diesem Buch verhält es sieh 

ein wenig wie mit dem Risikostrafrechr.. Ge
messen an seiner großen Programmatik kann 
man leicht dieses und jenes einwenden. Aber 
von Scheitern kann keine Rede sein. Die Lek
türe bringt in den verschiedenscen Bereichen 
des Strafreehts und seines Umfeldes vielfälti

gen Erkenntnisgewinn. 
Rainer Keller 
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Harald Hohmann 

Präventive Rechtspf/ichten ,md -prinztpien 

des modernen Umweltvölkerrech". 
Zum Stand des Umweltvölkerrechts zwischen 
Umweltnulzung und Umweltschutz 

Schriften zum Völkerrecht, Band 97, Duncker 
& Humblot, Berlln '99',4]9 S., DM 128,-

Die kurz vOr der Konferenz der Vereinten 
Nationen über Umwelt und Entwicklung! er

schienene Diss~rtation von Harald Hohmann 
Wlterrummt es , den mjtde rweile kaum mehr 

übersehbaren Be.stand an internationalen Ver
einbarungen und Erklärungen zum Umwelt
schutz und seine Entwicklung systematisch 
darzustellen und unter der Fragestellung zu 

analysieren, inwieweit .sich über die letzten 
zwei bis drei Jahrzehnte im Umwcltvolker

recht ein Paradigmenwechsel hin zu einer pri~ 
mär ökologisch orientierten Schutz konzep

lion konstatieren läßt. Eine solche Entwick
lung stellt der Autor einleitend jedenfalls für 

das nationale (deutsche) Umweltrecht fest, 

indem er auf vorsorgende und planerische in
strumente in den einzelnen Umweltgesetzen 
verweist. 

Den umfangreichsten Teil der Untersuchung 
(Kapitel Il) widmet Hohman normativen Er

klärungen und Entschließungen , die zwi

schenstaatliche Organisationen sowie nicht
staatliche Kodifikationsgremien auf dem Ge

biet des internationalen U mwelts'c,;hutzes 
verabschiedet haben. Erst im Anschluß 

hieran werden umweltvölkerrechtliche Ver
träge zur Überprüfung der Folgerungen her

angezogen, die der Autor bereits aus der 
vorangehenden Analyse nichrvcrtraglicher 
Normtexte für den Bestand des Umweltvöl
kergewohnheitsrechts abgeleitet hal. Die me
thodisch-dogmatische Begründung hi"für 
liefert er in seinem ,., Re.sümec zu KapireJ II II 
(S. 219 H.); sie ist auch der Schlüssel zum in

haltlichen Verständnis der Arbeit. Zweifellos 

stellt die Bewahrung der natürlichen lebens
grundlagen der Menschheit die Konsensfin

dungsmechanismen der Staatengemeinschaft 
wie auch die Problemlösungskapazität der 

Völkerrechtsordnung Vor besondere Heraus

forderungen . Wie sehr oei allen Bemühungen 

um Fonschritte in der internationalen Um
welrzusammcnarbeit die Forderungen nach 
(ökonomischer) globaler VerteiJungsgerech

tigkeit und die aus der Erkenntnis globaler 

I Vgl. auch voo Hohmano : Er&cbous~ dc~ IZrdglprcls "'on 
Rio, 'NV .. Z 199), S. ) 11 rf. 

ökologischer Intcrdependenz abgeleiteten 
Handlungsnoewendigkeiten in Widerstrcjt 
stehen, hat die Konferenz von Rio erneut ein
drücklich vor Augen geführt; das von den 

Staaten dort bemühte Bild der "globalen Part
nerschaft (( kann die ökonomisch begründeten 
Differenzen zwischen Nord und Süd nur un
<ureichend kaschicren . Die Dringlichkeit der 

Überlebensfrage Umweltschutz in einer hete" 

rogenen Völkergemeinschaft wirkt sich - so 

der Kern vOn Hohmanns dogmatischen 
Überlegungen - .uf die Gewichtung normati

ver Quellen im Prozeß der Völkertechtsent

stehung aus. Deklarationen, Resolutionen, 
Guidelines und ähnlichen normativen Phäno
menen des sog. »soh law« weist der Auwr als 
vergleichsweise flexiblen Formen der zwi
schenstaatlichen Konsensfindung unter fol
genden Voraussetzungen entscheidenden 
Einfluß auf die Herausbildung von Völkerge

wohnbeitsrecht zu (S. 226): Die in ihnen nie

dergelegten Prinzipien und Regeln müssen 
globale Geltung beanspruchen und auch 

durch die Allgemeinheit der Staaten über

nommen werden; sie müssen ferner durch 
einen Prozeß der seriel.len Verdichtung in der 
Staatenz.usammenarbeit fortlaufend bestätigt 
werden, wobei sowohl rechtsverbindliche 
völkerrechtliche Verrräge als auch wiederum 

- isoLiert betrachtet: - nicht rechtsverbindLi
che Erklärungen die Funktion der Bestäti
gung einer Regel übernehmen konnen . Der 

an die Konz.eptionen des -spontanen Rechts ", 
von Ago sowie an die Theorie des »instant 
customary law cc von Suy anknüpfende, aus
fuhrlieh dogmatisch begründeIe Ansatz 

Hohn,.nns zielt auf einen wesenIlieh frühe 
ren Nachweis einer (umwell)völkergewohn
heitsrechtlichen Regel, als dies nach her" 

kömmlicher Dogmatik das Erfordernis einer 

lang andauernden Staatenpraxis erlaubt. Zu
dem sind textliche Niederlegungen VOn Ver" 

haltenserwartungen naturgemäß leichter Zu 
erfassen und im Hinblick auf die Frage der 
Gewohnheitsrech tsentstehung allszu werten 
als die Anhaltspunkte für eine ständige 

Übung m.it Rechtsüberzeugung, die erst den 

meist mühseligen Nachweis gewohnheits
rechtlich relevanter Staatenpraxis führen las
sen. Es erscheint allerdings durchaus zweifel
hah, daß die von Hohmann vertretene 
Position die Natur der in Deklarationen und 
ähnlichen Normtex .. n niedergelegten gegen

seitigen Erwartungen der Staaten zutreffend 
erlaßt) und daß die von ihm vorgenommene 
Deutung der hohen gewobnbeitsrechtlichen 
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25 6 Relevanz von Erklärungen nicht recht bald 

schon die Grundlage der in ihr fixienen, rela
tiv flexiblen Konsensbildung verändern 
würde: Mag man auch die augenfälligen Dis
krepanzen zwischen wohlklingenden Konfe

renzdokumenten und Prinzipienerklärungen 

einerseits und des »hard law6 vertraglicher 

Verpflichtungen andererseits mißbitiigen, so 

offenbart sich darin doch das Bedürfnis, in 
der internationalen Zusammenarbeit auf 

deutlich nichrrcchrsverbindliche Formen 

nonnariver Äußerungen zurückzugreifen. 

Die Kernfrage, über die sich trefflich streiten 
läßt, lautet, ob in der textlichen Wiederho

lung und Präzisierung von Prinzipien des 
sog. »)50f[ law« - einer von Hohmann zu 

recht hinterfragten Begrifnichkeit (5.223, 

440) - eine Qualitätsveränderung hin zur 

rechtlichen Natur ei.ner Regel gesehen wer

den kann, oder ob hierfür nicht weitere An

haltspunkte in der Staatenpraxis zu fordern 

sind. 

Daß die von Hohmann untersuchten Dekla

rationen aus der Enwicklung der internatio

nalen Umweltzusammenarbeit wie auch des 

U mwel rvöl kerrechts nicht hinwegzuden ken 

sind, steht indes außer Frage. Ausführlich er
önen werden als Meilensteine in der Ent

wicklung der Umweltzusammenarbeit u. a. 

die Stockholmer Deklaration (1972), in der 
bereits vorsorgende und nachwelrschützende 

Ansätze nachweisbar sind, die Shared Re

SOurces Declaration des Umweltprogramms 

der Vereinten Nationen (1978), die Nairobi 

Declaration sowie die World Charter for Na

ture (1982). Auf der Grundlage des geschil
derten dogmatischen Ansatzes gelangt der 

Amor zu der detailIreich untermauerten 

These, daß durch eine mehrfache Wiederho
lung und Verdichtung normativcr Äußerun

gen eine Reihe von Prinzipien bereits völker

gewohnheitsrechtliche Qualität gewonnen 

habe: Dies betrifft etwa Genehmigungserfor

dernisse für potentiell umweltbclastende Ak

tjvitäten, Pflichten zur Umweltplanung und 

U mweltvemäglichkeitsprüfung, Überwa
chungs-, Informations- und Konsultations

pflichten. Herausgestellt werden an dieser 

Stelle aber auch noch verbleibende Rege
lungslücken und -schwächen, so z. B. im 

Hinblick auf den Technologietransfer, auf die 
Vermeidung von Umweltbelastllngcn sowie 
auf einheitLiche Emissiomstandards. Auf der 

Ebene der europäischen Regionalorganisatiü

nen ergibt sich, wohl bedingt durch die grö

ßere ökonomische Homogenität der Staaten, 

daß teilweise weitergehende Anforderungen 

errichtet werden als auf globaler Ebene. 1ns

gesamt konstatiert Hohmann, daß die Ent

wicklung der Umweltzusammenarbeit in 

Form von Erklärungen bereits weitgchend 

dem Standard des Vorsorgeprinzips etwa im 

deutschen Umweltrecht entspricht (5.111) 

und es rechtfertigt, von einem "modernen 

Umwcltvölkcrgewohnheitsrecht« zu spre

chen. Dies äußert sich nach Auffassung des 

Autors darin, daß unmittelbares Schutzgut 

der untersuchten Erklärungen die Umwelt

medien selbst seien, daß sich ferner die nach

barlich-bilaterale Orientierung des "traditio

nellen« Umwelrvölkerrechts zugunsten ge

meinschaftlicher Verantworrungselemente 

und der Anerkenntnis multilateraler Tä,

ter/Opferkonstellationen erweitert habe 

(5.242 ff.). Mit welcher Berechtigung und 
Aussagekraft alJcrdings von ei.ner stattfinden

den )Erosion des traditionellen Souveräni

täL'iverständnisses,( und von der EtabJierung 

eincs Solidaritätsprinzips gesprochen werden 

kann (5. 243), erscheint jedoch zweifelhaft, da 
es sich hierbei um recht grobmaschige Kate
gorien handelt, deren Übersetzung i.n präzise 

Staatenpnichten jedenfalls nach dem gegen
wärtigen Stand des Völkerrechts Schwierig

keiten berei[et. 

1m dritten Kapitel analysiert Hohmann völ

kerrechtliche Abkommen zum Schutz der 

Gewässer, des Bodens, der Arten und sonst.i

gen Naturgüter sowie von Luft und Atmo

sphäre. Die eingehende Würdigung jeweils 
auch einzelner vertraglicher Regelungen er

gibt z. B. für den Meeresumweltschutz eine 

erst schrittweise prävcntive Ausrichtung bei 

einem verhältnismäßig großen Stellenwert 

wirtschaftlicher Rücksi.chtnahmen, einen erst 

rudimentären Bestand an bodenschützenden 

(inklusive abfallwirtschafrlieher) Regelungen 
sowie für den Natur- und Artenschutz eine 

Tendenz zur VerpfLidHung der Staaten auch 

zum Schutz der Umweltgüter auf dem eige

nen Staatsgebiet. Der Autor resümiert, daß 

der Befund aus der Untersuchung von Erklä
rungen durch die Umwelrschutzabkommen 

bestätigt werde, dic vertraglichen Normen 

mithin zur Et.ablierung des Umwe1tvölkerge

wohnheitsrechts im oben angesprochenen 

Sinne beitrügen (5.379, 401). Ausdifferen
ziert wird dies wiederum für eine Reihe Von 

Elementen vorsorgeorientierten Umweh

rechts (5. 379 ff.). 
Die A.rbeit bietet einen umfassenden Über

blick über die komplexe und umfangreiche 
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Materie des an textliche Niederlegungen an

knüpfenden Umweltvölkerrechrs. Sie erweist 
sich gleichzeitig stels als zuverlässlger Weg

wei.ser zu Delailfragen der Entstehungsge

schichte und Auslegung einzelner Regelun

gen und weist deren Behandlung in der 

Literatur jeweils umfassend nach. Durch ih
ren eigenwilligen dogmatischen AnsarL hat 

sie die völkerrechtliche Diskussion um einen 

ebenso engagierten wie sorgfaltig begründe

ten Beitrag bereichert. 

Das Buch ist inzwischen mit zahlretchen 

Aktualisierungen, zwei zusätzliche.n Kapiteln 

und Ergänzungen in engJischer Sprache er

schienen (Harald Hohman, Precau,ionary 
Legal Du,ies and Principles of Modern in,er
national EnvironmentaJ Law, Craham & 

Trmman - lnternational Environmerllal Law 

and Policy Series - , London 1994, l7' p., 215 
US-$). 

Susanne Rublack 

Hddegard MatlhieslUlrich M ückenber
gerl C/o,us OJJelEdgar Pe,erIS,bylle Raaseh, 
Arbeit 1000. Anforderungen an eine Nef-lgc
staltung der Arbeitswelt, R/)'wohlt Taschen

buch Ver/o,g, 1994 (rororo aktuell Nr. 13565) 

472 S., DM 19,90 

Das Buch bring, eine frohe Barschaft; Um 
die Zukunft der Arbei, und des Arbeitsrechts 
ist es) so die Kernthese des interdisz.iplinär 

aus JuristInnen und Sozialwissenschaftlerln
nen zusammengesetzten Verfasserteams, bes

ser bestellt, als der arbeitsrechtliche main
stream und die tarifpolitischen Akteure 

wahrhaben woHen: lotDer Bürgerstatus Be

schäftigter - im Sinne von Selbstbestimmung 

im Arbeirsbereich - (iSt) LW'r nocb längst 
nicht realisiert, aber realiJierbar: weil es öko
nomisch möglich, sozial wünschenswen und 

gesellschaftlich voneill,afr isr- (l5). 

1. Die Z"kunjrsvlSion : Das selbstbestimmte, 
demokratische, rllcht disknmuuerende, sozial 
und ökologisch verantwortliche Arbeitsver

hältnis 
Auch wenn die Arbeitswelt und das Arbeits

recht (noch) nicht anders sind, sie könnten 

anders sein: Selbstbestimmt, demokratisch, 
nichtdiskriminierend, sozial und ökologiscb 

verantwortlich und zugleich effizient und 

wirtschaftlich. Die AutorInnen haben das 

Fenster zu einer solchen Zukunftsperspektive 

weit aufgestoßen - die frische Zugluft, die sie 

hereinströmen lassen, ist erfrischend und 

provozierend. Im Minelpunkt ihres zukünf

tigen Arbeitsrechts steht - in keineswegs iro

nisch gemeinter Übereinstimmung mit mo
dernen Managementkonzepuooen und "Un~ 
ternehmensphilosophien\( - niemand Gerin

gerer als der Mensch. Primär als individuelle 
Arbeimehmerin und Arbeitnehmer, aber 
auch als vorübergehend ArbeitSloser, als Er
ziehender, als sich Weiterbi.ldender. Nich, um 
die Dimension der Stärkung seiner koHektiv

venraglichen Absicherung, den Ausbau von 

Mitbestimmungsrechten der koUektiven Ver

tretungsorgane ist es den AutorInnen zu tun, 
sondern um die Erweiterung seiner perso

nalen Endaltungs-) Mirwirkungs- und Ge
staltungsspiclräumc. Soweit diese der gesetz

lichen oder koUektiven Unter~i.ützung bedür. 

fen, so gut - aber in keinem Fall dürfen sich 

diese zu einer selbstzweckhanen form der 
Interessenvertretung verselbständigen, die 

sich über die Bedürfnisse und Ansprüche, die 

mannigfaltigen Optionen des Einzelnen hin

wegsetzen. Das Leitbild ist nicht der Ausbau 
der repräsentativen Betriebsdemokratie, die 

allzu leicht in paternalistische Bevonnundung 

münde, (80), sondern die Schaffung ihrer 
Voraussetzungen: Die Ermächtigung der Ar
beitnehmerlnnen Zu Subjek,en ihrcs berut1i
chen Arbei",Jebens als Berriebsbürgerin uDd 
Berriebsbürger, als gleichberechtigte Dis
kurspartner des Arbeitgebers. Dieser indivi
dualistische, betOnt anti.kollektivistische 
Grundzug des Buches rührt an Grundmotive 

des gewerkschaftlicben Selbstverständnisses. 
Doch diese haben ihre Herausforderung 
selbs, bestellt: Es handelt sicb, das Ti,elblan 
kündigt es zur Vermeidung von Mißverständ

nissen sogleich JJl) um »eine Studie der Hans

Böckler-Stiftung«, des Mitbestimmungs-, 
Forschungs- und Studienförderung,swerks 

des DGB. 
Folgt man den Autorfnnen, so ist bürger

rechtliche AUtOnomie im Arbeitsrecht, öko

nomische Imperative hin, technologisch

organisatorische Sachzwänge her, machbar. 
Nicht einfach nur, weil sie dies normativ für 

erstrebenswert halten, sondern weil die be
triebliche und gesellschaftliche Wirklichkeit., 
wie sie nachzuweisen suchen, selbst zu dieser 

Gestaltung strebt, zumindest d.ie Chancen 
hierfür eröffner. »Der rechtliche Rahmen des 
Arbeitsverhältnisses ist noch vom traditionell 
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parriarchaüschen, nicht von einem moderne n 
demokratischen und kommunikativen Cha

rakter der Arbeitsbeziehungen geprägt. 

Demgegenüber weisen die Ve ränderungen In 

der Arbeit5w eh einen ~Enl'l~nck"mgsvor

sprung _ auf, den das Recht noch n.icht ange
messen wahrnimmt und zeitgemäß gestaltet. 

Genau d.ieser EntwlCklungsrückstand des 

Rechts ist es, auf dessen Überwindung die 
Veränderungsvorschläge dieses Berichts ab
zielen« (5.84. H ervorhebung daselbst). 
Der Bogen der Studie ist, diesem Anspruch 

entsprechend, wei t gespannt: Er beginnt mit 
einer knappen Skizze der i>Antiquienheit des 

deutschen Arbeit.svertragsrechts« . Auf vier 

Regelungsfeldern wird sodann dieser Befund 
sozialwissenschaft.lich fundiert und einer kri
ti schen Analyse unterzogen: »Demokra tie im 
Betrieb«:, »Arbeitsverhältnis und Geschlech

terverhältnis« , »Interne Flexibilität - Arbeits
ze.itoptionenll, »Externe Flex.ibilität - min

dergeschütz te Beschäftigu ng •. I mAnschluß 
an diese Bestandsaufnahme werden, in the

matisch gleicher Reihenfolge, rechtspoliti
sche FolgenlOgen für die Gestaltung moder

ner Arbeitsve rhältnisse gezogen, die sodann 
zu 60 »lei tsätze(n) für eine notwendige Re

form« verdichtet werden. Das abschließende 
»Plädoyer für Neugestaltunglj resumien 

nochmals d.ie Intentionen der Studie und 
streift die Frage nach den Realisierungsbedin

gungen ihrer Vorschläge. 

I. Die Rl:ickstäl1digkei! des Arbeitsvertrags-

rechts 
A.ngesichts der dramatischen Umbrüche sei
ner sozialen Bezugssysteme (Familie und Per

sönlichkeit. Ökonomie und Technologie, 
Ökologie) erweist sich das Arbeitsvertrags

recht. Wiethöl ters Diagnose von ' 967 klingt 
wie ei n prophetisches Echo nach, als vormo· 
dern, vo rdemokratisch in seiner Fixierung auf 

überholte familiale und soziale Normalitäts

standards ("NormaJarbei tsverhältnis«). patri 
archalisch und diskriminierend. Zugeschnit

ten auf die Regelungsbedürfnisse der einsti

ge" Industriegesellschaft betrachte t das Ar
beitsrecht den Betrieb »als Ort der Vernut

zung von Arbeitsk raft im Vollzug der 

Naturbearbeitung. Es reguliert und begrenzt 
d.iese Vernuezung - mehr mcht«. (lO) . Die 

»Tertiarisierung« der Ökonomie. die z uneh

mende D ominanz von Dienstleistungstiitig
keiten mje ih ren primär kooperativ-kommu· 
nikativen, nicht motorisch-repet.itiven Ar
beitsweisen ist an ihm ebenso unbemerkt 

vorbeigegangen wie die Enrwick.lu ng neuer 

Produktions konzepte (Stichworte: Ende des 

Taylorismus. Projektförmigkei t. flexible Ge
staltung, Produktdi fferenzieru ng. Verkür
zung von Produktinnova rionszyk.len. Aufhe
bung der Trennung von Planung und Ausfüh

rung, Dezentralisierung. Enrhierarchisie

rung. Aufgabenintegration, Mirarbeiterzen
triertheit). Gleiches gi.lt für den soziokultu 

rell en Wandel, die Prozesse der Individuali
sieru ng. der PluraLsierung von Lebensst ilen, 
die EinsteJ.lungsveränderungen (Stichworte : 
steigendes Bildungsniveau, Abnahme der 

Hau shaltsgrößen, variablere Parrnerbezie
hungen, Annäherung der Erwerbsquote ver
heirateter und alleinstehender Frauen, Zu

nahme des dispositiven Antei ls am Erwerbs
einkommen, Abnahme der Erwerbsarbeit an 
der Gesamtlebenszeit auf nur mehr ca. 8%), 

die Veränderungen im GeschJechtcrverhält
nis , die öko logische Kritik am Produktivi

täts-, Fortschri tts- und \'\Iohlstandsparadigma 
- und nicht zuletzt für die Verwerfungen auf 

dem Arbeitsmarkt (Ende der Vollbeschäfti

gu ng, Globalis ierung. Migration) mit ihrer 
sinkenden Bedeutung zentralisierter nationa
ler N ormseLZungssysteme, der Dezentralisie

rung von EntScheidungsprozessen auf die 
Ebene von Branchen , Reg·ionen und Betrie

ben einerseits und der Tende nz zur supra na
tionaJen ZeDlralisierung auf Konzern- und 

EG-Ebene andererseits. 
Das überkommene Recht des Arbeitsverhält

nisses haftet an untergegangenen Konstella
tionen : Es set2.t , ebenso wie da.s ergänz.ende 
Sozial recht.. ~dje U niformität und Kollektivi

tät der Arbeitenden voraus« (24) und wird 
lediglich s itu ativ im Si.nne der geänderten An· 

forderungen durchlöchert. Mit einer Reform 
allein des Individual arbeits rechts lassen sic h 
die dramatischen Veränderungen von Öko

nom ie und Ökologie, Sozialstruktur und Ge
schlechterverhältnissen, Politik und Regulie 

rung zweifellos nicht einfan ge n. Notwendig 

wäre eine grundlegende Revision der Soz.ial
vcrbssung und ih rer i.mpliziten ~)Genera[io

nenverträge« und ), $ol idarpakte« - also aucb 

des Sozial·, Famjlien- und Steuerrechts und 

des kollektiven Arbeitsrechts. Gleichwohl 
besitzt das lndividuala.rbeitsrecht für dieses 

U nterfange n, so die AutorInnen, einen privi p 

legierten On, der es legitimiert, mit ihm den 

Anfang 'zu machen: Denn I,es läßt sich bewei
sen4<, so die einleitende stark e These. ,.daß der 

technisc h-ökonomische und der soziokultu
re lle Wandel die modernisier te normarive Ge-
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staJrung der RoUe der ei.nzelnen Beschäftigun 
im Betrieb und außerhalb nicht nur em1ögli
ehen, sondern geradezu erfordern« (t4). Ge

wiß, dagegen gibt es Widerstände und Vorbe

halte . Sie äußern sich in der herrschenden 

(aber stets ambivalent gebliebenen, nie konsi
Stemen) Politik der Deregulierung einerseit.s 
uod in einer deutlichen Zunahme tariflicher, 
nichr selten auch informeLler Regelungen, die 
in Richtung auf ein qualitativ neu es, moder
nisiertes Arbeitsverhältnisrecht verweisen: 
Letztere beim Schopf zu ergreifen und auf 
das Niveau verallgemeinerter und zwingen
der Regelungen zu erheben, ist das Ziel der 

Studie. Re-Regulierung statt Oe-Regulierung 

ist ihr Programm. Normativ ist dies vom An
satz her überzeugend. Ob sie allerdings der 
Rückenwind der Gesch.ichte so sehr beAü

gelt, wie die AutorInnen vermeinen , bleibt zu 
diskutieren. Wenn dem nicht so wäre, was 
dann? Sie hätten Vorschläge gemacht. 

Schauen wir uns diese z.unächst genauer an. 

2. Demokratie m1 Betrieb 

Die Veränderungen der Produktionsverfah
ren und betrieblichen Organisationskonzepte 
zur Sicherung einer i.nternational wettbe
werbsfähigen Wirtschaft, die soziokulturellen 
Wandlungsprozesse und das Bewußtsein neu
artiger ökologischer Produktionsrisiken wei
sen in die gleiche Richtung: Auf das Erfor

dernis einer demokratischen Neugestaltung 
des betrieblichen Alltags. Die überkommene 
eindimensionale, hierarchische Befehls- und 
Gehorsamsbez.iehung ist veraltet. An ihre 
Stelle soll eine mehrdimensionale Diskursbe
ziehung treten, die freie und ungehinderte 
Kommunikationsrechte der Beschäftigten 
voraussetzt und der Vielschichtigkeit funk 
tionaler Arbeitsteilung gerecht wird (250, 
2)9)· Dabei gilt es nicht nur, die Grundrechte 

der Meinungs- und Gewissensfreiheit und 
des Persönlichkeitsschutzes auch im Berrieb 
voll zur Entfaltung zu bringen und von den 
juristischen Einschränkungen einer bloßen 
»Drittwirkung,( der Grundrechte im Arbeits
verhähnis zu befreien. »Industrial citiz.en
ship. erfordert zudem die Abkehr von der 

RechtSkonstruktion des Arbeitsverrrages als 
personenrechtliche~ Gemeinschaftsverhähnis 
- mit seiner starken Betonung der "penönli
ehen Abhängigkeit . bereits im Begriff des 

Arbeitnehmers - und seine UmgeStalrung zu 
einer »)Austausch~ und Diskursbeziehung 
zwischen Menschen, deren Bürgerstarus 1.0-

nerhalb des Betriebes intakt bleibt« (36 f.). 

An die SteUe des nur in den Grenzen zulässi
gen Ermessens arbeitsgerichtlich überprüfba
ren Weisungsrechls de.s Arbeitgebers, an die 
SteUe seines Direküonsrechts soll eine »Dis
kurspfüchtoUt treten . Der Arbeitgeber hat seine 
Anordnungen rechtzeitig zu begründen und 
zu erläutern, die W'etsungsempfänger können 
hjerzu Stellung nehmen, im Streitfall soU eine 

betriebliche clearing-Stelle entscheiden . Ver

letzungen der Diskurspflicht werden sankto

oiert: Die unbegründete~ legitime Rechte 
oder Optionen der Betroffenen verletzende 
\'(Ieisung ist nichtig, ihre Wirkungen sind 
rückgängig zu machen. Sie begründet ein Ar
beitsverweigerungsrecht, gegebenenfalls Bu
ßen gegenüber Arbeitgebern und Vorgesetz

ten , die von der Verhängung von Geldbußen 

bis hin zum Verlust des Arbeitsplatzes bzw. 
der betrieblichen Funktion reichen kön.nen 
(270 ). 

Auf der anderen Seite soU der Arbeitgeber 

verpflichtet werden, Kritik und Anregungen 

von seiten der Beschäftigten nicht nur zur 
Kenntnis zu nehmen, sondern ernsthaft zu 
würdigen. Dafür sind diese zunächst durch 
Erweiterung ihres Kündigungsschutzes (Zu
stimmungserfordern.is einer externen In
stanz) und ei.n beweislastrelevantes ,)Recht 
auf IrrtumoUt vor Sanktionen zu schützen -
etwa wenn sie rechtswidrige Praktiken im Be
trieb öffentlich anprangern oder die Frage 
nach der Sozialverträglicbkeit des Produktes 

aufwerten. Dabei stellen die AutorInnen die 
Umernehmensautonom.ie unter einen schar
fen Vorbehalt der Gesellschafts-, Umwelt

und Sozialverträglichkeit. Ihre privatrechtli

che Grundlage legitimiert insoweit keinerlei 
Restriktionen öffentlich zu führender Dis
kurse: »Beschäftigte können oft gegenüber 
der Öffentlichkeit genauer und korrekter 

über externe Effekte von Produkt und Pro
duktion wie auch über mögliche Produk

tions- und Produktalrernativen berichten als 
etwa Reporter oder externe Sachverständige . 
Geschäfts- oder Venraulichkeitsinteressen 
des/r .Arbeitgeberslin dürfen die diskursive 

gesellschaftliche Verantwortung der Beschäf
tigten nicht beschränken. Fü.hrte die bloße 

Tatsache, daß eine Untemehmensakuvität er
laubt und vorhersehbar ist (erwähnt wird in 
diesem Kontext explizit die Automobi.lindu
strre, T. H.), zu einer Thematisierungsbarriere 
für die Beschäftigten, so verlöre die GeseU
schaft eine für sie unentbehrliche Informa

tions- und DiskursqueUe. Das Thematisie
rungsverbot würde zu einer gesellschaftlichen 
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Innovarionsblockadc. Daß die Thematisie~ 

rungsbarriere der Treuepflicht demokrati

schen Anforderungen widerspricht. wurde 

bereits bewnt(( (273)' 

Bei betrieblichen Verbesserungsvorschlägen 

soU eine Art »Einlassungszwang« geschaffen 

werden, der sieb bei nachweislichen Vorreilen 

für wirtschaftliche Effizienz, ökologische 

Verträglichkeit und die Qualifikation und Ar

beitsbedingungen der Beschäftigten bis hin 

zu einem Anspruch auf entsprechende U m

gestaltung der Produktion und Arbeitsorga

nisation verdichten können soll (394). Diese 

in These 13 der ahschließenden )}Leitsätze für 

ei_ne notwendige Reform« aufgestellte - Zu~ 

spitzung der Kommunikationsrechte zu einer 

Erz~vingbarkei[ betrieblicher Entscheidun~ 

gen wird freilich eine stltene Ausnahme blei

ben müssen. Denn die AutOrInnen lassen 

keinen Zweifel daran, daß die "funktionale 

Abhängigkeit« der ArbeimehmerInnen im 

Arbeitsverhältnis. die durch die Anforderun

gen einer arbeitsteilig spezialisierten Produk

tion bedingt ist, beStehen bleibt (260). Ebenso 

ist die spezifische ökonomische Risikovenei

lung aufgrund der Eigentumsverfassung als 

gegebenes Fakwm zu respektieren. Deshalb 

gehen sie davon aus, daß ),eine über Kommu

nikationsansprüche wesentlich hinausge

hende Einflußmöglichkeit Beschäftigter auf 

UnternehmensentschL'idungen ohne eine 

Neuverteilung des mit dem Kapitaleinsltz 

verbundenen Risikos nicht mögLich ist« 

(285). Bei gegebenen wirtschaftlichen Rah

menbedingungen, an denen sie im übrigen 

wegen der Vorrei le funktionaler Arbeitstei

lung für die Effizien.zoriemierung der Unter

nehmen auch gar nicht rütteln wollen, bleibt 

für weitergehende Forderungen nach Pro

duktmitbeStimmung, gar ProduktsclbStbe

stimmung kein Raum (ebd.). 

J. Arbeitsvl'rhältnis und Geschlechterverhält-

m' 
Ungeachtet allen sozialsrrukturellen Wan

dels, ungeachtet auch aller arbeitsrechtlicher 

Diskriminierungsverbote besteht die ge

schlechtsspezifische Benachteiligung von 

hauen im Erwerbsleben fort (89 ff.j. Zwar iSt 

die Erwerbsquote von Frauen seit 1970 konti

nuierlich angestiegen (1992: 62,5 %), liegt 

aber noch immer weit unterhalb derjenigen 

der Männer (82%). Obwohl immer mehr 

frauen erwerbstätig sind, bleiben die Aufga

ben im HaushaJt, Kindererziehung und 

Pflege weiterhin fast ausschließlich im Ver-

antwortungsbereich der Frauen. Frauen sind 

daher weit überproportional als Teilzeitbe

schäftigte oder in Heimarbeit [.irig. Sie ver

dienen im Durch schnitt 1/) weniger als die 

Männer (u61.), ihr Anteil an den prekaren 

Arbeitsverhältnissen liegt bei 90%, sie sind 

häufiger und länger arbeitslos, entsprechend 

geringer sind ihre sozialversicherungsrechrli

ehen Leistungsansprüche. lhre Integration in 

den Arbeitsmarkt beschränkt sich auf wenige 

frauenspezifische Branchen und Berufe, bei 

Aufstiegs- und Karrierechancen werden sie 

signifikant benachteiligt und gegen die Oe· 

monstration männlicher Macht durch sexu

elle BeJastigung am Arbeitsplatz erst durch 

das 2. Gleichstellungsgescrz von 1994 - und 

auch dies nur unzureichend (Beweislast, bloß 

individuelle Klagemoglichkeiten ) - geschützt 

(t 21). 
Das Arbeits- und So.zialrccht ist an dieser 

strukturellen Diskriminierung von Frauen 

nichr unbeteiligt, im Gegenteil. Ihr normati

ves Leitbild des >.Normalarbeitsverhältnis

ses« ist orientiert an der minnl.ichen Er

werbsbiographie, der kontinuierlichen, dau~ 

erbaften, quaIiJizierten Beschaftigung in ei

nem größeren Betrieb. Es impliz.iert Vorstel

lungen ein es ,.,richrigen Lebens« auf der Basis 

strikter Arbeitsteilun g zwischen Mann und 

frau in Beruf und Familie, deren ökonomi

sche, soziale und kulturelle Grundlage mit 

dem Ende der Vollbesebäfti~lIng, der Krise 

des Sozialstaats und der Erosion der familia

len Lebensform entfallen ist. Es bezeichnet 

längst nicht mehr die typische arbeitsrechtli

che Normalitat, sondern ist zum Ausnabme

modell geworden. Dadurch tritt seine Selekti

vität um so krasser hervor: Abweichungen 

vom NormalarbeitsverhäImis bedeuten Ku

mulierung rechrlicher und sozialer Risi

ken. 

Die Gleichstellung der Entfalrungsmoglich
keiten vOn Frauen und Männern im Erwerbs

leben und im Reproduktionsbereich setzt 

neue Formen der Synehronisierung beider 

Sphären voraus. An die SteHe der Orientie

rung auf ein fiktives Gleichheitsmodell durch 

Angleichung der Frauensituation an diejenige 

der Männer soll dabei ein Arbeit.srecht treten, 

welches den Verschicdenanigkeiten der Be

dürfnisse entsprechend unterschiedlichen Le

benslagen durch eine Fülle von Optionsmög

lichkeiten Rechnung trägt, die nach einer Art 

Baukastenprin.zip individuell zusammenge

fügt werden können (287ff.). Das normative 

Leitbild der AutorInnen ist Gleichheit unter 
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Bedingungen der Differenz. Ihre Ziele sind 
die nichtdiskriminierende Ermögl.ichung derr 
Gleichzeitigkeit von und des Wechsels :f.tvi
sehen Erwerbs- und Familicnarbclc für beide 
Geschlechter, der Schutz vor Geschlechtsdis
kriminierung. Maßnahmen zur Herstellung 
einer Machrbalancc und einer gerechten und 
sinnvollen Lastenvcrrcilung zwischen den 
Geschlechtern. Die hierfür vorgeschlagenen 
rechtlichen Instrumentari("n sind vielJälrig. 
Sie reichen von einer drastischen Arbeitszeit
verkürzung, dem Vorrang von Arbeitszeit

präferenzen bei Familienarbeit, Erziehung 
und rficbl', der Mitvcrantwordichkeil der 
Betriebe für ausreichende Kinderberreuungs
angebote. dem Ausschluß von BenachrciJi
gungen für familiär belaStete Arbeitnehme
rinnen bei Einstellung, \'Veircrqllalifizierung 
und Aufstiegsmoglichkeiten, Lohnersiltz bei 
Erziehungs und Pflegeurlaub, Rückkehr", 
sprücben auf einen gleichwertigen Arbeits
platz über die s07..ialrechdiche Anrechnung 
von Familientäügkeiten ab Erwerbszeiten, 
eme griffige Antidiskriminierungspolitik bis 
hin zu verbindlichen Frauenförderplänen, 
['rauen- und Gleich stellungsbeauftragten in 
den Betrieben, der Einrichtung von betri('bli
ehen Frauenaus55chüssen und der Einfüh
rung von Ergebnisquolen zu_r Erreichung 
ausgewogener Beschäftigung. 

4. interne Flextbl.luät - Arbeitszeit 

Nicht minder <lnspruchs- und vorausse[
zungsvoll sind die Anforderungen, die die 
VerfasserInnen an eine Neugestaltung des Ar
bcitszeitrcchts stellen. \Xiiederum geht es um 
d3s Kunststück, individuellen Oprionen 
moglichst grol~('n GcsLllrungsspielraum ein~ 
zuraumen, sie z.ugleich im Interesse einer Be
grenzung und Umverreilung des Arbeitszeit
volumens quantitatjv, im Intcrc:sse des Ge
sundheitsschutzes u.nd kultureller Zeitmuster 
(Nach 1- und Sonntag.~.1fbeit) quaJüativeinzu
schränken, mit konkurrierenden Optionen 
anderer Arbeitnehmer abzustjmmen und da
bei ökonomische Efiizienzbedingungen und 
betriebl.iche 0 rganisat ionsnotwendigkei ten 
nicht außer Acht 7.U lassen: )Die Neugestal
tung der Arbeitszeit sollte sich neben den 
Problemen ökonomischer Elfizienz gleicher
maßen denjenigen der Synchronisation der 
Zeitmuster in den verschiedenen Lebensbe
reichen sowie der zunehmenden Spaltung 
durch andauernde Massenarbeirslosigkeit 
stellen " (402). 

Dem wird das neue Arbeitsz.eilrcchtsgesetz 

mit seinen extrem zurückgenommenen 7..win
genden rechdichen Rahmensetzungen für die 
betriebliche Arbej[~l.cilge .~taltung und seiner 
einseitigen Orientierung an Unternehmens
interessen in keiner Weise gerecht (I)), ))9). 

Weder reflektiert es die bestehenden arbei,,
zeitspezifischen Diskrimi.nierungen (Nor
malarbeitszeit gilt nur für eine Minderheit, 
24% der Beschäftigten; 30% der Frauen ge
genüber 2 % der Männer si.nd wilzeitbeschäf
tigt (1)6, 1)4) noch die Bedürfnisse und 
Interessen der ArbeitnehmerInnen, der 
Nichterwerbstätige::n oder der Gesellschaft. 
Stau dessen muß die Höchs[arbeirszeit unter 
Verhinderung von Mehrarbeit durch taritli 
che Fesrlegung von Bandbreiten begrenzt, 
Mehrfachbesdläftigungen unterbunden und 
eine öffentlich-rechtliche Grenze der durch
schnirtlichen wochentlichen Arbeitszeit fest 
gelegt werden und sind monetare Gratifika
tionen als Ausgleich für Zeitguthaben lUSZU

schließen. Individuellen Zeitpräferenzen ist 
als Recht auf optimale Arbeitszeitgestaltung 
hohe Priorirat einzuräumen, wobei die Koor
dinationsaufgabe - aber auch die Verantwor
tung für ihr C\1ißlin~en - den Beschäftigten 
selbst zuLlllt. Sie ('rhalten ein gmnds:itzlich 
reversibles Recht auf Wec.hsel- insbesondere 
Reduktion - dt.·s vereinbarten Arbeitszeitum
fangs, auf heistellungs>.citen (s.bbatic;;l) bei 
Erhal< des Arbeitsplatzes und Lohnausgleich. 
Ein betrieblicher Arbeitszeitausschuß soll 
darüber wachen, daß die Regeln der Diskur
sivität dieses Aushandlungsprozesses, lnsbe
sondere das Diskriminierungsverbor, nicht 
verletzt werden. Die Priorität der Zeitpräfe
r\::nzen soll sich aus ei_ner nach objektivierba
ren Kriterien wie Vorhersehbarkeit, Planar~ 
beit und Flexibilität der Belange feStgelegten 
RangliSte ergeben (J24 ff.). 
Hand in Hand mit diesen flexibilisierungen 
der Arbeitszeit müßten neuartige InstrUmen
tarien zur sozialen Absicht:rung der kUIL~ei
tig und befristet Beschäftigten, der Freige
stellten und Hausarbeitenden geschaffen wer
den: Die VerfasserInnen erwähnen in diesem 
Zusammenhang, ohne n3her darauf einzuge
hen, die Einführung von Beschäftigungs
pools, von Bürgergeld oder Negativsteuern, 
Grund- und Zusatzrenten, deren Finanzie
rung durch eine ",soziale Mehrwertsteuer« 
erfolgen könnte ()) 8 f.). 

5. Externe Flexibduät - mindergeschiitzle Be~ 

schäftigung 
Eine Neugestaltung des Arbeitsvertrags-
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rechts muß sich schließlich mit dem Vordrin

gen nur unzureichend geschützter Beschäfti
gungsverhältnisse auseinandersetzen. Das 

geltende Recht setzt starke Prämien für den 
Rekurs auf derartige prekäre Arbeitsverhält
nisse - wie befristete Beschäftigung, Leihar
beir, Arbeit in Kleinstbctrieben und Schein
selbständige - aus und trägt so dazu bei, daß 

sich die Risiken dauerhafter A usgr"nzung in 
diesem Teil der Erwerbsbevölkerung enOrm 

steigern (21 t). Versagung ko llekti ven 

Schutzes, venninderte Integration in den Be
trieb bei erleichterter Autlösung der Arbeits
beziehung, größere ökonomische Abhängig

keit, geringe Kommunikations-, fort- lind 

Weiterbildungsmöglichkeiten schließen die
ses ~externe Flexibilitätspotent,ial( ei.ner in
tern gespaltenen Personalpolitik von den Mo
dernisierungsprozessen des E~erbslebens 

aus (216). 

Diese Diagnose ist unstrittig. Die Zielformu
lierung zur Verbesserung der Lage der prekär 
Beschäftigten ist jedoch so wenig selektiv, 
daß sie schlechlhin für alle Arbeimehmer

gruppen gill: Aufgabe müßlC sei n, .. allen Be

schäftigten wiederkehrend C hancen zu eröff

nen, damit sie ihre beruflichen Fähigkeiten 
individuell enrwickeln und den schnell wech

selnden Anforderungen auf dem Arbeits

markt anpassen können. Darüber runaus ist 
allen Beschäftigten jenes Minimum an Be
schäftigungssicherheit und kommunikativer 
betrieblicher Integration zu gewährleisten, 
das einen verantwonlichen Umgang mit den 
ökologischen und sozialen Folgen der Ar
beilStätigkeil möglich mach i« (J61). Das Di

lemma einer Verbesserung des arbeitsrechtli
chen Schutzes der prekär Beschäftigten ist 
evident. Jede Erhöhung der rechtlichen Ver

bindlichkeit dieser Arbeitsverhältnisse läuft 

Gefahr, die Zugangschancen für Arbeitssu

chende weiter zu verringern und die Anreize 
für ein Ausweichen in illegale Beschäfti
gungsverh ältnisse zu vergrößern (361, 382). 

Gleichwohl setzen die AUtOr!nnen auf diese 

Lösung und plädieren für eine Ausdehnung 

des Kündigungsschutzgesetzes auch auf 
Klein- und Kleinstbetriebe, auf Diskurs
rechte der Arbeitnehmer gegenüber dem Ar
beitgeber über die Möglichkeilen der Fort

führung der Arbeitsverhältnisse bei deren 
drohender Beendigung, das Recht auf be

zahlte Teilnahme an betrieblieben Kommuni

kationen, em gerichtlich durchsetzbares 
Recht auf bevorzugte WiedereinsteUung, das 
Recht auf Qualifizierung und Weiterbildung 

auch in K.1cinbetrieben. behördliche Kon
trolle der Endassungsentscheidungen vOn 
Verleih unternehmen, die Schaffung und ge

setzliche )Sockelung(( eines Status zwischen 
Arbeitnehmern und Selbständigen etc. 
Was bereits bei den Vorschlägen der AUlorln

nen zur ))garantiertcn Optionalität« bei eine r 
- im wesentlichen auf Verkürzung ausgehen
den - FJexibilisierung der Arbeitszeit deutlich 

wurde, tritt auch hier zutage: Ohne massive 
flankierende sozialrechdiche Absicherungen 
greifl jede bloß arbeitsvertragliehe Neugestal

tung zu kurz. Nur durch den Auf- \1nd Aus

bau von Poollösungen in Fo nn von Qualifi

zierungs- und Beschäfti gu ngsgesellschaflen 

wird es möglich sein, die widerstreitenden In
teressen (Fiexibilitätsbedürfnisse der Be
triebe, Absicherungs- und Kommunikations
interessen der prekär Beschäftigten und Zu
trittsinteressen der vom Arbeit.smarkt Ausge~ 

grenzten) wenigstens einigermaße n unterein
ander kompatibel und ausgleichsfähig zu 

machen (375). 

11. Der Betneb als Verständigungsgemein-
schaft - einige kritische R"ckfragen 

Die SlUdie besticht durch ihre eingehende 

empirische Bestandsaufnahme der vielfältigen 
Verwerfungen auf dem Arbeitsmarkt, die 
pointierte H erausarbeitung der Normalüäls
unterstellungen des tradierte n Arbeits- und 
Sozialrechts, die Breite der registrierten öko
nomischen und soziokulturellen Wandlungs
prozesse und die normativen Zielfonnulie
mngen, auf die hin ein modernes Arbeitsver
tragsrecht zu konzipieren ist. Gerade weil sie 
hohe Maßstäbe setzt und weitreichende An
sprüche verfolgl, fällt es leicht, Zweifel anzu

melden. Sie betreffen Fragen der Verrechtli

chung, der empirischen TriJrigkeit, der Finan
zierbarkeü. der Durchsetzungschancen und 
möglicher konzeplioneller Fallstricke. Nach

stehend sollen nur einige der besonders nahe
liegenden Einwände und Rückfragen skiz

ziere werden. 

I. Verrechtlichung: Ein kostspieliges Parado-

xon auf dem Weg zur Diskursbeziehung 

Das Arbeitsvertragsrecht, das die AutorInnen 
zur Disk ussion stellen, hat gewaltig regulati~ 
ven Speck angesetzt. Ausgestattet mit nicht 
weniger als 30 neuen Individualrechten (und 
einigen Kollektivrechten), denen zusätzliche 
Verfahrensordnungen und teilweise neu zu 
scbaffende Ausschüsse und Gremien entspre
chen, treten die Arbeitnehmerlnoen in neuer 
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Montur auf die Bühne der Arbeitsbeziehun

gen. Zwar zielen nicht wenige dieser Rechte 
auf die Herstellung kommunikativer Einlas

sungs- und argument.ativer Begründungs
zwänge des Arbeitgebers. Aber durch diese 

Ausrichtung auf Verständigungsorientierung 

als solche verlieren sie keineswegs i.hren Cha

rakter als rechtlich institutionalisierte An

spruche und Verfahren: Das heißt aber auch, 
daß sie bürokratische, aktenmäßige Prozedu

ren in Gang setzen, den Informations- und 
Kontrollaufwand beträchtlich steigern und 

vor allem geld- und zeitaufwendig sind. 

Darin unterscheiden sie sich strukturell in 

nichtS von den bestehenden kollektiven be
trieblichen Mitwirkungsrechten, deren Re

sultat bereits jetzt eine im Vergleich zu ande

ren hochindustrialisierten Ländern enorme 

Dichte der Verrechtlichung ist. Wird diese auf 
individualrechtlicher Ebene redupliziert, so 
kann dies eine fast behebige Vervielfaltigung 

der möglichen Streitgegenstände zur Folge 
haben. Und da Rechte und Verfahren unter 

Bedingungen der Knappheit von Zeit und 

von qualifizierten Personal resSOurcen nie ko

stenneutral sind, schlägt ihre Multiplizierung 
allemal als Kostenfakror zu Buche. 

Dies wäre nur dann anders, wenn den Rech

ten entweder keine institutionalisierten Ver

fahren entsprechen würden, in denen ihnen 

zur Geltung verholfen werden kann. Aber 
solchem zahnlosen Recht reden die AutOrIn

nen nicht das WOrt. Oder aber man vertraut 
darauf, daß die Rechte nicht l>ausgereizt« 

werden, sei es aus Furcht vor SfUlktionen des 

Arbeitgebers, sei es, weil ihre Existenz allein 

Umorientierungen in der Praxis der Arbeits
beziehungen bewirkt, die ihre Verletzung im 

Regelfall ausschließt. Letztes ist empirisch 
und theoretisch unwahrscheinlich, ersteres 

bleibt weiterhin zu befürchten. Um mit der 

SfUlktionsfurcht anzufangen: BereitS jetZl 

kennt das Betriebsverfassungsgesetz In 

§§ 8 t H. eine nicht unerhebliche Reihe indivi

dueller Informations-, Berawngs- und Be

schwerderechte der Beschäftigten. Allerdings 
sind sie in der betrieblichen Praxis, wie die 

AutorInnen selbst deutlich machen (77), 

weitgehend bedeutungslos geblieben - und 

zwar aus Gründen, an denen auch die Stär

kung der Individualrechte jedenfalls unmit
telbar nichts ändern wird: Aus Angst, als 

Querulant zu gelten oder wegen befürchteter 
Sanktionen. Zum anderen: Erst die Erfin

dung von Rechten schafft die Unterscheidun

gen, die mittch.: der Rechte überhaupt erst im 

doppelten Wortsinn )}wahrgenommen(( wer

den. Erst das Scheidungsrecht führt zu Schei
dungen, das Asylrecht zum Asyl, das Abtrei

bungsrecht zu Abtreibungen, die für die 

Rechtsordnung zum Problem werden. Wie 

sehr auch die Formulierung von Rechten dar

aufhin konzipiert ist, sich durch kulturelle 

Wandlungen - etwa in Richtung auf das Ar

beitsverhältnis als Diskursbeziehung - abzu

schaffen, so sehr begründen sie doch erst mit 

ihren neuen Differen.zierungen von rechtmä

ßigen/unrechtmäßigen Interaktionsformen 

eine neue Qualit.ät der Formalisierung der 

Arbeitsbeziehungen. Die gegenteilige Erwar
tung der AutorInnen (2.84) unterschätzl mei

nes Erachtens diese \'<Iirkung der Verrechtli

chung. 

Damit ist ei_n Paradox angesprochen, dem 

beim besten WiLlen nicht zu entkommen ist, 
in das aber gerade der beste Wille blind hin
eingerät: Die DoppeIgesichtigkeit von Yer
rechrlichung. Verrechrlichung mit dem Ziel, 

die betriebliche Macht- und Auroritätsstruk

tur in diskursiver Richtung zu verändern, 

arbeitet mit dem juristischen »Zwang zum 

Diskurs«(. Darin ist schon der Widerspruch 

eingebaut, daß Zwanglosigkeit und Herr
schaftsfreiheit zu den elementaren Vorausset

z.ungen der Möglichkeit diskursiver Verstän

digung gehört. Der Versuch, durch Rechte 

und rechtlich institutionalisierte Verfahren 

diese Voraussetzungen neu zu schaffen und 
zu garantieren, verdankt sich der Einsicht in 

die Realität betrieblicher Herrschaft. Aber es 

wäre ein Irrtum zu glauben, daß er in der 
Lage wäre, diese "Z u einer gleichsam lebens~ 

weltlichen Kommunikationsgemeinschaft zu 

transformieren, in der letztlich das bessere 
Argument zählt und sich nur darum durch

setzt, weil es größere Rationalität beanspru
chen kann. Im Streit um Rechte zählen, soviel 

ist rechtSsoziologisches Gemeingut, minde

stens gleichgewichtig auch andere Argumente 

als gute Grunde: Finanzielle, zeitliche und 

persönliche Ressourcen. Der rechtliche 
Zwang zum Diskurs resultiert nicht im Dis
kurs, sondern in einer Beziehung, die stark 

von strategischen Elementen geprägt ist. 

Niemand anders hat diese Ambivalenz von 

Verrechtlichungsprozessen so deudich her

ausgestellt wie der philosophische Präzepror 
der Diskurstheorie: Jürgen Habermas. Zwar 
hat er seine früher vertretene ))Kolonialisie

rungsthese«, die Annahme einer );Ausuock

nung(( diskursiver Verständigungsprozesse in 

Sphären der Lebenswelt (Soziali>ation, Kul-
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tur, Öffentlichkeit) im Zuge ihrer Verrechtli
chung inzwischen deutlich, wenn auch eher 
impliz.it, revidiert, indem er das Medium des 
Rechts nunmehr selbst aus lebensweltlichen 
Strukturen herleitet. Gleichwohl bleibt die 
Kolonialisierungsthese ion der vOn Sim.itis ver
tretenen Optik bedeutsam, wonach Verrecht

lichungsprozessc notwendig mit Standar

disierungen, Normalität.'iannahn1cn und Ab

straktionen verbunden sind. Die Aucorlnnen 

von ),Arbeit 2000" nehmen diese zwar scharf 
ins Visier, soweit sie mit dem tradiereen 

»NormalarbeitsverhältnisClt konnotiert sind. 
Aber ist ihr Ncuentw·urf darum schon frei 
von erneuerten, modernisierten Rechtsschab

lonen? Gewiß nicht. Zwar spricht ihre Inten
tion, maximale freiräume für individuelle 
Optionen rechdich z.u ermöglichen, auf den 
ersten Blick dagegen. Jedoch wird dadurch 
die Standardisierung nur auf eine neue Ebene 
gehoben: Sie verlagert sich aul die Ebene der 
sOl. ialrechdichen Basisfundamemierung der 
arbeitsrechdichen Flexibiljtät, auf den Zwang 
zur Diskursivität1 zur Reduktion von Ar
beils7.citen und die damit verbundene Verrin
gerung der Arbeitnehmereinkommen. Die 
Tatsache) daß diese neuen Normal,itätsnor
mierungen alle ArbeirnehmcrInnen betreffen 
sollen und .somit universellen Charakter be
sitzen, nimmt ihnen lediglich ihre diskrimi
nierende Selektivität. 

2. E mpimche Tn[,igkeit 
Die Verft!.sserInnen gründen ihre modernisie
rungspolitische Zuversicht darauf, daß die 
Emwicklung der ökonomischen wie sozialen 
Realität ihren Vorschlagen zur Umgestaltung 
des Arbeitsrechts entgegenkomme. Im Bunde 
mit dt:m Weltgeist argumentiert sich leichter. 
Dabei schleicht sich nur zu gerne die Versu
chung ein, Überzeichnungen vorzunehmen 
und partielle Trends für den Kern der S3c'he 
auszugeben. 
Die Aussage etwa, das Normal.rbeitsverhält
rus erfasse heute nur mehr eine residual~ Min
derheit von 24% der Arbeitsverhältnisse 
(1)6,154) und sei damit faktisch obsolet, er
hält ihre empirische Stichhaltigkeit daraus, 
daß bereits das regelmäßige Ableisten von 
Überstunden als Abweichung von der Nor
malarbeitszeit gilt. D<ls erscheint mir als eine 
Überzeichnung, die der gewollten Dramati
sierung dient. Gravierender sind die Ein
wände, die sich auf die behauptete Signjfi
kanz der betrieblich-organisatorischen 
Wandlungsprozesse beziehen. Dabei soll und 

muß gar nicht bestriuen werden, daß )) ano. 
thropozentrischc oc Produktionssuukturcn in 
den technologisch und kapitalmaßig fort
schrittLichsrcn Teilbereichen der industriellen 
Produktion in der Tat im Vordringen befind
lich sind. Vielleicht kann man sogar davon 
sprechen, daß sich (scit Beginn der [ndustri.
lisierung) historisch erstmals überhaupt die 
Chance zur Entfaltung von Formen der be
trieblichen Kooperation ergibt, die In 

menschlich angemcsscnc:r, humaner Weise die 
intellektuell-fachlichen wie kommunikativen 
Fähigkeiten und Bedürfnisse eines Großteils 
der Arbeitnehmer aktivieren statt sie verküm
mern zu las cn. Aber: \'(Iic signifikant sind 
diese Prozesse bczogcn auf die i\.1.asse derjeni
gen, die aktuell auf den ofli'l.iellen, grauen 
und schwarzen Arbeitsmarkten Beschafti
gung finden oder suchen' Handelt es sich 
nicht um verschwindend kleine, hochmo
derne Inseln im Bereich der industriellen Pro
duktion, deren quantitative b(·.'.l.:häftigungs
politische Bedeutung rapide abgenommen 
hat? Im industrieUen SektOr in der Bundesre
pubH sind nur mehr ca. )0% der Erwerbsbe
völkerung beschäftigt, davon arbeiten zwi
schen 6 und 7% regelmäßig in Gruppen- oder 
TL':lmarbeit - rechtfertigt dies die Annahme, 
dies sei der Vorschein kunftiger Normalj
tät? 
Weiterhin: Besteht nicht auch unter diesen, 
den Sell>slverwirklichungsmotiven der arbej
tenden Menschen durchaus entgegenkom
menden Produktions- und Organis<ltions
strukturen der Interessengegensatz von Kapi
[al und Arbeit unvermindert fort? Ist nicht 
der Fortbestand dlc"e~ Gegensatzes gerade 
die Voraussetzung tiH die Finführung dieser 
Veränderung schlicht deshalb, weil sie sich 
okonomisch als produktiver und effektiver 
erwiesen haben? Gewiß doch: Um so besser 
für die ArbeiulL'hmer, wenn ihren Bedürfnis
sen und Interessen die ökonomischen Ver
h31tnisse partiell entgegenkommen. Aber eine 
partielle IiHcressl'llüberschneidung darf nicht 
darüber hinwegtäuschen, schon r;3r nichr 
dazu verwender werden, Interessengegen
sätze, wo sie fonbestehen, unsichtbar werden 
zu lassen. DJnn wäre der Vorwurf gereehtfer
tigl, daß die Studie zu Neu- und Umbewer
tungen der ,.Wirklichkeit« führt, die für die 
BeSChäftigten und ihre lnteressenvertretung 
>.> cntwaffnend (( sind: Sie werden getäuscht 
uber das nach wie vor ungebrochen fortbeste
hende Erfordernis der kollektiven, nur kol
lekriv möglichen Verteidigung ihrer materiel-
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len wie rechtlichen Interessen und ~,entsolida

risien((, indem lediglich ihre individuellen 

Präferenzen rechtlich munitioniert wer

den. 

Deutlich wird die Nähe zu solchem Ideolo

gieverdacht in der nachträglichen Umbewn, 

wng der- von den linken ebenso wie von den 

liberalen Interpreten des Arbeitsrecht.s - im

mer kritisierten »Betriebs- und Produktions

gemeinschahsidee«(. Diese wird nunmehr als 

spezifisch deutsche Interpretation der Ar

beitsbez.iehungen zu einem kulturellen Erbe 

aufgewertet, an das es anzuknüpfen und das 

es fortzuentwickeln gilt. Dabei wird in diese 

Traditionslinie ausdrücklich auch die NS-Zeit 

einbezogen (258). Ihr wird zwar vorgehalten, 

daß sie den Gemeinsehaft~gcdanken mit fal

schem Inhalt füllte -, aber "Gemeinwohl

bindung ist keinesfalls not\vcnd.ig mit dem 

Ami-Liberalismus der Nazis verbunden( 

(ebd.). 

Methodisch hat diese Vorentscheidung zur 

Konsequcn 4, daß die Autoren die Entwick

lung von Organisationsrnustern der betriebli~ 

ehen Beschäftigung, von Betriebs- und Tarif

vereinbarungen, Gesetzen und Deklarationen 

im tnternationaJen Maßst.ab dedektiviseh dar

aufhin absuchen, wo sie Belege für ein Vor

dringen von Interessen homologien oder 

-überschneidungen zwischen Arbeitgebern 

und Arbeitnehmern und der Einbeziehung 

von Aspekten der Sozial- und Umweltver

rräglichkeit in die unternehmerischen Zielde

finitionen finden. Dies hat den unbestreitba

ren Vorzug, daß die Vorschläge der Autorln

nen nicht voluntaristisch im luftleeren Raum 

hängen. Sie konnen auf Beispiele und Vorbil

der aus der Praxis verweisen - wobei zumin

dest offen bleibt, welche Relevanz diese für 

die Praxis besitzen. Das Problem liegt aber 

eher in der summierenden Hochrechnung 

dieser exemplarischen Modelle zu Mustern 

einer aLlgemeinen Entwicklung, an die die mit 

demokratischen und ökologischen Gemein

wohJvorstellungen aufgefüllte altdeutsche In

terpretation des Arbeitsverh'llmisses wclt

geistkonjunkrurell andoeken kann. 

J. Wirklichkeit Im DeztLungsprozeß: Die 
Fruchtbarkeit 'von Paradtgme"w cchseln 

Doch mit diesen Einwänden nach dem Motto 

»das mag ja normativ wünschenswert sein, 

verfehlt aber die Realität,< ist für den mit den 

fntemionen der Srudie sympathisierenden 

Skeptiker keineswegs der St.ab über die vorge

schlagene Ncukonzipierung des Arbeitsver-

hälmisses gebrochen: Im Gegenteil. Denn 

wie die Wirklichkeit wirklich ist, weiß nie

mand. 

Das Verhältnis von Wissenschaft zur Realität, 

von Theorie zur gesellschaftlichen Praxis, ist 

immer eines der Interpretation, der Deutung, 

der Bewertung. Die Realität ist nicht unmit

telbar »zur Hand«. Sie;;: steht zwar handgreif

lich vor uns, aber entzieht sich, sobald wir sie 

)~begreifen« wollen. Sie er.sehließt .sich erst 

über das Bewußtsein, über die Sprache und 

ihre Zeiehen- und Bedeutungssysteme, ihre 

Regeln und darin eingebauten Denkmusrcr. 

Ob Deutungen der Realität »richtig« oder 

»falsch~( sind, kann daher weder der Realit:it 

noch dem über sie gemachten Aussagesystem 

unmittelbar entnommen werden. Das sympa

thische asthetische Evidenzerlebnis, auf dem 

etwa Marcuse angesichts von Naturzersto

rung insi:Hiert (»aber das weiß man doch«), 

langt zur Beurteilung empirischer Richtigkeit 

ebensowenig hin wie eine in sich schlüssige, 

konsistente »Ableitung« aus Strukturen, für 

hinreichende Plausibilität spricht. Als Kritc 

rien der »Richtigkeit" von Interpretationen 

soziaJer wie okonomischer Verhältnisse, gar 

E nrwicklungstc.ndenzen, mussen wir daher 

ein »)tertiumox auffinden - etWa die (selbst 

wiederum deutungsbedürftige) empirische 

Bestätigung von Hypothesen und Prognosen 

durch spätere Ereignisse oder Zustände und 

die Selbstaufklarung der handelnden Subjekte 

i. S. geLingender Verständigung über gemein

sam geteilte Deutungen und Wertungen. 

Wenn aber die »Wahrheit«: von Aussagen über 

die soziale Welt wese.ntlich Resultat kommu

nikativer Praxis ist, dann geht mit jedem wis

senschaftlichen Paradigmenwechsel zwar 

nicht unbedingt ein Fortschritt der Welter

kenntnis, wohl aber ein jeweils gewandelter 

Versuch der Ortsbestimmung und Reichwci 

ten menschlicher Praxis einher: So mag die 

Theorie den Subjekten bald zuviel, bald zu

wenig zumuten, ihre Einflußmöglichkeiten 

und Verantwortung bald diskursrhcoretisch 

überschätzen} bald systemtheoreusch unter

schätzen. Aber in keinem Fall kann aJs von 

vorneherein ausgemacht gelten, daß und in 

welchem Ausmaß welche dieser Alternativen 

gegeben ist. Ebensowenig läßt sich sagen, daß 

- vor die Wahl gesteUt, welches Theoriekon

zept vorzuziehen sei - dann jedenfalls dasje

nige den Vorzug verdiene, welches am wenig~ 

sten systemhermeusch-objektivistiseb abge

schlossen sei und den Subjekten den größt

möglichen GestaJtungsspielraum einräume. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1995-2-252
Generiert durch IP '3.148.115.71', am 11.09.2024, 13:13:08.

Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1995-2-252


266 Denn dadurch könn en Illus ionen über 

»Machbarkeiten lO; crzeug't werden, die zu po

litisch -moralischer Überlastung der Akteure, 

weit überdehnten Zurechnu.ngen von Verant

wortung und letz.tlich nur zu enttäuschten 

Erwartungen führen können. Aber auch um

gekehrt wird erst recht kein Schuh d".us. 

Die Untersch ätzung von Hand.lungsmöglich

keiten versperrt Ges taltungsspielräu me , die 

zu nutzen zwin gend geboten wäre. 

Was aho von einem w isscnschafdi chen Para

digmenwechsel z.u halten ist, ist nicht von 

vornehereio ausgemacht. Immerhin läßt sicb 

die generelle Vermutung aufsteUen, daß es 

eine Fu nkt ion solcher Diskursver schiebun

gen ist, Verhältnisse , die durch eingefahrene 
Sichrweisen z.usätzlich verstei nert sind, zu
mindest hypothet isch zu »verflüssigen.( . \"(fiT 

wissen nicht , wo d ie Grenzen eines diskursi

ven Aufbrechens der Verdinglichungszusam

menhänge liegen, die m utmaßlich oder wirk

lich in ökonomischen , technologischen oder 

herrscha ftlichen Strukturen und in ihren fak

tischen wie rechtlichen .. rundamenra in re <1l 

eingelassen sind . \Ver hätte etwa - außer eini

gen philosophischen UtopiSten wie John 

Locke oder lmm anuel Kanl- im Zeitalter des 

Absolu t ismus gedacht, d aß es möglich sei, die 

Strukturen po lit ischer Herrschah an Pro

zesse demokratischer Öffen tl ichkeit und Wil

lensbildung z. u binden und damit diskursiv zu 

verflüssigen? Wa.rum sollte, was für die 

Sphäre der Macht und des R echlS gill, lür 

Markrverhältnisse ausgeschlossen sein? 

4. Temp ora mulantur et nOj . 

Hundert Jahre lang war d ie kritische Arbeits

rechtswissenschaft fixien auf den scharfen , 

für unüberbrückbar gehaltenen Interessen ge

genSa t7. oder Antagonismus zwischen Kapital 

und Arbei t. Sozialpartnerschaft und arbeits · 

rechtliches Gem einschaftsverhältnis waren 

definitiv als Ideologien enttarnt, ersonnen, 

um die Arbeitn ehmer über ihre wirklichen 

lnteressen zu betrü gen und ihre Rechte zu 

beschneiden . In den Arbeitsbeziehungen und 

dem Arbeitsrecht domin.ienen. martialische 

Metaph ern : Es ging um Arbeitskärnpfe und 

Arbeitskampfrecht, um Rechtsfonsehr itte 

und G egenmacht, Gewerkschaften und Klas

senkampf, StiUhalteabkommen und be

grenzte Friedenspflichten . Das ist, glaubt 

man d en AutorInnen, die Sichtweise und Se

mantik von vorgestern und ges tern. Sie ve rab

schieden sie wOrt- und gruß los. D abei wer

den auch nicht wenige eigen!! Werke dem 

Reißwolf ü bergeben : E in wcnig Erinnerung, 

ejn bißchen i.ntcllektuellc Trauerarbeit hätten 

sie verdient. O d er nicht? 

Thomo, Blonke 

Clou, LeggewlflHorst Meie r, Republik
seh .. lz . Maßstäbe fiir dlL' Verteubgung de r 
Demokratie . Mu zwe, Exkursen von Alexan

der Molter und Wolfgo"g Stenke. Rowohft 

Verlag , Reinbck 199J, JBl S. 

In der Tagespresse vom 25. Februar dieses 

Jahres wird von einem >'gu ten Tag fü r die De

mokratie •• berichtet. »Schnell, aber zu spät« 

habe Bundesinnenminister Kanrher die 

.. Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei« 

(FAP) verboten. I Nach sei nem soeben verlo

renen Wahlkampr bewies er, w ie andere In · 

nenminisrcr vor ihm , ) hiLflosc Entschlossen

heit « gegenüb er geschätzten 430 Neonaz.is. 

EU, Schelm, wer Böses dabei denkt. D er 

H amburger Innensenator wolhe dem nicht 

nachstehen und verhängte gegen die 30 Mit

gl iede r der ,:. Natio nalen Listeu: ebenfaUs ein 

Vereinsverbot nach Maßgabe von Artikel 9 

Absatz 2 d es Grundgesetzes (GG). Das Bun

desverfassungsgcricut hatte diese Verbote 

nebst den durch diese ausgelös ten Haus

durchsuchun gen und Beschlagnahmen insbe

sondere des Vereinsvermägens, der Propa

gandamaterialien, aber auch von Armbinden 

und T-Shins rechtlich <rrnoglicht.· Es hatte 

nämlich aus Anlaß eines Antrags der Bund es

regierung gem. Art . 21 11 GG i. V. m. §§ '3 

Nr. 2 , 43 If. BVerlGG lestgestellt, beide Or

ganisationen seien keine Partei en , genössen 

daher nicht das ohnehin fragwürdige ~ Privi 

leg., gemäß Art . 21 Il GG durch das Verlas

sungsgericht Lbchs tselbst für verfassungs

widrig erkläre z u werden. EU, guter Tag für 

di e Demokratie ? Wohl ehcr ein Tag für den 

Staatsschut1. alter Art , wenngleich die Ver

botsbegründung nicht aul den Schutz der 

freih ei tlichen demokrati schen Grundord

nung ziehe, sondern beiden Vereinigungen z u 

Reeht vorwarf, sie seien in ihren Zielen der 

NSDAP verwand t, mißachlClen die Men

schenrechte und betri eben ausländerfeindli

che und anti!iemitischc Hetze. 

I vßI. Fr.mkJ. Ru ndfclnu v . .15· 1. 1991. S I • .) und .). 
2 BVe,rC 8 ('$(hl. \' .l}. J 1$'95 (2 ß v B 1/9" J. Ih H .z / 91 . 

1. Sv 8 }/9) · 
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Eben gcgen diesen Staatsschurz alter Art, 

diese »kopflose Verteidigung der Demokra
tie« ziehen Leggewie und Mejer i.n ihrer 

Slreitschrift energisch zu Felde. Ausgangs
punkt ist die nicht neue, aber bisher auch 

nicht schlüssig beantwortete Fragc, ob es " ra

tionale Maßstäbe. gibt, .nach denen die De
mokratie zu verteidigen wäre, ohne mit i.hrer 

Idee in Widerspruch zu geraten« (16 f.).Bevor 
sich dje AutOren auf d.ie Suche nach diesen 
Maßstäben begeben) ,)posltionieren(c sie ihr 

Unternehmen in rhetori>ch deutlichem Ab
stand zum .. autorüaren Etatismusf( und zur 

.zivilgesellschaftlichen Idylle. als . Staatsrä
son der demokrati>ch verfaßten Republik . 
(18). Dcn Etatismus führen sie auf gut 270 

Seiten eindringlich vor. Von der Idylle, die 
keiner erkJärenden Rede wen zu sein scheine, 
dürfen wir nur vermuten, daß damit Lichter~ 

ketten gemeint sind, in denen der Altbundes

präsident von Weiz..säcker, Hand in Hand mit 
Skinheads, gegen Rassismus demonstriert . 

Vor die konstruktive Maßstabsarbeit zum 

Schutz. der Republik h .. der Herr die müh
same Tätigkeit der Kritik gesetzt. Diese be

ginnen Leggewie und Meier mit der Rekon
struktion des )ISchlingerkurses der Strafju

st:iz<~, setzen sie sodann fort mit einer 

sorgfältigen Aufarbeitung der Organisations
verbote (»Aktion W'asserschlag cc) und der 

staatlichen Übergriffe auf den Bereich der öf
fentlichen Kommuni.kation (Bestrafung der 

Leugnung des Holocallst).' Die Kritik gipfelt 
in einer scharfen Attacke auf die Praxis inner

staatlicher Feinderklärungen nach Maßgabe 
des Instrument,anums und der »Staatsreli

gIOn« der freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung,'~ 

Durch eine prägnante Analyse des » Weimar~ 

Syndroms"" die sich auf eine materialreiche 
Studie von G usyl stützen kann, widerlegen 

Leggewie und Meier einmal mehr die Le-

j Hitl'l.u bereitS Coblcr, 0.,1$ GO::SCt~ gegen die . Auschil.·H:' 
lug.c:. - Arumrkungtn 'ZAI einem rl'ch l:lpoliliKhl' n Abb ß. 
Illnde!. KJ '98S . 159ff : f rommd. Fu mdcn Clnt!ltche Gc
w31t, Poilu') und Slnfjusm., KJ 199"" 11) f(. und DicI"z', 
Die Lu;;/! \.'on dt:r .1\U$(:hIYII "l.-Lup:", KJ 199\. 111 r( 

4 Aus du oahezu unuMn dJ b:lrtn, von Lcgge wlc und Mcu:r 
~Ilcrdmgs bochSt sclc:kliv rC7.lplCrien Li!ct;:J !u~ vgL nur 
Denning,er. Vu f,usußi;streuc und Schutz der VcnOlSsung, 
VVDSIRl 17 (1 779). 3ff. m.w.N3chw. und Bundesa mt 
fu r VcrfuNnt$se\'UI7. (Hg,). Vcrfarsll npschu \~ in dcr De· 
mokrJ.llc (Ko1n ' 990). A uf dlc n amJjgt" Bl-nc:h, - u.nd Kri
tlkcnuuung in der KJ dn 'll!bz.lt~r und ldll'Zlgr:T' J,lh~ 
d:tr( \'ClWlC5en werden. 

S Gu~)' . WcimH - Die wehrlose Rcpublrk?(fublng,'n 1" '), 
Vgl. :luch Jbpcr. Ot-T St;hUlI da- Rcpubllk Studien 7.ur 
ifald ichen Sieher n~ dcr De-rnokr-.lIic in der Wcimutr Re
pubhk 19U>--19jO (f\&bm~c:n I ?6J) ulld K.ir h hcltner, Pv ll' 
I I!H::hc Justiz. (Fnnkfu rtl tohin 1911)_ 

gende von der Wenneutra.litär und Wehrlosig~ 

keit der Weimarer Republik. die sich selbst
mörderisch ihren Veraehtern ausgeliefert 

habe - und daher zur ewig sprudelnden 
QueUe der Inspiration und Legitimation für 

den Verfassungsschutz. in der zweiten Repu

blik wurde. Weil Bonn nicht Weimar sei, 

sollte nunmehr eine I,abwehrbereite,< bzw, 
~streitbarc Demokratie« etabl_iert werden, die 

ihren Feinden, entsprechend dem Diktum des 
Jakobiners Saint-J USt, keine Freibeit ge
währt, 

Die kritischen Passagen gelingen Leggewie 

und Meier in einer Weise, die hinsichtlich der 

konstruktiven Vorschläge hohe Erwartungen 
weckt. Freilich: nicht ohne eine Prise Selbsl

mitleid (oder ist es eide Freude über die ei

gene analytische Leistung?) schreiben sie am 

Ende ihres z.war langen, aber kur.tweiligen 
und informativen Durchgangs durch da> Feld 
der inneren Sicherheit und des Verfassungs

schutzes: 'lAuf der Suche naeh einem neuen 
Verständnis von Republ.ikschutz.. war ein zer

klüftctes Terrain des herkömmlichen Sicher
heitsdenkens und einer wenig reflektierten 

Praxis LU erkunden: Neben den Wechselfäl
len dcr Tageskonjunktur waren dies die Un
tiefen des Weimar~Syndroms, das Arkanum 

der freiheidichen demokratischen Grundord
nuns: und der konturlose Extremismusbe

griff.. In der Tat. Die Autoren entledigen sich 
dieser Aufgabe mit einer sprachlichen Leich
tigkeit und analytischen Schärfe, mit histori

scher Anschauung und polemischer Freude, 
die ihrem Buch eine Karriere aJs "Renner ... 

bescheren dürften. Es wäre klemlich, hjerge~ 

gen ei nzuwenden, die Formulierungs- und 
Angriffslust härte bisweilen um der Präzision 

wiUen diszipliniert und zur Vermeidung von 

Redundanzen gebremst werden können. Wer 
davon spricht, »der Rechrsstaat müsse Zähne 

zeigen,<, die Verächter der Demokratie gehör
ten »kunstgerecht u_nterdrückt«, sollte sich 

vor Augen führen, wessen politische Meta
phorik er sich borgt. Keine republikanische 
jedenfalls. 
Über irrationale Maßstäbe, nach denen dje 

Demokratie seit 1949 in der Bundesrepublik 

verteidigt wird, und über rationale 1viaßstäbe, 
nach denen sie zu verteidigen wäre, haben 

nicht erst Leggewic.; und Mein JI.)\:hgcdacht.f. 

6 Hinzuw( ' ~(' r1 I)t aur di~ Urllcbcr des KonlC:pu, der .. S trCH~ 
baren O('n10krlt:c_: t Oc: ..... clu(ci n, MIIII;\ tl l lJemucrJI:)' 
:mJ fllnJamcnl.1 1 Rl gtm, Am. Pol, SC'. Re .... XXXI ( 1?17). 
110H.; der"" V~rbs:Jun~lc:hrt' 3. l\u(l (Tli b llt~ t::n Iyn) 
L1nt.! 1.lnOhCI111 , OI"'~lIuse Ull.sr-n:r Zt' \t (Zynch I ~ ! Il 
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268 Vorzuwerfen ist ihnen nun nicht, daB sie die 
konstruluiven Beiträge anderer zum 

(Selbst- )Sehutz der Demokratie nicht gebüb
rend würdigen) sondern daß sie ihre Argu

mentation st:hcndcn Auges in ein Dilemma 

hjneintreiben, aus dem keine noch so gm ge

meinte und politisch sympathische Absicht 
sie befreit. Welches sind ihre innovativen Vor

schläge, abgesehen von der unstreitig not

wendigen Abschaffung des Verbssungsschur

zes und der diesen fadenscheinig legitimie
renden )~verwitterren Staatsreligion«? Zu

nächst schlagen Leggewie und Meier im Sinne 

eines gefahroricntierrcn Republikschutzes 

vor, dcss(~11 Instrumentarium auf die Abwehr 

gewalttätiger Aktionen zu justieren. Wer die 

Regeln des politischen Machterwerbs durch 
gczielten Bruch der Rechtsordnung verletzt, 

dem/der soll der »Reclussraat die Zähne zei

gen«. \Xlohl nicht nur das: zubeißen .':>011 er 

wohl auch. So weit so gut, wenn damit ge

meint ist, Verstöße gegen das Gewaltverbot 

seien mit den Mitteln des rechtsstaadichen 

Gewalrmonopols zu ahnden. 

Allen Ernstes halten die Auto ren freilich die 

Gewahgrenze für •• neutral und berechenbar~(, 

nachdem sie die »wongcwal[igc Agitation« 

vom Odium der aufs Körperliche einge

schränkten Gewalt befreit haben. Als hätte es 

niemals die endlosen Debauen über die frag

würdige Unterscheidung von Gewalr gegen 

Sachen und Gewal r gegen Perso nen gegeben. 
Als hätten sich nieln zahllose Richter - dar

unter auch durchaus klu ge - aus Anlaß der 
Strafverfahren gegen Silzdemonstra.nIen 

daran versucht, den Gewaltpudding an die 

\Xland zu nageln.! Als gäbe es nicht im richti

gen Leben Situationen, in denen bedrohte 

Minderheiten aufgrund ihrer besonderen Ver

sehrbarkeit auch massive psychische Pressio

nen, wie erwa Aufmärsche von Neonazis in 

jüdischen \Xlohngcbieten. als Gewalt cmpfin

den. s Mit der Gew3ll als vemleintlich bere

chenbarer . ingriffsschwelle ist das folglich 
eine so klare Sache nicht. Ähnliches g-ilr für 

den Satc : ,. lIlegal, das ist etwas völlig anderes 

7 Zum Gcw,-ltbrllinH im SUillr(:cht f) run dlIfSc:1J Bnnk/Kel
ler, POllUsch(' FrIr.LhcH und sUJfr~ht!lchn G(!'v.llhb~gnff, 

KJ 1983. 107ft Wlr.lLC f C N ,u;hw. BVc:rfGE 13 , ,l.oJ h pf 
Zur NOllgung~rcthl 'prcchun.l:. "nlaß ltch der Sll):d~mon~ 
$lral lOnCn v g l. Fr.ankenbl:r g, PUJ;IVI; RC.$I-St"' ll. I!H k l; l[1 C 

N OIIl;.un r; . KJ 19S5. 301 fL . Kn mcr. KJ 198" l o r, und 
zuletzt From md . KJ 1989 . .. S4. 
lcggcw lclMclc:T WCI,Rn Rll»t .1U( dCJI F~II Skoklc tll llf1 ()\S . 
US!\) h in, dem cbc:n cl lt;$(' KOIU ldl :Hlon ltJg,rundc:bg 
Dnu Hentoff. Frc-r Spcrl:h for Me - Stil No t r"r 1'hcc. 
How thc !\nH'flc,ln Lr(1 ~ nd Ri gh t Rc.- lcmlc:ssl)' O=ruor 
E~c h Olhc:r (Ncw York 199 3). 

und ungleich Solideres als jene nebulöse Ver

fassungswidrigkcir, die sich bei einem be~ 

stimmten lntensitätsgrad der fdGO-Vernei

nung ergeben Sollte (257). Das hätte man in 

einer Studie über den Schurz einer Republik 

lieber nicht gelesen. Er offenbart eine heacht

liehe Naivität gegenüber der Unbestimmtheit 

des Rechts, ein Mißverständnis der Verfas

sung (auch diese ist ein G~serz und hat Teil an 

der r.~g:J.lirät) wie auch die nunmehr ungezü

gelte Sehnsucht, das Dilemma eines demokra· 

tischen SelbsrschUlzl's ohne Suspendierung 

von Bürgerrechten einer schlichten Lösung 

zuzuführen. 

So bsst:n sich Legg'cwie und 1vleier dazu ver

leiten, am Ende eine Reihe ihrer kritischen 

Einsichten zu kompromitrieren. Eben noch 

haben sie den BLick dafür geöffnet, daß die 

(vor allem nichtdeutschen) Opfer von Ge

walttaten don, wo sie Schurz suchen, nicht 

selten seJbst in die Hinde von Gewalttätcrn 

fal.lt:n - in den Amt.sstuben der Poliz ei: daß 

der Verfassungsschut z' durch Ausweitung sei

ner Kompetenz.en st!it langem die Gren zen z.u 

einem innerstaatlichen Geheimdiens l über

schritten hat; daß sich die Srrafjustiz bei der 

Aburteilung von Straftaten mit »rechtsextre

mistischer Motivation« auf einem Schlinger

kurs befindet. Gleichwohl dienen uns die 

AutOren als institutionellen Ausdruck ihres 

neuen Geistes nicht··hilfloser E ntschlossen

heit eine Politische PoJiz.ei an. \Xler hiergegen 

die Vorgeschichte amtlicher Gesinnungs

schnuffelci in Anschlag bringen will, muß 
sich wohl vorhalten lassen, Berlin .sei nicht 

Karlsbad. Und im übrigen handele es sich um 
eine »zu Unrecht dämonisierte Institution«, 

die sich, mit )reflektiertem Mißtrauen I<: be

trachtet, rechtssraadich domestizieren la"ise. 

Leggewit:l1vleier verlegen sich hier auf 

fromme Wünsche: >",Die Trennung von Politi

scher Polizei und den herkömmlichen Ge

heimdiensten .. , muß sclbslvcrst.äodlich ge

wahrt bleiben« (272). Selbstverstandlieh. Nur 
wie? 

Nicht jede Politische Polizei} das ist zuzuge

hen, muß sich zur Gestapo entwickeln. Und es 

\väre gewiß ein Fortschritt, den jetzigen "poli

zeilichen Staatsschutzl<: und die Staarsschutz

delikte umzuwidmen: »Wer sein Haus anzün

det, um bei der Versicherung abzukassieren, 

ist ein Fall fur das Betrugsdezernatj wer die 

Häuser von Fremden anzillldet, weil er )5treß 

mit Ausländern< hat, dagegen ein Fall für den 

Staatsschutz« (266). Allerdings: das Strafge
setzbuch hält die angemessenen Namen bereit 
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für fremdenfeindliche, rassistische, antisemi 
tische Gewalttaten - Mord, TOtSchlag, Brand
stiftung, Körperverletzung etc . Warum soll es 
bei der Aburteilung oder bei der Verbrechens
aufklärung auf das . SelbSlverständnis und die 
1vlütivlage der Tatverdächrigen .. ankommen, 
um »polit.l5ch mo (i vierte « Delikte identifizie
ren zu können? 
Man wird Leggewie und Meier fragen dürfen, 
welcher Teufel sie geritten hat, mit der PoLiti
schen PoLizei eine InSlitution auf Hochglanz 
zu polieren. die historisch nirgendwo und 
niemals - auch in Weimar nicht - ihre Repu
blikfreundlichkeit unter Beweis stellte, und 
die von Amts wegen Stets v(~ ränderung.srcind

lieh agiert. Daß sich d.ie polizeiliche Verteidi
gung des gesellschaftlichen und politischen 
Status qUl1 »li st igerweise als Scabili.üit dyna
mischer Veränderungspotentiale entpuppen .. 
werde, das glaube, wer will, verkaufe dies 
abcr bitte nicht als demokratischen Republik
schutz. 
Damit nicht genug schlagen Leggewie und 
Meier am Ende auch noch eine »eng versta.n
dene Ausnahme des gefahrenorientierten Re
publikschulzes vor.t( Niemand wird ihnen 
widersprechen, daß dem organisierren Anti
semitismus und dem \'qiederaufbau der 
NSDAP energischer, als das bisher geschieht, 
entgegenzutreten ist. Hier wäre die Bürger-, 
nicht die Staatsr.ison zu aktivieren. Warum 
aber die nrostigen Schwerter« des Kalten 
Krieges neu schleifen? Das aber tun Legge
wie/Meier. wenn sie - nach einer entspre
chenden Verfassungsanderung - Paneien ver
bieten wollen, »deren Mitglieder systema
tisch die Regeln des Meinungskampfes 
verletzen und dadurch gegen Straf~e.sctze 

verstoßen~. bzw. die aufgrund ihrer antisemi
tischen Zielsetzung als Neugründungen der 
NSDAP »i n jeglicher Form <~ zu qualifizieren 
sind.9' Die Probleme einer solchcn in das 
Grundgesetz. eingebauten )!ozivilisatorischen 
Rückwartssperre« liegen auf der Hand. Ganz. 
abgesehen davon, daß sich die zu einer Ver
fassungsänderun~ erforderlichc parlamentari
sche Mehrheit angesichts der traditionellen 
Orientierung an einer schematischen links
rechts-extremistischen Ausgewogenheit 
kaum auf diese ~ einzige, nämlich antinazisti
sche Durchbrechung des politisch neutralen 
RepubJikschutzcs .. einlasscn wird. 
Was wäre neben der falschen Symbolik eines 

~ OJ,'l.u Meier, P~rtcwubme und dcmokr,Ulsche Republik 
(nJdtn·n:lJ~n 199}). 

weiterhin, wenn auch eingeschränkter als 
derzeit in Art. 18 und 21 lJ GG verfassungs
mäßig verbürgten Mißtrauens in die Biirger
'chaft, so die lerzre Frage, der praktische 
Ertrag dieser Sperre gegen den Rückfall in 
eine nun neonazistische Barbarei? Politische 
A ktiviräcen der Neonazis untcrficlen dem un
mittelbaren Zugriff der Exekutive .• Nach 
dem derzeitigen Stand der Dinge«, schreiben 
Legge,,'ie und Meier, konnten ""lIcnfalls Sek
ten vom Zuschnitt der FAP .. verboten wer
den. Das ist aber bereits am 2.4. Februar '995 
geschehen. Und zwar mit Hilfe der ~rostjgen 
Schwerter' des kalten Krieges. Das wird, 
wenn die Vorschläge vOn Leggewie und Meier 
hier realjsien werden, anders sein: Namens 
und im Auftrage einer ),Staatsräson der de
mokratisch verfaßten Republik (( zeigt dann 
der Rechtsstaat endlich Zähne. Seine dritten, 
wie hinzuzufügen wäre. 

Gu·nler Frankenberg 

Wdhelm Kanther, Die neuen Landesver/as

sungen lm Llchte der Bu.nde sverfassung. Diss. 
Jur. Koln '99J 
Chrisuan Starck, DUl Verfassungen der neuen 
deutschen Länder. [me veygleichende Unter
suchung, Heidelberg (e. r. Müller) '994, 

60S., DM J4,-

Der Vcrfassunggebungsprozcß in den ost
deutschen Ländern iSt abgeschlossen. Im 
Bund hat die verfassungsgesetzliche Reaktion 
auf die staatliche Einigung mit dem in Verfah
ren und Inhalten unrühmlichen Abschluß der 
breit angelegten Verfassungsdiskussion in 
Änderungen des Grundgesetzes sein Ende 
gefunden, die weit hinter den Änderungs
wünschen und -notwendigkeiteo zurückblei
ben,l Die hier a.nzuzeigenden Werke ziehen 
ein erSles Resümee! und eröffnen so die Phase 
der Kommentierung der einzelnen Landes
verfassungen. Beide Autoren konzentrieren 
sich dabei auf die ostdeutschen Landesverfas
sungen und blenden die Verfassungsentwick-

1 D;l~u vocd OV81 1994. 497 rf. , Berllt Prokl.t 1994.61 fL; 
den., RuP 199", 191 ff. ; l rKt'1U KJ 199 ). 475 rf. i aU$ kon · 
$crv:tuvc-r SIcht J3hn OVBI. 1994. 17 7r(. 

I S. ll.Uch die IWllllll ul t'rhc:hc Bc:nclllcrsutlung durch H.l
hede JoR",o { ~99 11:l }. :91 H,; 41 ( 199j). &S H.; 4':' (199'), 
1-19 11 ; 04 j (I ,99 S). HSrr.; w/:'Iterh ln Bc:rln Vorg"1.n&t:' Iq 
( ~ / 199Z).S sH. : dcr.:t KJ 1?9j ."prr. ; p C.Ft,sl;hc-r, Staau
:uel bcnul1mun sen in deo Vt d :l.n ungen und VerWsU11g5-
entwu rfC'n dcr neuen Bundöbndcr, Munchen '993. 
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270 lung, die sicb auch in einigen westdeutschen 

Bundesländern ergeben hat,) ebenso aus wie 

die weitgehend gescheiterten Bemühungen 

um eine Verfassungsreform im Bund. 

I. 
1. Die 10 Köln im Juli 1993 abgeschlossene 
Dissertation - Gutachter waren Kriele und 

Stern - von Kanther setzt sich zum Ziel) »die 

Neuentstehung einer föderativen staatLichen 

Ordnung auf der Basis geschichdicher, lands
mannschafdicher Erfahrungen unter Berück

sichtigung der Tatsache darzustellen, daß 

dafür nicht al.lein eigener verfassungspoliti

scher Ratschluß maßgeblich werden konnte«(. 

Nach einer kunen histOrischen Ei_nleirung 

wird in einem ersten Haupneil (13-109) die 

Entstehung der neuen Landesverfassungen 

nachgezeichnet. Dazu wird knapp auf den 

Prozeß der Länderemstehung und den äuße

ren Ablauf der Verfassungsberatungen einge

gangen (»Historische Wurzeln und Identi

tätssuche« <1) bis 37». Ein Schwerpunkl 
wird dem Abschnitt ~>Die geistigen Ur

sprünge der neuen Landesverfassungen« Ö7 

bis 79) gewidmet, dem in der Sache auch das 
Kapitel »Einflüsse(n) von außen. (80 bis 89) 
zuzurechnen ist. Den Abschluß dleses Teiles 

bildet eine rechtsvergleichend angelegte 

Schilderung des landesspezifischen Verfas

sungsprofils. 
Im zweiten Hauptteil Y>Landesverfassungen 

und Bundesrecht« (I IO bis 224) prüfr Kan

ther die »Grundgesetzhomogenität« der Lan

desverfassungen. 4 Diese Frage hatte bereits 

bel den Verfassungsberarungen selbst breiten 

Raum mit erheblichen Auswirkungen _. ver

mittelt über den Vorwurf, bestimmte Gestal

rungen überschritten bundes(verfassungs)

rechtlich gezogene Grenzen oder wiesen den 

Weg ),in eine andere Republik« - auf die Ver

fassungsgestaltung eingenommenj denn un

geachtet unterschiedlicher Bereitschaft, bun

desrechtlich eröffnete Spielräume auch zu 

nutzen, wollte kein Verfassunggeber bewußt 

oder klar gegen bundes(vel-fassungs)reclll
liehe Vorgaben verstoßen. Ob ihnen dies ge
lungen ist} bildet den Schwerpunkt dieses 

Teile:;.. Hierzu entfaltet Kanther in einem ei

genen Kapilel (110 bis '5)) die Prüfungsmaß-

.> s. d.l1.u 5. \'on ßr.umschwC' tJl, . V(!rf"U I ~ llpntW1dd t: n J:: In 
den ~,ts tli eho:n 13 unJ r:.I: l:lndcrn , Pr.l rfn\ WClln 1 ~9}; 
M. N Il·dobilCk, N~ucrc ErHw;cklun~n im Verr.usun ~s 

recht dt:t dc uLJehct[ L.lItwit" 51J("yt: r 19904-
'I D:l i' \I a nsthcm! unJ d il (c.I"1.: i1 !.icn cr \'()n MUTlu~Frio;:J

fleh. StdJ. t~ \\" i"rl\:l(h ;\(1 unll S tJ.J ~prlXU 199 t. l4 .\ rr. 

stäbe, die er vorra.ngig aus Art. 31 GG ()~Bun

desrecht bricht Landesrecht«), dem Homo

genitätsgebot des Art. 28, dem Art. 142 GG, 

aber auch aus Staatsfundamentalnormen und 

der Kompetenzordnung des Grundgeset zes, 

dem Gebot der Bundestreue sowie weiteren 

Vorgaben des Grundgesetzes - genannt wer

den etwa A.rt. lAbs. 3, 20 Abs. 2 und 3. 21, 

2),33, )4,3), 84, 8) und 97 GG - ableilet. 
Ergebnis sind vielfältige Bindungen der Lan
desverfassunggeber. die nach Normrypen 

(Staats fundamen tal normen einschließlich des 

Staatsorganisationsrechts der Länder, 

Grundrechte und Grundpflichlen, Geselzge
bungsaufrrägen und Staatszielen) differie

ren. 

Am so gewonnenen Maßstab werden zwei

undvierzig Regelungskomplexe aus den Be

reichen Grundrechte, Grundpflichten und 

Staatszielc in dcn ostdcutschen Landesverfas

sungen (I)) bis 200) und einunddreißig 
staatsorganisations rcchdiche Regelungsbe

reiche (200 bis 223) gemessen. Bci vierund

dreißig Einzclregelungen - vierundzwanzig 

davon aus der LV Brandenburg - kommt 

Kanther zu dem Befund, daß sie mit dem 

Grundgesetz oder einfachem Bundesrecht 

unvereinbar seien (223 f.). 
2. Die historischc Einleitu.ng macht einen 

kurzen Streifzug durch die Entwicklung mo

derner Bundesstaatlichkeit in DeuLSchland 

und bezeichnet mit Recht das Nebenei.nander 

der Verfassung des Bundes und der Gliedstaa

ten als ihr Charakteristikum. Für die Erfas

sung der bundesstaatl.ichen Ordnung des 

Grundgesetzes (und damil der möglichen 
Funktionen von Landesverfassungen) uner

läßlich wäre eine Entfaltung der gewandelten 

Zwecke gewesen. die eine bundesstaat/iche 

Gliederung in einer modernen Demokratie 

wesdicher Pragung erfüllen kann und soUte. 
Sie fehh. SIatt dessen wiederholt Kamher die 
problematische These, daß eigentlicher Pro
tagonist einer föderalen Sta.atsform und Mo

tor eine.s starken Föderalismus die USA wa

ren; ausgeblendet bleiben die weitcrcn Fakto

ren, die den \'<feg in die bundcssraatliche 

Ordnung wiesen. Die richtige Feststellung, 

die Bundesrepublik sei hviel unitarischer ge

worden als ursprünglich geplant«(, wird in 

kurzen Hinweisen auf die übergreifenden 

Strukrurprobleme und die Öffnung nach Eu

ropa zwar hegri.indetj dies berücksichtigt in

des nur einen ·reil der n:,sclchlicllC'n Entwick

lung lind fühn nicht zu der verfassu.ngspoliti

schen Option, durch eine rc,·ariktivc Ausle-
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gung bundesrechtlicher Vorgaben für Lan
desverfassungen gegenzusteuern. Der Hin
weis auf die gewachsenen Komroll- und 

Mirwirkungsrccbre des Bundesrates als Indi

katoren fondauernder Stärke der Länder er
faßt denn auch nur einen Ausschnitt der 

Auswirkungen dieser Entwicklung, bei der 
Kompetenzeinbußen durch Mirwirkungs
rechte gerade nicht kompensien werden und 

die wegen sinkender Bedeutung der Landes
parlamente und verkürzter demokIatiscber 

Einwirkungsmöglichkeitcn der Landesvölker 
zu Verschiebungen auch innerhalb des Verfas
sungsgefüges der Länder führen. Folge dieser 
verkürzenden Perspektive ist denn u. a. eine 
verfassungspolitische Skepsis gege.nüber eine.r 
Stärkung der Informations- und Kontroll

rechte der Landtage. mit denen auf die 
»Machtverluste der Landesparlamente«' rea

giert wird. 
3- Die Funktionen der Landesverfassungen 

im komplexen Prozeß der Entstehung neuer 

Länder werden zu Beginn des erSten Haupt

teiles nur umer dem Identifikationsaspekt1 

den Vollverfassungen entfalten können , ange

sprochen und ebenfalls nicht systematisch 
aufbereitet. ' So bleiben die nachfolgenden 
Erwägungen ohne theoretische Grundlage. 
Lediglich die Grenzen wirklichkeitsgestal
tender Kraft von Landesverfassungen (wie 

von Rech, aUgemein) sc heinen - ohne als sol
che ausdrüddich benannt zu werden - in dem 

in die Darstellung der EntStchung der Lan
dcsverfassung Mecklenbu rg-Vorpon1merns 
zusammenhanglos eingestreuten Hinweis 

auf. die als Art. 3 Abs.) E-LV vorgesehene 
Schutzpilicht des Stutes zugunsten im Lande 
lebender anerkannter Asylbewerber hättc die 
Ausschreitungen gegen Asylbewerber in Ro
stock im August' 992 nicht verhindert (5. 3 »). 
Empirisch ebcn~o richtig wie banal, unter

schlägt dieser Hinweis die möglichen Signal
wirkungen von Landesverfassungsrecht. 

Hintcr dem Stand der Forschung und Aufbe
reitung zurück bleibt der Abschnirt über den 
Runden Tisch' und die Verfassungsentwick-

} D.3.z.u eUlgd\(~nd Eicher. MlCht\'ulusl der undesparl.i
ment~ . 8~rhn 1988. 

6 Dnu nur dlC~ Vonra.ce und Diskussionen auf dt"r StUU
redllSlehft"nagung 1987 (VVDStRL H .-t6. 18((., S7H. 
und 91. ff. ) und die Begk iu uh:lfl.c von Schneider OOV 
1987.7 49 ff.j Gnwert N)W 1987. 1)29; !-lu(en 8a}'V81. 
1987. SI); H2bcrlc DOV 1987.769. S;achs DVBI. 1987. 
Sj7; Pesulona NVwZ 19S7. 7H ff. 

7 Dnu U. Thay .~cn, Der Runde Tisch oder: Wo bleibt du 
Volk~, Opl:adrn 1990; K.. M Ro~ncr. Der Vcrbssungsent
wurf des Zc:ntr.)len Runden Tisches der DDR, Berlin 
199;: Prcuß KJ 199°, 1.11, Habc:rlc JoR N.F. i? (1990), 
)19 11. 

lung seit 1989; er verkennt dessen Funktion 

in der Umbruchsituation ebenso wie er mit 

den Hinweisen auf die bürgerbewegt-grüne 

Dominanz. des Zentralen Runden Tisches 

bzw. der links gerichte,en politischen Grup
pen In der Arbei tsgruppe »Neue Verfassung ... 

die mit recht festgestellte Bedeutung dieses in 
der Volkskammer bereits an der Einbringung 
gescheiterten Entwurfes für die parlamentari

schen Beratungen in den Ländern nicht zu 

erklären vermag. 

Der Abriß der äußeren Entstehungsge
schichte der einzelnen Landesverfassungen 

und der den Beratungen zu Grunde liegenden 

Verfassungsentwürfe bleibt ohne den Versuch 
I?l.ner Kläruog, welche FaktOren auf Snuktur 

und Ergebnis der im einzelnen recht unter

schiedlich verlaufenden Kompromißbil
dungsprozesse eingewirkt haben. Hier hätte 

gerade der Vergleich mit den Versuchen einer 

Verfassungsreform in westdeutschen Bundes

ländern und im Bund neben dem Einigungs

zwang, der sich aus dem ansonSten drohen

den verfassungslosen Zustand ergeben hätte, 

Besonderheiten im ostdeutschen Politikstil 

gezeigt' Der wohl als Kritik gemeinte Hin
weis, es sei )l Zli regelrechten Tauscbhändeln 

mit Verfassungsnormen (gekommen), über 

deren Inhalte man sich nicht einigen konnteC'l , 

steht in einem unaufgelösten Spannungsver

hältnis dazu. daß an anderen Stellen ein Lob
lied auf die repräsentative parlamemarische 

Demokratie gesungen wird - als deren Le

benselixier gerade der Komprorniß gilt. Daß 
in Sach.sen die CDU lange mit der im Gesetz 

zur HersteUung der Arbeitsfähigkeit des 
Sächsischen Landtages und der Sächsischen 
Landesregierung vorgesehenen Möglichkeit 

gespieh hat, eine mit einfacher Mehrh eit im 

Parlament verabschiedete Verfassung zur 

VoLksabs[im_mung zu s[ellen u.nd deswegen 

sich Kompromissen lange Zeit verweigett 

hane, vernachlassigt der H.inweis, daß alle 

Verfassungen mit einer parlamentarischen 

Zweidrittelmehrheit verabschiedet werden 

sollten. 
Kanthers Darstellung der »ge ist igcn Ur

sprünge« der neuen Landesverfassungen 

blendet von vornherein die Ebene aus , daß 

Landesverfassungen nicht nur Antworten auf 

den »Zeitgeist« bilden, sondern auch die rea

len Probleme aufzugreifen und dic Möglich
keiten des zu organisierenden Gemeinwesens 

zu steigern haben, sie einer sinnvollen und 

8 S. d:l t u die HinweIse beI Ber\J( KJ 1.'991,4)7 (H) r.). 
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politisch akzeptablen Losung zuzuführen. 

Immerhin geht Kanrher zunächst auf »DDR

Erlebnis und Revolutionserfahrungl' ein und 

greift damit die konkreten und spezifischen 

Unrechtserfahrungen der Menschen in den 

ostdeutschen Bundesländern auf. Bei der 

Darstellung der gegen Neuerungen ins Feld 
geführten Gründe bleibt dies fol genlos; Kan
[her übernimmt unreflekti ert die zumeist von 

der CDU getragenen Positionen, ohne die 

Gegenkriük angemessen darzustellen. Dies 

verweist auf einen Grundzug auch seiner wei

teren Argumentation: die These nämlich, daß 

auch für diese Probleme und Erfahrungen das 
- unveränderte - Gn,mdg!;Sc t7~ angemessene 

und hinreichende Lösungen biete, mithin die 

spezifischen Erfahrungen letztlich kein hin

reichender Grund fur - mögliche - VerLts~ 

sungsneuerungen - im Bund oder den Lin
dern - böten. Dabei zeigt der Länderver

gleich, daß die Position seJbsc der CDU 
kein eswegs einheitlich ablehnt'nd war. 

Der Verdacht, daß Neuerungen auch von ei

nem »postsozialistischcn«9 bzw. gegen das 

Grundgesetz. gerichteten Impetus getragen 

seien, scheint unau sgesprochen ein zweiter 

Leitgedanke, der zu verzerrenden Darstellun

gen fühn. So geht Kam.her umer der Über
schrift ),50ziale Unsicherheit und >Versor

g·ungsdenken«(!: auf die Bemühungen um die 

Normierung sozialer Staatsziele und Rege

lungen zur Wirtschah~ordnung ein. In den 

Vorgaben des Art. 15 E-SI'D Landesverfas
sung Sachsen-Anhalt für die Gestaltung der 
\Xlirtschaftsordnung wähnt er ))altes -zenrrali

stischcs Plandenken«, obwohl der Abs. 2 des 

Vorschlages davon ausgeht, daß diese Ziele 
)~insbesondere bei Maßnahmen des Landes 

zur Wirtschahsförderung und anderer For

men der Zusammenarbf!it mit oder der Auf

sicht über die Wirtschaft zu verwirklichen 

sind«) die Ziele mithin erkennbar bezogen 

sind auf auch nach dem Grundgesetz unbe

streitbar möglichen und nOtwendigen staatli

chen AktiVitäten im Rahmen einer grund

rech [sorien eie nen) verkeh rswi nsch aft J ich 

srrukturierten '\J..li rtschaftsordn ung. 

Ein Unterton des Bedauerns schleicht sich in 

die zUlreffende Feststellung ein, daß sich -

9 50 - rur dll: O ISk UU.oll .lU( Bu ndckbCll l" - [ ~ ': I)Ste N1\1:1 
199}, .l$ !I' j (l S""), 

10 DIes<: Term!nlJ logl l" wurd e vom s'ldnl,schen JU~I.!l.mlßl
Ilt r I-I":H nl.1 n:1 {Eln~ b.t:sond cn? Bl"w uf1 lsc llldll J; 1" In den 
neuen Llndcm, In: Frl kuon der CD U/CSU <A uGust> 
!99 2, 1~ < 25 L>} m d ie Debl m: e ll l{;efuh r t. u :n COl fl t" 

lJbC'rl l':lß,un& .cl <!!, om[l'ul scnen Ansal7..t: :.. uf du:: BU rW ("5-
eb~l1e :lb:l.U wchrcn. 

bei aller Zurückhaltung - auch die CDU 
»lctztlich nicht völlig den tatsächlich in der 

Bevölkerung vorhandenen Erwartungen ver

schließen" konnte (59). Daß als Beispiel einer 
,>nur zögerlichen Bejahung der neuen freien 

\Virrschaftsordnung<l die Regelung soziaJer 

Staatsziele in An.7 Abs. 1 Landesverfassung 

Sachsen herangezogen wird (60), 7.eigt, wei
cher Anpassungsgrad an westdeutSche Ver

fassungskultur zum Beurteilungsmaßstab ge

wählt wird. Die Inrerpretation .sozialet 

Staatsziele als - sachlich nicht gerechtfertigter 

- Konzessiom:n an ostdeutsches Versor

gungsdenken fügt sich nahtlos in die konser

vative Ablehnung ein, entsprechende Sta;us

ziele auch in das Grundgesetz einzufü

gen. 11 

Die Vertassungserwanungen der ßevolke

rung als nur notgedrungen hinzunehmendes 

Faktum - diese Geringschätzung der Akzep

tanz- und damit Erfolgsbedingungen der Ver
fassungen setzt sich fort in der Kritik Kan~ 

ther's an dem -,)surk idealisienen Volksbe

griff«, der im Anschluß an ein überzogenes 

Verstindnis der Roussca u'schen Volkssouve

ränitjtSlehre und seine Verstärkung durch das 

MenschenbiJd des Marxismus die Diskussion 
um direk[demokratische Elemente geprägt 

habe. Mit den tatsächlichen Diskussionsver

läufen hat dies nichts mehr zu [Un: Direktde

mokratische BcteiligungsmogLichkeitcn ,v·ur

den als Ergänzung und Stärkung, nIcht al., 

Alternative der reprascntariv vermittelten Re

gelemscheidungsstruktur im parlamentari

schen System konz.ipicrI und diskutiert. 12 

Und die Stärkung der Infonnations- und 

Kontrollrechte des Parlaments kann schwer

lich als ),IdeaLisierung des unmittelbar han

delnden Volkes und die folgerichtige Vor
machtstellung seiner Vertretung( (63) unter 

Beeinträchtigung des Gewaltemeilungsmo

nopols interpretiert werden. Damit wird al

lein auf die unbestritteneen Verschiebungen 

der Funktion der Landesparlamente rea

giert. l
' 

Eine derart vort.'ingenommene Betrachrung 

staatso rga n i sa ti 0 n s ree h t I icher Regel u ngsvor
schläge führt Kantner denn auch zu })hand

werklieh<,o; nicht mehr hinnehmbaren Sehilde-

,! Zur O LtkusJl(m :iUr Bundcscbme 5 t ml bJch. SoZltole 
StlbtS"2:iclc, m·l:$ H cJ mr!C h, J\.·funchl" !l 1994, J.79 (r. o s ~ . 

KUI:Kh:J ZRP 199 ), }39{(. 

r2 Dnu Berl!t KntV 199}, } I S (Bol ff ) 

I} E!cher ( rn.~ ). 76 H., 'H f( (Lu r 8~ t c.Lhgung an m .lou lt' L
tendcon EntKhcoad ungm )i I..;a SclduBbtridn de=r I!n 
q lllCtt- K {)lll-m L ~S LO :l Vttfu~ Llng:tre(Q rm Ln Seh lc~wlg

H o ln~n, Badt:I;-B:Jdcn 1989. 4srf , So ff 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1995-2-252
Generiert durch IP '3.148.115.71', am 11.09.2024, 13:13:08.

Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1995-2-252


rungen. Die wortgleich aus der maßgeblich 
von Wcrner Weber beeinOußten Vorläufigen 
Niedersächsischen Verfassung übernommene 

Bestimmung zum GesclzcsvorbehaIt In 

Art.61 I-Bündnis 90/ Grünc Landesverfas

sung Sachsen-Anhalt wird ctwa als besonders 
cins\.'hneidende r:ormulicrun~ vorgt·srellt-1 die 
das Schicksal alJer unrergeset:,dicher :"Jormen 
besiegele. Der rechLSvergleichende Blick in 
die Landesverfassungen anderer BundesIan
der häue Kanther hier wie auch an zahlrei
chen anderen Stellen der Arbeit vor Fehlin
terpret;'ltinnen der Norminhalte bewahren 

können. Ein weiterc~ Beispiel ist die Kritik an 
dem VOn Bündnis 90/Grünen und SPD in 
Sachsen-Anhalt vo rgeschlagenen, An . 10 

Landesverfassung SchJeswig-Holsrein nach
gebildeten Eini~ungsausschußl der zeige. 
»daß Vcrhssung.sstaadichkeit und Gewalten
teilung noch nid" alle osrdeut>chen Abge
ordneten ganz erreicht hatten ,/. Daß die 
Regelung in Schlcswig-HolStein nur mangels 
eines eigenen Vt.:rfassung!igerichts hinnehm
bar erscheine, deckt sich nichl mit den aus 
veröffentlichten 1v1aterialien '4 crschließbaren 

Gründen der - mit den Stimmen der CDu 
beschlossenen - Sch:1ffung des Einigungsaus
schusses, zum al für Schlcswig-HolStcin das 
Bundes"erfassungsgericht die Funktion eincS' 
LandesverfassungsgcrichLS übernillllnt. 
Künstlich ist der Gegensatz, den Kamher 
zwischen der anges trebten Regelungsdichre 
der neuen Landesverfassungen (» Wunsch 
nach Detailrcgdungen.) und der . nüchter
nen und parlamentarischen Verfassu ngsid ee 
des Grundgesctzes~ konstruiert; er ergänzt es 
mit der Feststel1ung. das "Bekenntnis zu m 
Grundgesetz.u sei nuanciert vom unbedingten 
»Ja« der CDU über ein . Ja-aber« der SPD 
und einem »J a- leider« bei Blindni" 9o/GrÜne. 
Die umfassende Diskussion um eine Reform 
des Grundgesetzes, die parallel7.u den V.rf.,·. 
sungsberatungen in den Ländern auf der 
Grundlage des Auftrages aus An. 5 EV lief," 

1'1 St hlu ßbcncht der Enquete-Kumm,;,-,on (Fn .) . '18 ( ., 
BI fr.. dl~ un~ta(hlt.l lhrcs Vo(Schbll.es , tlfl Landcos \,et'r;ü
.iun&SGtl",(hl CICI1AIKU, t"Il, h(1 ~lrcll ub(' r AU.ikuu ru 
rCl:hte und InJorm:auon.Jpnlehltn einen Pul:un(':I]t.:tr)· 
Khm Kon troll;lu.nchuß \'orschahcll wollte; Hubner, Di e 
Beratungen Im SOllucrausschuG . Vcffil.3,s un gs- ulld Parb · 
m("nIsreform"', In: LlIldt'Sotcm n le (ur P,)III u.ehe B,ldun,\; 
(H~g.). Elft e ntue VC' rf~$5u ng ( 1.11" Schlcn'lg-llobtclII, 
Klr.l 1990. ~ l. C46 L <m.w.N. ~uf du: Gt.5Cu.e.~m.Hen.l ' 
hm» . 

1 S N;Khw(,:l~ Fll. I . Incuu KJ I99J . .. 75 I{_: dl~s Vor-
g;mge 111 (4/ r~j ), 7 ((. ; ~I fcn VorgID.ge l 1j (J/ 199}), 
9Ofr,; .1U I kOßl(,f"Y;lt\ver SIch, e! WjI R xholz., Oie Z u
kull rt des Gru nd&CKCUS, Rcgcn$bu(b 19'J; ders ZG 
1994. I H_ 

macht e das unverandenc Grundgeset z. gerade 
nicht 7um Maßstab aller Dinge. Ungeachtet 
der Ver~chr;i.nkung der Verfassungsordnung 
in Bund und Landern - von Kanrher an ande
rer Srelle immer wieder betont - nimmt er die 

VertJ~sungsdiskussion auf Bundesebene im 
Kern nur wahr als Gegenstand »zwei felhafter 
Versucb(e) «, die Diskussion über die neuen 

Landesverfassu ngen zu beeinflussen (71). 

Verfas'\:uJlgscnrwicklung ist abe.r keine verbs
sungspoliti sche Einbahnstraße. 
Ein verbreiteter Vorwurf gegen innovative 
Regelungen 16 in den neuen Landesverfassu n

gen ist, sie seien auf Einflüs~c.: von außen 
zurückz.uführen . Solche rinflüsse sind unbe 
streitbar. IUegiti.m sind ::;ic schon deswegen 
nicht, weil Verb!Ssungen als zukunhswei
sende Regelungen angemessene Problem.lö
sungen auch für künftige Probleme zu er
möglichen haben und daher auch erst künftig 
entsll.!hende Probleme mitzubedc;:nken haben . 
Daraus folgt indes nicht schon, daß diese Ein
flüsse den gegcnw:inigen und künftigen Pro
blemen der ostdeutschen Länder nicht ange
messen gewesen sei en. Vor allem wäre der 
Schluß verfehlt, die aus Ostdeutschland stam
menden Politikeri nnen und Politiker seien 
solchen Einflüssen ungeprüft und quasi wil
lenlos erlegen. Dies gilt. auch für den Einfluß 
des vom »Kuratorium für einen demokratisch 
verfaßcen Rund deutscher Lander~ vorgeleg
ten Verfassungsentwurfs, 17 an dem Kanthcr 

Einflußnahmen vo n West nach Ost und um
gekehrt - aber aus westlicher Perspektive (89) 
- zu belegen versucht. Kant.her bringt hier die 
analy[jsche Bemerkung des KuratOriumsmit
glieds Jürgcn Seifen I.l n der damaligen Situa
tion war die Oricntieru ng am Grundgesetz 
nahezu unvermeidlich«l s als Hinweis auf des
sen »[atsachliche Einstellung zum Grundge
Sl:l'{. \, in Gegensatz. zu der Aussage des Kura
toriums, das Grundgeset z sei neben dem 
Verfassungsemwurf des Runden Tisches des
sen wichtigstes Arbeils11l.aterial gewesen -
und greift so auf d.ls Arsena.! der verdeckten 
Verrufscrklärungt'n z.urück, die eine kritische 
Haltung i'lII1l Grundgesetz in die Nähe der 
Verfassungsfeindlichkeit zu rücken pflege. 

16 Zur r'n.se, ob dlc~e Inllov,ulonen m('hr .;115 • VafU-SUII&J
lYrik .. sell'n. 5 du,' KOllm)\'u~ zu v~'llc ldJb;uen Veu'r 
schlatcn un Kur:nonumSl.:mQ.·urf ~wJJc.hcn Gu n,hcr KJ 
1991, )~ ff. \l nd Satcrt KJ 19? I, J6.df 

17 Kur;alon um, Vorn Grunllgeosl."t7. 'Hl t dCu lschcn Verf:H
$lIn(; Dc;nk.schnfl und Verb.uungkntwu rf, Venurun g5-
entwurf, Blt.lell-Dildell ' 99 1, d~ ... u allch G umhcr KJ 
199 1. j69 H.; Sc,fert, Kl 199 1, 361 H. 

IS SClfert KJ 19~#1, J61. (36 J) 
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274 Den Rahmen dieser Besprechung würde 
sprengen, die Diskrepanzen zwischen der 
Außen darStellung Kanthers über die Wech
selwirkungen der Diskussionsebenen zu mei

nen Erfahrungen und Beobachtungen als 
Fraktionsberater in Sachsen-A.nhalt und als 

Mitarbeiter in der Redaktionsgruppe des Ku
ratoriums darzulegen. Bei der Analyse der 
Einflüsse von auß"n hätte Kanther bei. der 

Darstellung der gespaltenen Haltung der 
CDU zum Verfassungsentwurf Brandenburg 

schließlich darauf stollen können, daß es erst 
mit der vom Landesvorsiuenden Fink propa

gierten Konfli,ktstrategie, die wenig Bezug zu 
den verfassungsrechtlichen Sachfragen auf
wies, bei Teilen der Union auch zur Ableh
nung solcher Vorschläge kam, die lange Zeit 
ohne Widersprüch mitgetragen worden wa
ren. J9 

Den ersten Hauptabschnitt beendet Kamher 

mit einem rechtsvergleichenden ÜberbJ.ick 
der Landeseigenanen der jeweiligen Landes

verfassungen. Das Ergebnis des zweiten 
Hauptteiles, nach dem sich die bundesrechdi

ehen Einwände auf die' Landesverfassung 
Brandenburg konzentrieren, deutet sich be

reits mit einer Generalkritik an deren Neu

erungen an. In die zusammenfassende Dar· 

steUung - auch der anderen Landesverfassun

gen - mischen sich selektiv nicht hinreichend 

abgeleitete Einwände auch an Einzeiregelun

gen und dem systematischen Aufbau. So kri

tisiert Kanther den in der Landesverfassung 

Sachsen-Anhalt unternommenen Versuch, 

Grundrechte, Staatsziele und Einrichtungs

garantien systematisch zu trennen, den Starck 

als besonders gelungen beschreibt, mit imma

nent beachtlichen Gründen. Er verkennt da

bei aber, daß die ,.Grundrechtssplitterl< in 

den Abschnitten über Einrichmngsgarantien 

nicht Ausdruck der Unfähigkeit des Verfas
sunggebers sind. sondern - ungeachtet der 

von konservativer Seite immer wieder einge

forderten Trennung - belegen, daß diese klare 
Abgrenzung trennscharf gerade nicht mög

lich ist; gerade dies war ja auch der Grund 

dafür, daß in Brandenburg eine Gliederung 
nach Lebensbereichen gewählt worden 

iSL 

4. Die Überlegungen zu den bundesrech"i
ehen Vorgaben und Grenzen der Landesver

fassungen setzen einen Schwerpunkt auf Aus-

19 D:.u.u fr;ao!u:/KncIJd·H.l\·crk;arnp JoR N . F . .p (1994), 
11. (.31 fC); diet .• 1.0 : Simoo/ FnnkclSachs (Hrsl;.), 
Handbuch dt'r Verf:usung des bndcs Br:l.tldcnburg 
(HdBLVBli), .994, § 1 Rdnr. 7· 

legung und Auswirkungen der Art.28, ) 1 

und 14' GG. Von den in Rechtsprechung und 
Schrifttum vertretenen Ansichten folgt Kan

{her zumeist jenen konservativen Positionen 

einer "herrschenden Meinung«, die dem Lan ~ 

desverfassunggeber die jeweils engeren Gren

zen ziehen. lo Diese Position gründet indes 

nicht auf einer detaillierten Analyse der 

Funktion gliedstaadichen Verfassungsrechts 

i.m bundesstaatlichen Gefüge und den Ein

wendungen. die von Länderseite gegen Um

fang und Intensität vorgebracht werden, mir 

der der Bu.nd von seiner konkurrierenden 

Gesetzgebung Gebrauch macht. Die vorsich

tigen Versuche einer Rejustierung, die mit der 

jüngst in Krah getretenen Änderung des 

Art.72 GG unternommen worden sind. be

stärken die von Kamher abgelehnte, im Vor

dringen befind~che Meinung, daß Landesver
fassungsrecht, das mit Gesetzen koJlidien. 

die der Bund in Wahrnehmung der konkur
rierenden Gesetzgebung erlassen hat. suspen

diert , nicht derogiert wird und so dem Lan

desverfassungsrecht eine Reservewirkung 1.U

kommt. J' Entsprechendes gilt für die Frage, 

ob bei Verstößen gegen die Grundsätze des 
An.28 Abs. 1 GG, die wegen der Verfas
sungsautonomie der Länder nur in seltenen 

Ausnahmefällen anzunchmen sein werden, 

das entsprechende Landesverfassungsrecht 

nichtig oder lediglich anfechtbaI ist. Eio er
weiterter Grundrechtsschutz durch die Lan

desverfassungen schafft auf der Verfassunbs ~ 

ebene wegen Art. '41 GG nur geringe Pro
bleme. Entgegen Kanther verfaUen Landes
verfassungsnormen mit engerer Grund

rechtsgcwährleistung nicht der Nichtigkeit, 

auch wenn sie nicht auf das Bundesniveau 

,~aufgefülltl< werden , weil sie in aller Regel 

nicht dahin ausgelegt werden können, daß sie 

weitcrgehende Bund esrechtc ausschließen. 

Dann aber beSteht schon keine Normkolli
sion. die eine Derogation rechtfertigte. Zu 

weit ist mir auch der Kreis der Staa tS funda 

mentalnormen gezogen, der bei Kollision 

dann - so Kanther - seinerseits z.ur Nichtig

keit der Landesverfassungsnorm fühn . 

Einseitig gegen das Landesverfassungsrecht 

gewendet wird weiterhin das GebOt der Bun-

20 Zur G~gen;in$lchl jungst ubcr:l.~u&~nd Sacksofsky NVwZ 
'?93. lH rf. 

11 So cxplil.Jl nun auch Surck. DI~ Verfusucgtn der neuen 
d~Ulschen LandC'f. Heldelbclg 199 ... 16: a. A. Sotcl1s, m: 
HdBLVBB (fn ' 9), S} Rdnr , S, 17. 
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deslreue. l
: Verstirkte Bindun~cn will Kan· 

rher aus dem Umstand ableiten, daß die 
Landesvcrf<1ssungen in manchen Bereichen 
nicht an die Kompetenzordnllng Sl·bllnden 
seien. Dies wirke sich - so K.mther weiter
für den LanJcsverfassunggeber »i nsbeson
dere dadurch aus, daß die ihm garantierte 
Rechtsetzung ... :tUIonomie nicht genutl.r wer· 
Jen darf, um eine Bundesregierung (etwa an
derer parteilicher Zus:lI11mensclzung) 'Zu 
blockieren . (12 s); diese Grenze wird nur mä
ßig abgemildert dadurch, daß die "Pflichtver~ 
Ictzun g des Verr~ .$sungsgc.bcrs eine gewisse 
Erheblichkeit%chwcllc uberschritten haben« 
mÜsst:_. EigenstJatlichkeit der Lander und die 
daraus fo lgende Vcrfassung~au[Qnomie spre
chen durchgreifend bereits gegen Bindungen 
der Verfassunggeber durch das allgemeine 
Bundestreueprinzip. Eine besonders 
schwere, unvenretbare Schadigung der Be~ 

lange des Bundes oder Storung der bundes~ 
staatlichen Ordnung als Folge berechtigter 
Kompeten zausubung scheim durch Landes
verfJssunggebung kaum denkbar und kann 
sich jedenfalls nicht auf einzelne Politiken der 
Bundesregierung be'4ich<,·n. Bei dem Argu· 
ment scheint der im politischen Raum oft 
erhobene Vorwurf einer »ßlockadepolirik( 
im Bundesrat Pate gestanden zu haben; ge
rade hier gih .ber, daß die Länder zur Billi~ 
gung vom Bundestag beschlossener Gesetze 
nicht verpflichtet sind und der politische Vor
wurf sich nicht zum normativ erheblichen 

Verstoß gegen die Bundesrreue verdichten 
läßt. Entsprechendes gilt für die landesverfas~ 
sungsrcchtlichen Gesetzgebun snuftragcll 
gezogene Grenze, sie durften nicht -zum 
Mißbrauch der L.ndesverf",sungcn aus poli
tischen Grunden im .Kampf gegen Bonn( 
führen" (147). 

Keinen tauglichen Maßstab für die Abgren~ 
zung der Verfassungsr:wmc bieret auch der 
Aspekt, daß eine la.nderfreundliche Ausle
gung der Verfassung dort endet, . wo Rege~ 
lungen erlassen werden, um Bundesrechr, zu 
kritisieren und zu delcgitimieren .. (I) j). D as 
bundesstaatliche Prinzip soU Vielfalt in der 
Einheit ermöglichen. Es garantiert den Lin
dern die Moglichkeit, von der Bund"sebenc 
abweichende Politikkonzepte auch bei der 
Normsetzung zu verfolgen. FLir diese von 
Kanther behauptete Grenze muß emweder 

u D:u.u umlu.tIPn.d UtlJ mit Sc.hluß{o IG~runtc n 1;t~C' bf:, 
der Be.Khnnkun g von G('$«z~C"bung ~kolUpc1 .: rt .. .cn :tu· 
ruckh.l;kendc:r Bauer. Du: ßunOcurcue. TubLn,cn , '991, 
p S!" 

auf die nur schwer eindeutig t('stStellbarc sub
jektive Intention des Gesetzgebers zunickbl.! 
griffen oder aus dem objektiven Rcgelung,ge~ 

halt auf di,· --Gesinnung·· des Gesetzgebers 
rückgeschlosse n Werdl.:ll, Beides widl.!rstreitet 
dem - von K:tnther an anderen Stellen immer 
\\'i~~der bemüllt~n - Prinz.ip der Recht.sklar
heit. Denselben Bedenken begegnet die - in 
bezug auf die Grundpflichten - gezogene 
Grcn~c, die an der Unt~l's~heidun).; von for~ 
meilern und materiellem Verfassungsrecht an
knüpft. Da es keine ,11~e01ein verbi.ndlichen 
Vorgaben für den Inh:tlt von Landesverfas~ 
sungen gibt, läuft die These ins Leere, die 
Bef reiung der Landesverfassung von den 
Kompeccnznormen des Grundgc.I:etzcs ende 
dort, ~wo die bundessraatliche Ordnung 
durch die Anhebung materiel.! einfachen 
RechtS in formell en Verfassungsrang umgan
gen werden sollet. )) Vcrfassungswurdigkcit(~ 
(Ij») ist - dies erhellt ein Blick in die Rege~ 
lungsvie1falr - ein untauglicher Prufungsmaß .. 
stab. 
s. In Anwendung dieser überzogenen Prü
fungsmaßsläbe behaupm Kamher zahlreiche 
Verstoße der Landcs\'erlassungen gegen Bun
des(verfassungs)rccht; wcitcre Verstoße wer
den nur Jurch eine bundesrecht.skonforme 
AusJeg-ung der Landesverfassung vermieden, 
Den Rahmen <lOer Buchbesprechung 
sprengte, auf die einzelnen Einwendungen 
ein7..ugehen. Sie sind wegen der Oberflä( h~ 

lichkcit der Argumentation und Inkonsistcn
zen bei den Bemühungen um eine nom1(~rhal· 
tende Interpretation der Detailbetrachtung 
auch nicht wert. 
Als symptomatisch sei die Verwerfung des 
Art. 2. Abs. S Landesverfassung Brandenburg 
herausgegriffen, der gerade zur Vermeidung 
von Normkollisionen bestimmt: ,. Die Be· 
stimmungen des Grundgesetzes gehen denen 
der Landesverfassung vor. Die Gesetzgebung 
ist an Bundc.srechr und die Landesverhssung, 
die vollziehende Gewalt u.nd die Rechtspre
chung sind an Gesetz und Recht gebun~ 
den.,, ~} Der Verfassunggeber wollte damit 
klamellen, daß die Landesverfassung sich 
selbsr keinen Gdtungsanspruch beimiße, der 
zu Normkontlikten mir dem Grundgeserz 
führt, und geht im übrigen VOn der Position 
aus, daß Landesverfassungsrech[ mit cinfa· 

: } Dnu S l (," h ~ llwrVßI 1991. I H (Il l f ): dcrs .. In : 

HdbLVB ß [Fn 19). S} Rdnr. IS. 16. Fr.lnkd KOCIfcl· 
Jla\·ttk:lfnp JoR N.F .. ~ (lgg4l. fl l (14S f.) . oon 
(1 <111 fr) :luch :tu den .allg~cln t:n bunJc.."~rcchdlO.:hcn 
Schnaken der Vc:rb uungrnohC:lt der L:lnder 
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ehern Bundc!:ifecbt nicht kollidieren kann, ein 

Normkonflikt jedenfalls nur z.ur Suspension, 

nicht zur Derogation führt. Selbst wenn mit 

Kanther vOn w('it(·rrci t.: henden Bindungen 

au szugehen ware, verbote der erkennbare 

Normzweck, Kollisionen auszuschließen, 

den aus Satz 2 g,t'zogenen Umkehrschluß, daß 

Norminhalt dl'.' Satzes I sei. den Landesvcr

fassunggeber von etwa grundgesctzlich über 

Art. 3 I GG vermittelten Bindungen freizu

stellen; möglich ware hiernach eine normer

haltende, erweiternde Auslegung, die Kan

eher nicht einmal in den Blick nimmt. 

Ein weiteres Beispiel: Fur die V~r,"verfung des 

Art. 13 Satz 2 LV Mecklcnburg-Vorpo mmcrn , 

der die GleichsIelJung de r Frnuen bei der Be

selzuog äffendich-r«h"iche.. Beratungs

und Beschlußorgane betrifft, al.'i gru nd gesetz.

widrig benorigl Kanlher 18 Ze ilen. D ie 

gleichlaulende Regelung der J..ndes\'c rfas

sung Schleswig-Holstcin und das hierzu er

stclh c, in Buchform veroffentlichte Gutac:h 

ten Schneiders:" , der detailliert Anwendu ngs

bereich und Verfassungskonformitat belegt) 

werden nicht einmal in den FußnOten er

wahnt. 

6. Kancher hat - so mein Fa7it - die Chance 

einer Analyse) Ii .... clche die funktion der bun

desstaarlichen Gliederung für cin demokrati 

sches, rechrsstaadiches und soziales Gemein

wesen im allgemeinen und in diesem Konre:-a 

die Bedeutung des Land esycrfassungsrecht.s 

ernst nimmt. nicht wahrgenommen. Die Ar

bei t durch7.idlt trotZ verbaler Bekennrnisse 

zur Bund(~s'i'~l,ltlichkeit ein z.entralistischer 

Grundzug, bei dem verfassun gspolitische 

Optionen - teils unausgewiesen - in (panei)

politlsche Stellungnahmen übcrgJciten und 

der gelegentlich mil wc"deu"ch.r Überbeb

lichkeit gepaart ist. So formuliert K:lnther als 

Ziel der Arbeit, insbesondere "c:bs Span 

nungs\"erhalrnis aufzuzcig(' n, daß nach Jahr

zehnten der DDR-Diktatur dadurch entste

hen mußte. daß der >3ufgesu'\.Ute Verfassungs

eifer, der polit.ischen Grunder der nCULI1 

Bundcslandcr häufig auf die ihnen ungc

wohnten Rechtsgren zen des bewahrten 

Grundgesetzes stoßen mußte .~. Das Ergebnis 

ist ein \Xlerk, das der moglichen BL: J elllUng 

gliedstaadichen Verfassungsrechts für die po

litisch-gesellschaftliche Ordnung des Ge

meinwesens nicht gerecht wird und in vick'n 

Details so ungenau und parteilich argumen-

104 H.-P. SdJ,!"lC Ldc r. l.)u: GlachstcHu ng \'on Fr!\u tll In MII
wlrkungs~rcn'Ucn d~ offcntllt hen Ver~Jcun&. n:aden
ß ,ulC!n 1\1'9' . 

li ert, daß es wede r zur zuverla.ssi bcn I nforma

tion über die OS[deUISchen L:.nd csvcrfassun

gen taugt noch zur uberzeugenden Klärung 

Jer vidschiclnigen Problem t:" b eitragt, die das 

Verh~ltnis von Landesverfassung - und ßun 

desrecht aufwi rft. Lcsens- und besprechun gs ~ 

wert ist die Arbeit indes unter einem Aspekt: 

Sie bundeh die Positio nen und Arg-umcnte 

des fJOrben"i d}t!/lden Stranges konservflt iver 

Verhssungspolitik l
! in bezug auf die Vcrfas

sunggcbung in den ostd Culs(.'hcn Ländern 

und deckt so - wohl ungewollt - deren In

konsist t'nzen und Schwachen auf. 

IL 
I . Wer hingegen einen zu vcrlassigen Uber

blick liber die Verfassun ggebun gsprozesse in 
den osuklllst hcn ßund csl::mdcrn ge'Win nen 

mochte, kann auf die Untersuchun g vOn 

Srarck %uruckgreifen.!6 Der Autor - :luf Vor

schlag der U nionss(' itc Ber:lt~r des Vcrfas

sun~sJ.us:schusses in Sachscn~ Anhillt und der 

Verfassungskofllmission Mecklenburg- Or

pomm erns unmittelbar bei den Verfassullggc

bun gsprozcsscn el1 gagi(·rt: 7 - will rechts\'cr

glei chend das Gt'mcinsame ebenso wie die 

Verschiedenhei ten der neuen Landesverfas

un gen aufzeigen und so :.o d ercfl Anwendung, 

in sbesondere durch die V('rfassungsger ichte, 

und deren Kommemierung fo rdern und be

einflussen " (V). Er gelangl zu d em Ergebnis. 

d;:tß sich die ostdeutsche n LmdcsverL15sun

ben im Rahmen des gemeindeutschen Lan

desverfassungsret.:ht-s halten und d ieses zu 

gleich weitereIltwickeln. Das Erken nt ni s

interesse richtet sich aber nicht auf die 

Prufung Jer Bundesrech rsko nformitat; 

Schwerpunkt iSl die systematische Darstel

"mg da Verfassun gge bungs prozcssc und -

themali sch gegli ede rt - seiner Ergebnisse. 

In einem Vorspann schilden St.1rck die Ver

fa ssunggebung (Ausgangsb gc j G cw;"ihrlci

s tungen des G rundgesetzes ; Rechtsgrundla

gen, Btratungsgrundbg.cn und Ab lauf der 

Verf,hren; Ergebnis) (. bis I}) lind gehl dann 

kurz .lUf die bundcsrechruchen Anforderun

~en Jn die Landesvnfassu ngen ein (I4- t6). 

Die Inhalte der Landesverfassungen werden 

! ~ f ur d,e- POlll,,,he- Kuhu. Oll Lau\1 ipmlu. dBB :luch \'on 
kO,bCIY.lu\"(·r SeIlt dlffcrcn~IC"C r und konZlKl" .Irg.u · 
mCIlUCrt '\I;·o tdt' 11 IU 

16 e in t" O;lrSltll unt; du nrucn NI d cr1i~dli:L\(hCI I Vtr(a., 
$Ul1l1. ... on f991, dLl~ drnudlxn G III:dtrunliisschc1ll :L rolgr, 
pbe Su rck In JsVßI 1')')-1.1 ff . .<; J Ikrllt 't-.lVwZ 1 99.\. 
off 

!1 S QUel, den ZW1~ htnbt" flth~ dlirU. SIJ.f{"k ZG 199Z. 
df 
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in den Unterabschnitten »Sraats- und Regie

rungsform« ('7 bis 39) und "Biirger und 
Staa, . (39 bis 58) sowie "Priambel " (58 bis 
60) gegli edert nach den Regdu ngsinhalten 
dargestcllt. DiL: Verfassung'>t~.xll' selbst sind 
nicht beigefügt. 
2. Die skizzl"nhafre SchildenLng dcr Aus

gangsbedin~lIngen verweist aul die friedliche 
Revolution 13 und ihre Ursachen als den Aus

g:.lIlgspunkt der Vcrfass un gsum w;.il l.llng. We
gen der Verschrilnkun g und wechselseitigen 
Verstarku ng der okonomischen und po li 
tisch -sozialen Faktoren, die im Verbund mit 

den Veränderungen in der Sowjetunion die 

Entwicklung erst emlöglicht haben. laßt sich 
der Stellenwert der vO n St~lrck hervorgehobc. 
nen 1,Vitaliti:it des r:'llionalg(;'fühls~(l des .. :le

fuhJs nationaler Zusammengehorigkeit ... nicht 
genau bestimmen. Die Schwierigkeiten bt.:i 
der Herstellung der inn eren Einheit verwei
sen darauf, 'wie , 'oraussetzun gsvoll und auch 
fol gC'll los solche Begriffe st in kOnnen. 
St<1n::k wahlt das Bild, daß dLe Vnfassungs 
ent rgien, die im Rahmen des Zentralen Run
den Tisches und der regionalen Runden Ti 
sche zun~lchst auf Verfassungen unter Bedin
gUll).!:en fürtbe.<;tehend cr Staatlichkeit der 
DDR gerichtet waren, nach der politischen 
Ents~:heidung fur die sl;ladichc Einigung auf 
den Entwurf von - grund gesetzkonformen -

LandesverL:.:- .... ungtn umgeleitet wurden. Dies 
unterstreicht trOtz aller perso r:JelJen und Ih e
m:nischen Verschiebun gen die von Kanther 
vernaehLi~sigto.; Kontinuit<iI. 
Für das Verfahren der Verfa%un ggcbung be
tont Starck einerseits, daß es keine bundes

vtrfass un gsrcchrlichen Vorg:1ben Hir eine 
quali fi7. ic nc Mehrheit gebe, verlangt für den 
Fall c.iner Volk ~3bstimmung ubt:r die Verfas
sung als l>nicht zu unte!'sclucitcndc Voraus
setzung. daß sich mindestens die Half te der 
Wahlberechtigten :111 der Abstimmun g ubet' 
die Verfassung beteili gt und ein e einfac he 
r.1ehrheit für die Verfassung erzielt wird. 
d. h.) daß mindestens ein Vi ertel der Stimm
berechtigten sich für die Verf.l ssun g aus
sprichtc, ~9 Die Konsequ enz fur die LanJ es

vcrhssung Brandenburg wird nich( aus ge
fühn: Hier wurde ZWJr daS' ~lbsolU[e Zusti rl1 -
mungsquorum von 25 v. H. der Stimm be-

lli Zur Am b )lIJ'c ~t;t. d.:: r Rcvolut,onsmc'llph~r 

U K. r rcUß, Rn'QluttOo. I'ort,chn tt und VtTfnstHl I;' Z u 
C'lnc-m J'll'ut n Vc:r(.ISill ng.weu tJ nd ml. ßCrl ll1 1'J'90 

2.9 Ahnlu:n Stcmbcrg (Z))Jrl. 1992., -Hl7 < 1 Ht f » , du (UI" 

,bs Verfassungnd'en'rr Ju01 ~u01mdd [ ,heleihen }t.'c:hr~ 
helten \ ' ~rt ;ltl gt wie fur die l\nd erurlI; der vcrr:\ ~sunö 
d \~ r;;: l l Vol.ksc:ntf.(h~,d . 

recht igrcl1 weit überschritten (44,78 v. H. 
ZU$[immun g), nicht aber das Beteiligungs
quorum von 50 v. H. (47,93 v. H. Teilnahme). 
Nicht eindeur.ig ist, ob nach Starck diese 

Quoren auch dann gdten sollen. wenn ein 
Verfassungsentwurf mit ZweiJrittelmehrheit 
im Landtag beschlossen worden ist, oder ob 
eine Über~chreitung des absoluten Zusrim
mungsquorums eine Unterschreirung des Be

teiligungsq uorums kompen sieren kann. Die 
Gühi gkeit der La nd es,;crfassung Branden
burg wird jedenfalls nich, bezweifelt - im 
Ergebnis allemal zu recht. Denn jedenfalls im 

Verfassun gsrt fcrendum uber parlamentarisch 
mj[ qualifizierter Mehrheit verabschiedete 
Verfasslingscntwürfe kennen über die relative 
Mehrheit der Abstimmenden hinaus Abstim
mungs- oder Zust.immungsquoren auch nicht 
aus der Integrationsfunkt.ion der Verfassung 

hergeleitet werden. 
J. Bei der Bedeutung des Art. 3' GG [ur das 
Landesverfassungsrecht ist Starck - gegen 
Kanth cr - darin zuZuStim fllen, daß dem Lan
dcsv('r fassungs rccht nicht angemessen ist, als 
Ko!lisionsfolge Nichtigkeit anzunehmen) 

und daß eine Suspcnsion des einschEig,gen 

Verfassungsrechts dem Art. 3 J GG gl" 
nugt.J..o 

4. D ie Wurdigung der einzelnen Regelungs
komplexe konzentriert sich auf eine systema

tische Schilderung, der mitun wr Hinweise 
zur Auslegun g oder zur Vermeidung von 
.,Mißverständnissen« und verfassungspoliti

sehc Anmerkungen hin z. ugefügt sind. Sie 
deckt alle in den VerfJ s.s unggebu ngsprozes~ 

sen stritti gen Bereiche ab, Im Ergebnis be

zeichnet SlHck - auch wenn diese Frage nicht 
im Vordergrund der Untersuchung st eht -
anders :lls Kanther keine der Regelungen a.ls 
bl.lll des(verf ass u n gs )rec h tsv,/ id ri g. 
Bei den RegelungeIl zum parlamentari schen 
Regierun gssystem IS[ Starck in der verfasy 

sungspol.iti s-chen Kritik an der Indexierung 
der Abgeordnetenentschädigung durch 
Art. 54 Abs. 2 LV Thüringen zuzustimmen -
zwar nicht wegen dcr Gefahr einer inflations

bL'schleunif!;cnden \'Qirkung, aber wegen der 
Flucht der Parlamentarier aus der Veramwor
tung. Do.ß die BezeicllJwng der Opposition 
als grundlegender bzw. wt=.scntlicher Be
standll:il des parlamentarischen Systt.:ms sie 
auch in einer verfassungspolitischen Extrem
lage J. ls ,'unverzichtbar« vorschreibe und da
her eine Allparteienregierung schlechthin 

JO WLf hu:" Sackwr.tky NVwZ 199), 235 (f. 
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ausschließe, überzeugt dJgegcn wegen des 
Bezuges auf die verf3.ssungsrechdiche Nor
m:tllage nicht. Die Informatjonspflichtcn der 
landesregieru ngen - dt'm Vorbild der Lan
desverfassung Schkswig- Hoistei n nachgebil
det - sieht Starck mit Recht als: dem 'gewJn
dehen Verhältnis von Parlament und Regie
rung angemesscnY 
Bei den dircktdcmokratjschen Mitwirkungs
moglichkeiten steHt Starck zutreffend fes!, 
daß die Quorcn deutlich niedriger sind als in 
den westlichen Bundeslandern Y Auf sei.ne 
verfassungsrechtliche Skepsi gegenübt!r die
ser ErganzlIng der reprasentativen Demokra
tie verweist die These, daß die Zu.caimmung 
eines VierteJs der Stimmberechtigten mit 
BJick auf die demokratisch,-' le~itimit3t das 
für einen Volksentscheid erh, rdcrlichc.: Mini
mum sei. Bayern - d:ls westdeursche Bundes
land mir der ausgepragtesten Praxis direktde
mokratischer Mitwirkung - kennt in seiner 
Landesverfassung ein solches Zusrimmungs
quorum so wenig wie nunmehr Sachscn ; dir 
Boykorraufrufe im Zusammenhang mil der 
Abstimmung Liber die Landt's \"erbss ung 
Branden bllrgP zeigen die von Sl3rck ausge
blendeten Möglichkeiten , solche Quoren po
litisch auszunutzen. 
Fur die Landesvcrfassungsgerichlsbarkeit. 
die alle ostdeutschen l and esverfassungen 
vorsehen, verweis t Starek mit Recht auf die 
Funkrion. das Selbst"vcrstandnis des Landes 
über sein Verfassungs recht und damit das Be
wußtsein von der Landesstaatlichkeit zu för
dern. Seine Skepsis gegen die U rteilsverfas
sungsbeschwerde zum landesverfassungsge
rich t - getragen von der Sorge um die 
Rechtseinheit und klare, unkomplizierte 
Rcc.:htsschutzmoglicl:kei[en - tejle jch nicht. 
Da.s Beispiel Bayern zeigt. daß dic-SL: ~~w ich

tigen Einwendungen letztlich nicht Jurch
greifen; einem unzutr:iglichcn Auseinand er
driften kannen zudem verfahrensrechtliche 
Vorkehrungen entgegenwirken. 
5. Für d ils Verhältni s von Staat und Burg<' r 
beschreibt Starck . nschaulich die Vielfalt der 
sys tcmatisch en Gliederung und der Regelun
s t'n se lbst. Den Verweis dcr L:mdesverfassung 
Mecklenburg-Vorpommern auf die G rund-

.1 1 DJ7,U 3.uth O b("rm:\}"c r zr';J,rI '99-0. ~ .! 4 rr : M Ed:cru. .. 
HofCf", m: FS "'hhrmhob., B-den · ~adC"n 199-4 . )69 (( 

.p. Zu Re hugrundbg~ und P,'JXU In dC'f1 \\·e.(tdeuuchen 
ß\loJt:~-b.ncl t:1'1l urnfti~cnd C .jur&en) , D'fC'kcC' nCin(l~ 

kr'Juc In d~n ßunda b nckm, c uttg~n U J. 1991 
H FrUlke/ Knn lcl -lLlv(:f'bm p JoR N. F .p (I'~"') ' [11 

{! 37) 5pr«hcn h:dlShch von cmcr Ablchn ung~kam

p l 'lIe 

rechte des Grundg,-'~e rz es sieht [arck - im 
Einklang mit dem Willen des Verfass un ggo
bers - :\Is dyn:lnli schen. Mir erscheint dage
gen ungeachtet des Homogenit:ir.sgrundsilt
zes vor dt!m Hintergrund der nus der 
Eigenstaatlichkcit der Lä nder und Je", De
mokraticprinzip folgendeil Grel1zen, di e all
gemei n dynamischen Verweisungen vo n Lan
des- ;1Uf Bunocsrcchr gezogen si ndH , z. weifel
haft , ob sich der Landesvcrf.ssun ggcber 
seiner Aufg;;t.be durch eint: dynamis.che Ver

weisung eOlzieh en kann , 
Verfassungspolitisch optiert St.arck für eine 
kla re Trennung von Grund rechten, Einrich
rungsgarantien und Staatszielen, von der in 
Brandenburg und Thüringen zugunstt:n ('iner 
Gliederllng nach ... Lcbensbercichen« abgcwi
c.:hen worden ist. Die Schwierigkei ten einer 
klare n Abgrenz.ung nach I o rmt ypcn . dic un
tef der Mitwirkung Starck's am klars ten in 
der Landesverfass un g Sachsen .. Anha hs ver
wirklicht worden ist, zeigen sich gerade iln 
dieser Verfassung: Der Abschnitt über die 
Einrichtungsgarantien enth~!t don verschie
den tlich )t Grundr('chtssplitter(, die durch T n
terpretaLion zu entfalten sein werden. '> 1 Bei 
einer genaueren Analyse der von Stark verfas 
sungspoliti sc h besonders kritisierrell Landes· 
vcrLls.s ung ßrandenburgs lJß[ sich ohne wci 
teres - auch fur die ßürgerinncn und Bürger 
erkennbar - erkenncn, inwieweit sie Grund
rechtc mit unmiuetb:lrer \'qirku ng, Pro
grammsätze odcr Staatszielc enthalten . Die 
(ur Grundrechte unbestrittenen objektiv
rcclnlichen Gelulre beschranken di e - letzt
lich un gcrcchtfcnigtc - Sorge vor einem ver
fa ssllngspoJirisch unangemessenen Übergriff 
der Judikative auf die St:l,us!ci run g. 
Für die landesverfassungsrechtlichen Staats
z iele verweist Starck mit Recht darauf, daß sie 
vielfach auch Materien der ßundesgesctzge
bung betreffen und in soweil eher l:'l.tcm wir
ken . Die Änderu ngen der Bundesver 3,ssung, 
vor allem die von den Lindern erstrittene 
Umformulicrung der Bedurflli sklausd des 
Art. 7' GG, ,">sen hier größere landespoliti
sche H:tn dlungs'ipielrau me erhoffen . Für die 
von Starck als Beispiel herangezogenen recht-

H S nll r C lc mcm AoR 111 ( 1986), 6) ff . BrultE" r Vtr
wA re" J9b. 1 f{ 

)1 K lltl~h J" 7. ll' auch K ~luhC' t ( lOt r ). dC'1" .Il1erJII1J:.1' ~'(' r 

kc:nn1 . d.lß thcw: . CI'undn:-c:ht.'SI)I,lt t r- m<hc aul dIe EI' 
l1.I!1.u nßu;:r.w;r ~'l1:knl(' n bei der Zuordnung "I.un :r;.kzu • 
rU h R'R, kNld-c:m lkm SoKbprubkm j;e.i4::huldC't 11(1<1. dJß _ 
auch "Tl Grundgesetz .. Grundr ... dHt! und Elnnchumg~ 
j; ~ r.ln l tc:' 1 t'brn ruc:ht kbr ln:nnbJ.T IIIld , du \"Im K ... nl lu~,. 
~'crmIß1C ZuQrdnung,krll~num W Ar J ,'f R~c:l un); •• 
Kh wC'rpunkt 
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lichen Hemmnisse, das Sta:u.s4iel der Frauen

gleichstellung zu verwirklichen, die auf seiner 

strikt abwehrrechrlichen Ausdeutun g des 

An.3 Abs. 2 GG,6 beruhen, tritt die Ergän

zung des An. 3 Abs.2 GG um cin Staa""iel 
zu Frauenförderung hinzu.·ll 

m 
Die Bedeutung gliedstaatlichen Verfassungs

rechts Itir eine lebendige Verfassung~kultur 

verlangt gerade in einem Europa mit Regio

nen nach einer Perspektive, die dem Landes· 

verfassungsrecht \'<Iirk- und Durchschlags

kraft erbäh und verschafft. Kanther vertritt in 

der Sache - u ngeachtet rhetOrischer Bekenm

nisse zum Bundcssta;:H.sprinzip - eine zentra

listische Position. Starck nimmt die Landes

verfassungen in ihrer Bedeutung ernst, ohne 

bei seiner Darstellung seine verfassllngspol.i

ti sch eher kOflser"vativen GrundoptiullC'11 zu 

leugnen. Für die jetzt beginnende Phase ver

tiefender Kommenrierung gilr es, die Imer

pretationsspielraume und En twickJulIgs;Ul

satze zu entfalten, welche die ostdeutschen 

Lande.sverfassungen auf der Grundlage einer 

freiheitlich-recht ssra3t1ichen Ordnung fur 

eine Starkung der ök o logischen, sozialsraadi

ehen und demokratischen Elemente bieten. 

Li·,.;,c Be,·"t 

G"nte>' Frankenberg (Hrsg.), Auf der Suche 
nach der gerechten Gesellschaft, f rank

[lIrt/ M. (Fischer Verlag). 1994, DM 18,90 

Wonach genau sucht man, wenn man sich auf 

die Suche nach einer gerechten Gesellschaft 

begibt: nach einer Begründung von Prinzipien 

und Normen, die eine gerechte GeseUschaft 

auszeichnen würden, oder vielmehr nach den 

Bedingungen, umer denen Gerechtigkeit ge

sellschaftlich realisierbar ist? Beide!. läßt sich 

kaum trennen. denn ]c[ztere Frage setzt narür

lieh eine Antwort au f r T!:itere voraus, wahrend 

umgekehrt die Reflexion daraut in wekhen 

Kontexten Gerechtigkeit zu verwirklichen ist, 

den Modus der Begründung und die Art der 

begründeten Normen beeinflllßt. So beziehen 

sich die Aufsätze, die Günter Frankenberg in 

diesem Band versammelt) auch auf beide Fra-

J6 V M;l"goWtl K\cm/St:H(;k, Das Bonner C rund,t$cl7... 
) . Aufi. , Bd . I , Art. J Abs. :.l. Kdnr lO I) rr 

37 D.1z.u H. -J Vogel. VC'rf~l.mt'f'cform und Gnchl~c ht C' r· 
\' ('rh:altnls, m: FS 8t!ftd:.l , 1-I I:Hkl bc rg (')95, 195 ff 

gen, allerdings mit einem zeitdiagnostisch zu

geschnittenen Schwerpunkt au f dcr zweiten] 

d. h. der Thematisierun~ der Möglichkeiten 

und Voraussetzungen der rechtlichen und so

zialen [ ns titutionalisierung einer gerechten 

Gesellsch. ft. 

Als thematischer Fokus der Beitrage dient 

(zumeist) die KomToverse zwischen Libera

lismus und Kommunit arismus,' der zufolge 

das Problem auch so formuliert werden 

könnre: Wie muß eine pohtische Gemem
schaft beschaffen sein) die soziale Pluralir:\t 

und Differenz auf der einen Seite mit Solida

rität auf der anderen vereinbaren (um nicht zu 

sagen: versöhnen) kann' Welche Begriffe von 

Staatsburgcrschaft und Verfassung sind dabei 

vorausge~C t Z l? Diese Fragen im Anschluß an 

die kommunitaristische Kritik des Liberalis~ 

mus zu stellen bedeutet jedoch weder, daß 

liberale Theorien darauf keine Antworten ge

ben können, noch, daß kommunitaristische 

Theorien dazu eine einheitliche Position be

ziehen - gt·schweige denn, daß Antworten 

nicht auch ·jenseits«( von Liberalismus und 

Kommunitarismus gefunden werden kon

nen. - I:.s ist der Vorzug sämtlicher Beiträge 

des Bandes, in diesem Sinne vennittelnde 

bzw. weiterführende Positionen zu suchen -

dem der Nachteil gegenübersteht, daß »Libe

ralismus" und »Kommunit::trismus« relativ 

undeutliche Begriffe bleiben, unter denen die 

verschiedenen Autor(inn)en jeweils etWas an

deres verstehen. 

In dem damit angesprochenen komplexen 

Problem feld der Begriffe - Gerechtigkeit«, 

»Gemeinschaft( und nRecht(, sind folgende 

Fragen zu unu'rscheiden, die in den Aufsit

zen jeweils dWlJ1atisien (und im folgenJen in 

dieser Reihenfolge diskutiert) werden. 

r. Zum Problem der Begründung von Ge

rechtigkcitsprinzipien (bzw. des Verhaltnis

ses von Gememschaft und Moral): Kann es 

universali sti sche Prinzipien der Gerechti~keit 

geben, die in ibrer Geltung nicht an partiku

lare Gemeinschaften und kulturelle Beson

derheiten gebunden sind? 

2. Verschiedene Dimensionen der Vereinbar

keit von Gemeinschaft und Recht: 

I Ein t 'e de r B~llt ag~ wurden .tls VOrtr.tl;c luf d" Fr.lnkfur
ler Ko nrcrcn z .. Gucchrrgkcn unJ Cemt"lIIschlh. ~chJl I . 

(en; " gI. dazu den von M!chJ ßrumhk lI {)d H.r.yll.e 
ßrunkbQr~ t n C' r"UlJ;t'!;~b('nrn B~d C~mtJnJm.fr und ~t
rtc:blfgJw ~. r rm kfun J M 199j . 

.1 VbJ d;l 7~1.1 Rl.lß~r Forst. Kontv.'u Ila Gt rcchllgkclt Po/w
K ht' Jl"dOlophJ~ ~nS~HJ 't."on Lr#nrll lu"u" ,md K on:m :.n l

l..d n S/?tIi .I . Fr.\n kJurt 2 . M !994 Im fu1ccnd.:n bt7,Ir.M ic;h 
mich .luf die don. I:nlfa ltclcn Arg\lmt!nu: 
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a) Stehen GemeinschJ.ften, die auf Gemein
samkeiten »jenseils ~ des Rechts beruhen 
(Liebe, Freundschaft, Vertrauen erc.) und in 
denen nicht symmetrische Re7.iprozir:ü, son
dern Fursorgc etwa oder SolidMlt;)r gefordert 
sind, in ei nem Konkurrcnzvcrhälmi .... Zum 
Recht; .sind sie gar mit dem Recht unverein
bar? 
b) Wie kann das Recht Gemei nschaften an
~~mt: <;')c n anerkennen und ~ dllitze n ? Wie 
kann l'S Gemcinschafrswerlc mit individllcl
len Redncn verbinden - insbesondere dann, 
wenn die Werte kleinerer Gem~inschaften rn_it 
denen groEncr kollidieren (Stichwort 'd'v1ul
tikuhuralismus u ): 

c) \X/ je kann eine GemeillsL:haft 7.ugleich als 
50uveran vor und uber dem Recht stehen, 
gleichzeiti g aber auch unter ihm und durch es 
begrenzt sein? 
]. Zum Verhältnis von Gemelnschafl und De
mokralze: Welche Art kollektiver Identität 
muß eine Demokr:Hie voraus5cczen? B:lsierr 
sie auf einem ethischen Werte konsens, auf ei
nem _<l overlapping consensus Ol verschiedener 
\'(Iertorientierungen, bedarf sie ein es Verfas
sungspatriOlismus oder wird ihre Id entität 
viel eher in V(Tfahren demokratischer Partiz.i
pation gestiftet? 
4- Die Bel,jchung zwi schen GememsdMft 
und dzst71butJVer Gerech clgkeil: 
a) Ist es das Ziel distributi ver Gerechtigkeit, 
l'ine Gemein schaft voll wertiger und gleichbe
rechtigter Tcilncll11'1 Cr am politischen und so 
zialen Leben zu verwirklichen? 
h) Welche Form der Solidlrität wird sei tens 
der Burger(innen) vo rausgesetzt, um dieses 
Ziel :mzuerkennen und llnz ustreben? 

I . Go""imchafc und Moral 
Relativ unumstritten ist zwischen den ein7,e\
neo Beitragen des Bandes, welche Grund
prin zipien der Gerecht igkl' it zentraJ sind; sie 
schliefkn - folgt man Peter Kollers analytisch 
klarer Darstellung (5. 130 f.) - erstens di e 
rechtliche Gleiehh ci r von Personen ein (alle 
Gesellschaftsmitglieder so llen die glei ben 
Rechre und Pflichten haben) , zwe itens die 
bürgerliche Freiheit (sie sollen wc1testge
hende subjek[ive freiheiten hlben), drittens 
demokratische Beteiligung (gleiche Rechte 
der Mitwirkung an politischen Entscheidu n
gen), viertens soziale Chancengleichheit 
(""h 'v!aßgabe von Fähigkeiten und Leistun
gen glcichberl~c11tigrcr Zugang zu sozi:llen 
und politischen Positionen) und schließlich 
wirr,s(;hJftlichc Vcncitungsgerechtigkejt (so 

daß ein jedes Mitglied der Gesellschaft einen 
gerechten Anteil an den Pruchten gesell
schaftlicher Zusammenarbeit haben ,oll). Von 
hier ist der Weg zu den beiden Gerechtig
ki.'irsprinzipicn der R ~lwlssch(' n "[,heorie J 

nicht sehr weir, sn daß hervorl.uheben is t, daß 
bei allen kontroversen Diskussionen insbe
sondere daruber, wie distributive Gerechtig
keir zu besrimn1l:n ist, der von Rawls vorg~

gebenc - im weitesten Sinne .. egalit3r
liberale« - normative Rahmen von den Bei
tragen di eses Bandes kaum in Frage gestellt 
wird. Demzufolge ist ein\.' gesellschaftliche 
Grundstru ktur gerecht, wenn strikre rct:ht
lieh-politi sche Gleichheit herrscht und so

z.iaJ(· Ungleichhei ten mit allgemein akzeptab
len, unparrciisc hcn G rLinden gerechtfertigt 
werden ka nnen. 
Letzteres, so Kolle r, ist ein universales 
Grundprinzip aller Gescllsch, ftc n - aller
dings nur da.nn, wen n die Mitglieder einer 
Gesellschaft diese als .. Solidarit:it sgemein. 
schaft .. schen, in der eine gerechte Verteilung 
sozialer Güter vorherrschen soll. Doch auch 
d.nn bleibt noch gesellschaitsrelativ zu ent
scheiden, ob etwa besondere Leistungen, Ver· 
dicn :Hc, Bedürfnisse oder erworbene Rechte 
hinreichende Grunde sind , Ungleichbehand
lungen zu legitimieren. Diese Entsc.heidung 
schließlich fi nder luf einer Basis gemeinsamer 
WeTte sratt, die - d;)rin gibt Koll er den Kom
munit ll risten recht -soziak' Vers tändn isse des 
guten und wertvollen Lebens bezeichnen . So 
laßt sich das ;. Richt ige .. nicht unabh:ingig von 
dem .". Guren q; festlegen. Hier a_llerdings bleibt 
unklar, von welcher Art der (-ur eine solche 
Fc,sdegu ng not\,-c lldige ... Konsens uber die 
grundlegenden individuellen Werre und kol
iektivcn Ziclsctz\lOgen,< (5. (48) sein muß; 
bedeutet dies, daß die gerechtigkeitsdetermi
nierenden \'(Ienc die eincr Mehrheit sein kan
nen, oder ist Unparteilichkeit radikaler ver
standen, und zwar In dem Si nne, daß es die 
).Schlechrcstgcstcllten « sind. die zustimmen 
konnen mü ssen? Nur !ctzteres würde die 
Pointe dco ntologischer Theorien bewahren 
und da s Kriterium guter (oder ",allgemein an
nehmbarer") Gründ e.' so ansetzen, daß <\Uen 
Personen ein moralisches VClOrecht zusteht, 
wenn es um gru ndlegende Normen geht. Das 
bedeutet nicht. da f~ Konzeptionen des Guten 

J \1).;1 John R~wl . Emc ThttQfll" drr Cr-rt·r1JIIg.krl l. Frnnk 
fUr! iI M ' ?7S und d.:u . l'olmt' •• II..Jb~.,./ul!l . N~w Yorlr: 
' 9'1J DlllC'bc:n dlt' Au(sat7 . .ummlung \'on k awis, Dl~ lrIu 
dt'1 peIl/HeIN" Lw,.,.dlI",m. h~ \ \'(1 I hru:ch. Fnnklurt 
" M 199.1 
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bei der Interpretation des G ere hten kei ne 

Ro He spielen, es bedeutet jedoch. daß sie in 

einem strik ten Sinne allgemein teilbar sei n 

müssen. In diesem Sinne pl adiert K bus Gün

ther für den Vorrang prozeduraler Gereclllig

keit vor materialen Bestimmungen des G uten 
und Gerechten (worau f ich noch z.urück

ko mme). 

Was nun die Begrundung einer Ko nzeptio n 

po litischer und sozialer Gcrech tigkt it angeht: 

so glaubt Wolfgang KCfSlin g, da!! die ko m

munitarist ische Theorie auF dieser E bene ei

nen Sieg davongetragen hat - allerdings einen 

Pyrrhussieg. Denn einerseits ist ihr darin zu 

fo lgen. daß die "henncncU[isch e \'(!encl e« 

auch in der politischen Philosop hie unhincer

geh bar ist und das Bewei sprogramm einer 

kulturinv<lriantcn Begründung univers-a listi

scher Prinzipien gescheite rt ist; and ererseits 

findet der Hcnncncutikcr, wenn cr unserc 

Gesellschaften nach ihren histOrisch erw<lch

scncn ,)st:trkcn \Xlertungen « (um einen Begriff 

von Charlc~ Taylor zu verwend en) durch

streift, doch eben gerade die liberalen Prinzi

pi en, die man damit zu überwinden tr:lchtete. 

Man findet also keine Gemeinschaft~l11oral, 

so nd ern Prinzipien, die auf einer ancli.:ren, all

gemeineren Ebene das Zusammcnleben in 

ein er wcncpluralistischcn Gc.sdlschafr re

ge ln. "Postkonventiondie Moralbeuncilung 

gehö rt seit langem zur modernen Konventio

nalitä t.« (5.8 8) 

Di es läß t nun aber die Frage offen, ob d"r 

Verweis au f »unsere« post konvent io nellen 

.. gC'te ilten ü berzeugungen .. aus rei cht , um auf 

d ie Kritiker 1.u antwo rten, die auf solche 

Ü berL.eugungen verweisen, die auch wesent

liche Bestandteile unserer Sozial kultur sind 

und eben nicht individu cJ] (" Fn:iheir (" {'Wa in 

den Vo rdergrund stellen - 2. B. religiose 

Wertvo rStellungen. Und in Ko nnikten sol

cher Art genugt es nicht , darauf zu verweisen, 

daß man z u ihrer Beilegung allgemeinere, re

fl exive liberale Prinzipien zur Verfü gung hat ; 

vielmehr muß Olan mo ralische Gründe liefern 

kannen, w ieso diese Prinzipien gt:rechter sind 

aJs Losungen auf der Basis bes timm ter (parti 

kularer) \'(Ierte. H ier ko mme man n icht um

hi n, moralische Grunds:i tl.e anzl,fiJhrcn , d ie 

nicht nu r geh en, weil sie .. unsere" si nd. son

dern weil ~ je »vernü n(t ig .. sind . ] n di e"crn 

Sinne ist weder Raw ls' rdec eines po litischen 

Ko nstrukt ivjsmus auf der Bas is VO n »Ideen .. 

und »P rin zipi en der pra. ktischen Vernunft ..... 

konrex tu alis tisch zu nennen noch W:t lzc rs 

Kon ~cprion ein er Il th in morali ty« .'" Raw ls 

zufo lg< muß d ie po litische Philoso phie stär

kere Argumente bereithalten als den Verweis 

:luf ge teilte Ü berzeugullgen: »\VJc turn tO po~ 

litic, l ph ilosophy when o ur sh" red po litic.1 

und erslandings, as Walzer m ighl say, break 

down , "nd equaJly when wc are tOfn within 

ourselves .• ' Daruber hinaus - und darauf be

sonders ko mmt es \\:tal7.er an - se tz t ein e 

mo ralische K ritik an G esellschafte n und Kul 

lUren im Namen vo n Mcn~chcnrcch[en etwa 

(selbst in e inem min imalen Sinne verstanden) 

vo ra us , daß es unive rsalistisc he Norm en gib t, 

im Vergleich z u denen d ie - Moral der Einhei

misc hen. 'Zwar viel ko mplexer und rei cher 

ist , die diese jedoc h nicht untersch rei ten darf. 

Ein e Theorie de r G erechtigkeit mu ß ver

schiedene, mehr ode r weniger allgemei ne 

normati ve Kontexte unterscheiden, und ei ner 

davon betrifft die Dim ension moralischer. 

univcrsalistischer G erechtigkei t. 

2. Gemell1schaj i .. nd Recht 
a) Herausgegriffen sei St3tt vieler ein Beitrag. 

Cornclia Vismalln thematisiert in ihrem -

verschiedene philosophische und rech ts th eo

fetische Diskurse auf prägnante \'(Icisc ZusaOl

mcn(lihrcnden - Aufs::n z .., Sr. Bcnedic t, Inc.1< 

di e paradoxe Beziehu.ng zw ischtn Recht und 

Gcmeinsch.lft: Ei nersei ts fo rd ert es das 

SelbstversülOdnis ei ner G emein schaft, (hß sie 

sich vOr- oder ;lUßerrechtlich kon tiwiert , an

dererseits bednrf sie des Rechts zu ihrer An

erkennung al s Gemeinschaft. Dabei sind al

lerdings zwei Arten von Gemeinschaft be

grifflich deutlicher <u unterscheiden (als 

Vism ;:mn di es tut ) : einerseits die Rechtsgc

mein schJft insgesamt. die sich als politische 

Gemeinschaft als sou veräne QueUe des 

Rechts versteht l und and ererseirs einl .e1ne 

Gemeinschaften innerhalb dieser, w ie erwa 

Religio n gemeinschaften . Besonders letztere 

beanspruchen ein ~~Mehr an G erechtigkeit« 

(5.29) - oder bes er : mehr als G ereclnigkeit 

-, denn sie integrieren sich über Werte und 

Ideale , die Pfl ichten begründen, welche nichr 

der Rech ts logik der Reziprozi tät und Sy m

metrie folgen. Solche Gemeinschaften sind -

d ie Au torin hat hier als Paradigma O rdcnsge

mcinschaften vor Augen - durch die N Ot

wendigkeit von Ausschluß- und Abgrcn

zungsmechanismcn gekennzeichnet; die 501i -

'" va;! R.Hds. I'OIIll~,l l {~ l b/'r,:!IW1 , K3p. (· f1'01l 1l1:'.311 VJ"
~ t ruc\1 " ism .. )~ MlcllJd Wal'i:.er , Thlck Ol n d 71; /11 ,J, fO TOl J 

A rg :mf~m ,11 Hom~ lind Abt'OtJ.J, o trc J)Jme 199'" 
j Kawi s. PO!HIt;U! Ltf/i"Ya!um, S 4 ': 
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dari[ät der )IJ Brüder .. schließt die •• Schwester ... 

aus. \'(I ird di ese Gemeinschaftslogik nun auf 

die polit.ische G emeinschah übertragen - was 

eine sehr starke kommunüarist ische Tht·sc 

wäre, die allenfalls Alasdair Maclntyre in An

sätzen vertrin -, $0 bilden sich Gegen

Gemeinschaften, und es besteht die Gefahr 

der Entstehu.ng eines politischen Raumes, der 

nurmehr aus dem Konflikt zwischen Ge

meinschaften besteht. So mündet der Ge

meinschaftspluralismus nicht in eine »multi

kultureUe,e Einheit in Plur;,lit<ü, sonde rn in 

einen Schmitrschen Kampfzustand - aller

dings nur unter den Prämis~c l :' unter denen 

Vismann zufolge Gc.:meinsd l.dten ihrem We

sen nach einen konspirativen C harakter ha

ben. Sie beherbergen ein Arkanum, das der 

politischen Öffentlichkeit antithetisch gegen

ubersteht. Mehr noch, don, wo sie sich »ins 

Werk se tz.en «, isr von den einzelnen Milblie

dern bedingungslose Treue gefordert: .Um 

zu beweisen. d,lß eine Gemeinschaft existiere, 

m uß ihr GeselZ erfüllt werden. Es i."i[, wie alle 

Gesetze, letztlich auiden Tod aus. Oi e Realität 

der Gemeinsc ha ft und die ,(lgm!tCant aCllon, 

die ihre höchste Bedeutung im Tod des ein

z.elnen erhält, bed.ingen sich \Vechselsei tig. 

1 .. ./ Das Paradox der Selbstdarstellung eine r 

Jcmcinschah ion ihrem Werk besteht d ar in. 

dar! das (Todes)werk die Gemeinschaft zu

gleich realisiere und vernichtet. « (5. 44 f. ) 

So is t also die Gemeinschafrsidee, die durch 

kommunir.äre Diskurse gelstert, nicht nur in

sofern paradox, als sie sich gegen das Recht 

rich tet und doch auf es angewiesen ist, son

dern auch insofern , ab ihr ein selbstdestrukti

ver C harak ter innewnhm. So gilt es a lso, wie 

Yismann in ihren Schlußfolgerungen nahe

legt, doch niclH ausführt , "orlllC'n ei ner Ver

söhnung VOn Recht und Gemeinschaft zu 

finden und somit Formen einer Gemein

schaft, die sich nicht in der oben besl:hriebe· 

nen Weise ins Werk setzt. E .. ist freilich nichr 

ganz klar, inwiefern ::>ich dies vom gleicher

maßen liberalen (Rawls) wie kommuniraristJ

sehen (Walz.er) [deal einer ·'.'iucial union of 

social unions « unrerschiede. 

Ikide Paradoxa verdanken sich jedoch zu 

starker Annahmen über »Gemeinschaft«. So 

muß eine Gemeinschaft ni cbt in dieser Weise 

antithetisch zu Recht und politischer Öffent

lichkeit gedacht werden; d aß ei ne Gemein

schaft sich nichr über Rcehrs- und Reziprozi

rärsregeln integriert, muß nicht bedeuten, daß 

ihre Werte einen Gegensatz zum Recht dar· 

"eUen. Und daß Gemeinschaften sich nach 

außl' n hin abgrenzen, impliz.iert nicht, daß sie 

ein Ge heimnis hüten, das es ihnen gänzlich 

unmoglich macht, TeiJnchmer öffentlicher 

Di skussionen [ ,li sci_n. Sie werden es dagegen 

um so ml'hr sl'in. als ,:> ic d en Eindnlck haben, 

ihre Wt,;rtc erklären und verteidigen zu müs

sen' Schließl ich sind viele Ge meinschaften 

heure eher ,,~ewählt l." G ~mei n sl: h ,\ftel1": . di e 

nur einen Teil der Identitat einer Person ab

decken und nicht die ~a n7.C Personliehk ci t 

definieren (wie eine Ordensgl'll1cinscb.Üt). 

Zudem ist die Jc;IIl-I.uc ).Janc~· entlehnte Idee 

des 5ich-Ins-\'V~rk · Serzens der Gemeinschaft 

unter dem Paradigma des Krieges und des 

Opfertods eine extrem überh6hte Idee! die 

weder »die« Gemeinschaft kennzeichnet 

noch gar die kommunitaris tischer Vorstellun

gen. Die Bereitschaft , für eine Gemeinschaft 

z.u stl'rlwn , ist nicht die notwendi ge· Konse

quenz. in die die These ,)konstitutiver Ge· 

meinschahen « fuhrt - das Individuum bleibt 

stets vor eine moralische Wahl geslelles Di e.: 

ohnehin problematische - Onrolobisicrung 

einer bestimmten Gcmein schafcsidee verbaut 

somit einen differenzierten Blick auf ver

schiedene Formen von Gemeinschaft und 

ihre normativen Infrastrukturen und auf das 

schwierige Problem, wie das Recht Gemein

schaft en t> gcreeht ,e werden kann und umge

kehrt. 

b) Dies führt zu der Frage, ob und wie Ge

meinschaften angemessen rechdich respek

[jen und bl'sehiit zt w(' rd l'n kö nnen. Muß das 

Recht dafür, wie Günter Frankenberg in sei

ner Einleitung frage, bestimm tC \'V'erte - etwa 

in der Form von Institutsgarantien - 3n fun

damentaler Stelle festschreibt n, um den ethi

schen Charakter einer Gemeinschaft zu festi

gen?? Oder führt dies nicht vielmehr dazu> 

daß die ethischen Konzeptionen einer Mehr

heit zu institutionellen r:csdegungen fuhren, 

die ~ Andere« - und das heiß t eben auch: an

de re Gemeinschaften - ausschließen? Diese 

Problemarik betrefiend pladiert Ingebo rg 

Maus fur eine strikte Trennung des allgemei 

nen Rcchb ulld ct hi sl'hcr W"rtl' , da nUr 50-

in einer . Dialekrik des Rechts, du rch Ab

straktion das Konkrete zu schützen« (5.8 1) -

6 V~I et'W.1 Kern GJ'('gu,*".ll t, RI' llg /fl tlS COIlt,·t( t:ons ""d Po · 
11t/(' .• 1 CbM t , O lr(ord I !) U 

7 V&I CIWl ;"(uy W3.ttfS-, /;' thrllc Opt /MS. CbooJmg Idr"fI
tI~llll AmNlGf. Bcrk d r-y- Lol AIl G;dcs '990. 

8 So :luch M1ChJld W~lzcr, • T hc O bbg;anon 00 Du: (or (he 

u u ... . Ln Obbriw an1. f.j~J 0 " Dt1ob~d:cn ('t'. Wa r <md 
CllIu ,uIJlp, C l/llbnd~IC'. Mass. 1970 

9 So iJ rt umCrHlCr( i\l1d 'l.1.cI ~("idd. · Mc)l'"oll Aq;l.,Irllcm .lr:d 
LI beral To lcr;\tlon . , In 77 CahfornlJf Law Re:Jlf'·W po 
(J~I,). 
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sichergesrellt sei, daß das Recht nicht partiku

lare Setzungen verallgemeinert. Anders sei 

eine rechtliche Anerkennung von Differenz 

nicht möglich. Ulrich K. Preuß hingegen 

sieht die Idee einer weltanschaulich-ethischen 

Neutralität des Rechts als revisionsbedürftig 

an. Ihm zufolge finden sich in heutigen Ge

sellschaften in verstärktem Maße ethische 

Fragen auf der politischen Tagesordnung 

(z. B. Abtreibung, medizinische Ethik), die 

keine neutralen Losungen erlauben. Politi

sche Entscheidungen stellen dann ~)unver~ 

meidlicherweise eine autoritative Stellung

nahme für eine bestimmte und gesellschaft

lich umstrittene Wenposirion'J dar (5.12 l). 

GleichwohJ setzt sein ),moralisch reflexiver 

KonstitutionaJismus,( darauf, daß Verfahren 

entwickelt werden können, Dissense dieser 

An auf eine Weise zu kanalisieren, die soziale 

Koexistenz erlaubt. Und solche Verfahrcn, so 

läßt sich einwenden, können auf eine be

stimmte Idee von NeutraIit<it nicht verzich
ren: namlich t:inc »Neutralität rechrferrigcn

der Gründ e .. für (unvermeidlicherweise) all

gemein verbi.ndliche Lösungen, der zufolgt; 

die Gründe, die eine Entscheidung tragen, re

ziprok und allgemein akzeptabel sein müssen. 

Das heißt einerseits, daß legitimierende 

Gründe nicht allein einem einzigen, n.icht ge

teilten \'(!ertehoriz.om entstammen, heißt an

dererseits aber auch, daß sie auf der Basis 

verschiedener ethischer Übeneugungen ak

zeptabel und in sic »oeinpaßbar« sind. Dies 

setzt in der Regel einen »deliberativen" Lern

prozeß voraus,IO der jedoch nicht das Ab

streifen der eigenen \X!erthaltungen for

dert. 

Wichtig ist zudem, daß ein moralisch reflexi

ves Recht - gerade auf der Basis aLlgemein 

akzeptabler Gründe- für die besonderen Per

spektiven derer offenbleibt, die bislang aus 

Allgemeinbegriffen ausgeschlossen waren. 
Und hier darf sich eine Differenzen gegen

über })blinder« Gerechtigkeit nicht in eine 

Blindheit gegenüber besonderen Benacht'ciJi

gungen verwandeln. Sie muß darauf achten, 

daß formale Gerechtigkeitsprinzipien nicht 

durch soziale Ungleichheiten konterkariert 

werden; und so kann es Fälle der besonderen 

Berücksichtigung kuhureller oder religiöser 

Identitäten geben, die im Namen materialer 

Gleichberechtigung gerechtfertigt werden 

10 So Prcuß an :lnJeH·1 Stt'lJe: CllUS O(f, U. U. K. Pr('uß, 
I,DemocLlIic In~tilUlJOJ\5 2nd Monl Rcsourccs~, in Da
... id Held (Hng.), PO!IIICoIt Thcory Tooay, StJ.nford 
199 1• 

können. 11 Dies ist eine wichtige rechrstheore

tische Pointe kommunitaristischer Argu

mente, die nicht den Schutz von Werten, 
sondern von individuell-gemeinschaftlichen 

Idenutäten in den Vordergrund stellt. so daß 

das Recht als "SchutzhüUeo;o: partikularer 

Idenlirären dient - und die abstrakte »Rechrs

person.( somit die konkrete, lebensgeschicht

lich individuierte »ethische Person« 

schützt. 

c) Das Verhältnis zwischen Gemeinschaft 

und Recht sprechen Preuß, Maus und auch 

Frank Michelmann Ln bezug auf den Begriff 

der Volkssouveränität an: Wie kann eine poli

tische Gemeinschaft zugleich über und unter 

dem Recht stehen? 

Prcuß plädiert in seinem historische und de

mokraticrheoretische Überlegungen verbin

denden Beitrag dafür, das Konzept der Volks

souveränität angesichts der Erfahrung der 

Revolutionen von 1989 und der gesellschaft

lich-politischen Wirklichkeit gegenwärtiger 
Gesellschaften "4U überdenken. WahremJ die 

paradigmatisch an der Französischen Revolu

tion sich festmachende Auffassung der »pou

voir constituant« eine allem verfaßten Recht 

vorausliegende Gewalt vorsah, die quasi >leX 

nihilo« eine Ordnung schaffte, welche sie je

doch einem Schauen gleich als Ausnahmefall, 

als Drohung der möglichen Rückkehr der 

rechtschaffenden Gewalt, begleitete, machten 

die Revolutionen von 1989 mit der damit ver

bU.ndenen Idee eines homogenen GeseJl

scbaftskörpers als Subjekt jenseits des RechtS 

ein Ende. Diese Revolutionen konstituierten 

nicht die ~Einhei[ des Volkes,(, sondern die 

»Vielheir der Bürgert( (S. 110); zwar schafften 

auch sie eille neue politiscbe Ordnung, doch 

nicht als Verkörperung und VerfeStigung der 

Volksrnacht, sondern als Institutionalisierung 

von Verfahren, die innerhalb einer Pluralität 

von politischen Kräften jewei.ls neue Macht

bildungen zulassen. 

Doch nicht nur diese Entwicklung macht es 

nötig, über ein neues Verfassungskonzept 

nachzudenken. Auch die Auffassung, daß po

litische Macht, solange sie sich im Rahmen 

der Verfassung bewegt, eine wirkliche politi

sche Gestaltungsmacht ist, ist überholt: An-

1I So z. B. Will Kymlick.l. L,bera/um, CQmm~ml}'. ami 
C.,!turc, Od'ord 198~. Vgl. ;l.ucn das UrlCll uberdle Aus
rll.hmc von der 5.!h ulpOlchr rur die Amisn: WISCON
SIN v. YO DER; "c6U.s. 205 (1971.); d:webcn du Unell 
des 8und6\'~rW.lltungsgt:rich(:I vom 21".8.1993 zur Be
fTc.lUog emes zwolf)ahngen MaJcncos isl3.mi schcn Ghu
ben:> \·om koeduk:ni\·tn Sponunterncht (BVerwG 6 C 
8.91 :::l NVwZ '994, pS). 
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gesichts dcr Steucrungsproblcme im Zugc 
wisse n schafdich-tech nischen Fo r rsch ritts 
kann die Politik immer weniger selbst Verän

derungen planen und durchführen, sondern 
muß sich darauf konzentrieren, Schritt 1.U 

halten und Wege zu linden, Formen politi
scher Autonomie quasi reaktiv zu institutio

nalisieren. Dazu kommt die oben erwähnte 
Infragestellung ethischer Neutralität und das 
Problem, daß "Selbstregierung« heute nicht 
mehr als Selbstgesetzgebung eines Volks-Sou
veräns gedacht werden kann, sondern vermit

tels demokratischer Verlahren aul verschiede

nen Ebenen unterschiedlichste Interessen 
jeweils zu temporären Mehrheiten geformt 
werden müssen. 
Somit sind es verschiedene Wege, auf denen 

Preuß seine Kritik an einem traditionellen 
Verständnis von Volkssouveränität entwickelt 

- als Kritik an einer Souveränität ienseits und 
innerhalb der Verfassung und des Rechts. Was 

ersteres betrifh, so verdankte sich die starke 
Interpretation einer },pouvoir consrituant« als 

(im Vergleich zum Recht) »jenseitige« Ge
walt, die eine Ordnung )ex nihilo" schafft, 

jedoch einer politischen Theologisierung und 
Ontologisierung, die einer spezifischen Inter

pretation der Französischen Revolution folgt. 
Demgegenüber hat sich etwa die Amerikani

sche Revolut.ion und Verfassunggebung we
der als Manifestierung quasigöttlicher Volks
kraft verstanden noch hat sie eine neue 

Ordnung aus dem Nichts geschöpft, sondern 
aul bestehende Kolonialverlassungen aulge

baut. Und schließlich grilfen die neuzeitli

chen Revolutionen insgesamt auf fundamen
tale Begriffe des »Naturrechts" zurück, der 

sich die - damit eben nicht unbegrenzte -
Macht des Volkes verpflichtet sah. - Anderer

seits nun ist zu fragen, ob die Darstellung der 
Revolutionen Von] 989 zutreffend ist, der zu

lolge hier keine emphatischen KoUektivvor

stellungen, sondern ein Bewußtsein sozialer 

Pluralität vorherrschend war. Zwar war das 
Bestreben, demokratische Strukturen zu eta

blieren, dominant, doch folgt aus dem Be
wußtsein der Legitimität sozialer und politi
scher Werte- und Interessenpluralit.ät nicht 
notwendig, daß keine starken ),nationalen(, 

Gemeinsamkeiten und Verpflichtungen als 
Legitimation revolutionärer und postrevolu

tionärer Handlungen dienten. 
Was nun die Frage der politischen Selbmc
gierung - oder Selbstgesetzgebung - inner

halb einer demokratischen Ordnung betrifft, 

so weist Preuß zu Recht auf verschiedene 

Hcrausforderungen traditioneLler Vorstellun
gen hin; fraglich iSt jedoch, ob die erhöhte 

Anforderung an die Reflexivität politischer 
Institutionen, im Sinne einer )lOrdnung des 

Ordnens« (5. I r8) Voraussetzungen und 

Möglichkeiten demokratischer SelbstbeStim
mung gerade in Fragen wie medizinischer 

Ethik oder Umwelt oder auch sozialstaatli
cher Maßnahmen, die alle angehen, zu schaf
fen, einen Verzicht auf die Idee der Einheit 
von Gl"setzgeber und Gesetzesadressat, wic 

Preuß vorschlägt, erlaubt. Wie er selbst sagt, 

iS< das Ziel der Selbstregierung der Gesell
schaft »unaufgebbar« (S. [2)) - und damit 

auch die LegirimationsschweUe von Alige
meinheit und Reziproziwt, allerdings losge
löst von der Vorstellung eines einheitlichen 

Volkskörpers. 

In diesem Sinne plädiert Ingeborg Maus für 
ein Konzept der Volkssouveränität, das eben

falls die Rousseausche Idee einer zu einem 
Kollektivsubjekt verschmolzenen Bürger
schaft ablehnt, dessen normatives und institu

tionel.les Zentrum jedoch ein verfahrenstheo
retisch gewendeter Begriff politischer Auto
nomie ist. Volkssouveranität und individuelle 

Freiheitsrechte stehen demnach - im An
schluß an Kaot - insofern nicht in einem 

Gegensatz. als die Gewaltenteilung dafür 

sorg', daß G esetze von allen für alle in Abse
hung von EinzelfäJlen beschlossen werden, 
wahrend Exekutive und Judikative auf Aus
führungs- und Anwendungsfragen be
schränkt sind. So trägt also ein Konzept von 

Verfahrensgerechtigkeit die argumentative 
Hauptlast, dem zufolge die »Personalunion 

des Bourgeois und Citoyen. (S. 78) bedeutet, 
daß die ),vorstaatlichen« Freiheitsrechte der 
Individuen nicht als vom Staat ge\vähne, son

dern als reziprok seitens der Bürger politisch 

anerkannte Rechte angesehen werden, die 
staatliches Handeln bcgrenzen. Die Ausge

staltung der Freiheitsrechte bleibt freilich der 

allgemeinen Gesetzgebung überlassen - wo

mit das Problem der Freiheitss.icherung in 
dem Moment wiederkehrt, in dem in einer 

pluralistischen und in vielen Hinsichl:en un
gleichen Gesellschaft, wie Preuß zu bedenken 

gibt, in hohem Maße davon auszugehen ist, 
daß allgemein lonnu!ierte Regelungen un

gleiche Wirkungen aul Ungleiche haben. 
Darauf muß eine verfahrenstheoretische Posi
tion konsequenterweise mit einem abstrahie

renden und einem konkretisierenden Schritt 

anHvonen: mit einem abstrahierenden inso

fern, als die Legitimitätsschwelle für grund-
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rechtsrelevan te Regelungen auf eine strikte 
Reziprozität und Allgemeinheit angehoben 
werden muß. aus der nicht Minderheiten her
ausfallen, und mit einem konkretisierenden 
insofern, als - wie oben bemerkt - die allge
meinen Prinzipien daraufhin überprüh wer
den sollren, ob ihre f,diffcrenzblinde« Forma· 
lirät nichr ungleiche ::toziale Positionen ze
mentiert. Zu Rccht wendet sich Maus gegen 
die kommuniraristische Kritik, die Verteidi
gung individueller Rcchte komme einer Ver
teidigung individualiStischer Lebenspläne 
gleich, und plädiert für d.ie Allgemeinheit le
gitimer Regelungen - insbesondere Recht ge
gen eine »Rcfeudalisierung des modernen 
Verfassun gsdenken;. (5.79) in form eines 
Rückgriff, auf oberste .Werte- innerhalb des 
Rech!s . Die Form der Allgemeinheit, die 
einer multikulturellen Gesellschaft angernes .. 
sen ist, muß eine stets kritisch herzustellende 
sein, d.ie inhaltliche Reifizierungcn vermeidet 
- sie brauche jedoch im Sinne einer Gerech
tigkeit gegenüber ethischer Differenz ein 
Auge dafür, \Vann besondere formen der An
erkennung im Sinne materialer Gleichheit gc
rechtfertigt sind . 
\'Vährend Maus die: Fragen der Vereinbarkeit 
von Volkssouveränität unu Menschenrechten 
und vOn rechtsetzender und rechtsunrerwor
fener Gemeinschah prozedural beantwortet, 
schlägt Michelman eine sozusagen »diskurs· 
republikanische« Lösung vor, der zu folge d.ie 
)~Personalunion« zwischen Autor und Adres
sat des Rechts voraUSSL'lZt, daß die Personen 
nicbt nur bereit sind, gemcinsttmc, gerechte 
Entscheidungen zu treffen, sondern auch auf 
einen gemeinsamen Fundus vOn Überzeu· 
gungen zurückgreifen können, der es ihnen in 
diskursiven Prozessen erlaubt, ihre L"igenen 
Perspektiven zu verallgemeinern und dies als 
eine Bereicherung anz.usehen. Der Blick ver
ändert sich somit von den Kriterien des Ge
rechten zu den Voraussetzungen seitens der 
Individuen. das Gerechte zu finden und ein
zusehen. 
Ein wesentliches Argument Michelmans für 
eine republikanische Version politischer Dis
kurse lautet folgendermaßen. Die traditio
nelle Konkurrenz zwischen der Herrschaft 
des Volkes und eincr Gesetzesherrschaft ohne 
WiUkür ist nur aufzuheben, wenn Politik ein 
Prozeß ist, »in dem und durch den ,Men
schen" die ihre Aufmerksamkeit auf Privates 
gerichtet haben, zu Bürgern mit einem Lnter
esse am Öffentlichen werden und auf diesem 
Wege zusammen zum ,Volk", (5.62). Legi-

time Gesetze müsscn aus einem solchen Ver
schmelzungsvorgang hervorgehen - was wie
derum voraussetzt, daß bei aller ethischen 
Differenz eine kollektive Identität besteht, 
die sich aus einer Geschichte gemeinsamer 
Erf"hrungen speist. Mehr noch, politische 
Diskurse müssen als Selbsl"veränderungen er
fahrbar sein, a.ls Teil dialogischer Selbstver
wirklichung (5. 7t). Dies sind kommunitari
scische Prämissen, so Michelman, die der 
Liberalismus akzeptieren muß. 
Hier gilt es allerdings zu unterscheiden: Daß 
in Diskursen die Moglichkeit von Präferenz
und Meinungsveränderu_ngen vorausgesetzt 
werden muß, damit im Austausch von Grün · 
den gemeinsam akzeptable Lösungen gefun
den werden, bedeutet erStens nicht, daß die.s 
eine Vcrschmelzung der Perspektiven derart 
voraussetzt, daß Präferenz.en und Meinungen 
sich vollständig verallgemeinern und ich von 
dem Hintergrund eigener Interessen ablösen , 
und zweitens bedeutct das Verändern einer ei
genen Position durch Überzeugung (die ver
schiedene Grade haben kann) bezüglich einer 
Frage nicht, daß die gan 7..e Identität einer Per
son sich ändert und aus ihr ein »citoyen« 
durch und durch wird . Daher schießt Michel
man über das Ziel hinaus, wenn er politische 
Diskurse als Ort dialogischer Selbstrevision 
ansieht und dam.it ethisch anreichert. Und 
schließlich bedeutet der Rückgriff auf ge
meinsame Erfahrungen nicht, daß hier starke 
ethisch -kulturelle Wertekonsense vorausge
setzt \verden (was Michclman auch nicht ex
plizit sagt), sondern daß Erfahrungen beste
hen, die aus Konfl.ikten um Gerechtigkeit 
insbesondere hervorgegangen und nach wie 
vor Gegenstand von Kontroversen sind. Da
mit ist das Problem aufgeworfen, wieviel 
»Identität« eine gerechte Gesellschaft 
braucht. 

J. Gemeinschaft und Demokrat" 
In dieser frage bezieht Kersting ei ne ») kom~ 

munitär·demokratische· .. Position. Während 
er der Ansicht ist, daß die Kommunitaristen 
in der Dimension der Begründung nicht über 
liberale Gerechrigkeitsprinzipien hinausge
kommen sind (s.o.), haben sie doch - zumin
dest in einer nichtsubstantialistischen. son
dern repubükanischen Version - zu Recht die 
Frage nach den Verwirklichungsbediogungcn 
der Gerechtigkeit und insbesondere der De
mokratie gestellt. Dazu ist es nOtwcndig. daß 
die poJitisehe Ordnung als »intrinsisch wen
volJe Lebensform- (5.89) begriffen wird, daß 
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286 jenseits der Idee emer »Lockeanisehen 

Rechtsversicherungsanstalt, (5.95) und ei

nem Verfassungspatriotismus. der Integration 

durch den Konsens über »abstrakte Verfahren 

und Prinzipien« schaffen möch[C, ein »Ge
meinsinn« besteht. Dann wird die Jo>TCll
nah me und Teilhabe am Gemeinschafrsieben" 

als Teil der Selbstverwirklichung angesehen, 

d. h. politische Partizipation wird als Mitwir

kung an einem kollektiven Gm und eben 

nicht allein oder primär als im selbstbezoge

nen Interesse liegende Tätigkeit betrachtet. 

Zwcidemjg bleibt hier jedoch, inwiefern die 
Bürger(innen) in diesem del.ibcrativen, »un

reglementierten« (5.98) Argumentieren und 

Streiten, das einem »Nominalismus der Son

derlinge« gleichkommt, eben solche Sonder

linge und doch \\lesen sein können, die sich 

jenseits ))privater Präferenzen und Projekte -= 

(97) im gemeinsamen Genuß öffentlicher G ü
ter selbst verwirklichen. Ein ),liberaler Repu

blikanismus« muß hier unentschieden blei

ben, denn einerseits muß die Differenz 

ethischer Überzeugungen (die Kersting auf 

der Begründungsebene hervorhebt) gewahrt 

bleiben, andererseits muß die politische Ge

meinschaft ihm zufolge auch eine ethische 

sein, die immanent mit der personalen Identi~ 

tät der Bürger(innen) verwoben ist. Die Frage 

ist freiJich, ob die Form der Verantwonung, 

die seitens der Mitglieder einer funktionie

renden politischen Gemeinschaft vorausge

setzt werden muß, als ethischer Gemeinsinn 

auf der Basis geteilter Werte) die Fundament 

einer uLebensform« sind, verstanden werden 

sollte, oder ob nicht doch - entgegen Ker

stings Auffassung - die Möglichkeit besteht, 

sich mit »universalistischen Regeln und for

malen Prozeduren« (5.96) insofern zu identi

fizieren. als sie als Kern einer »Verantwor

tungsgemeinschaft« angesehen werden, deren 

Bürger(innen) nicht leidenschaftSlose Ver

nunfrwesen sind) sondern auf der Basis histO

rischer Erfahrungen wissen, welche Unge

rechtigkeiten resultieren, wenn eben diese 

Regeln und Prozeduren fehlen. Praktische 

Vernunft muß keine erfahrungslose fähigkeit 

sein: Gerade die richtig verarbeitete Ge

schichte von Ausschluß- und Umerdrük

kungserfahrungen kann die Basis dafür sein, 

bei aller ethischen Differenz die »Anderen« 

als Mitbürger(innen) anzusehen, denen man 

Verantwortung für die Aufrechterhahung 

einer gerechten gesellschaftlichen Grund

struktur schuldig ist. Das ist weniger als 

Selbstverwirklichung in politischer Panizipa-

tion, mehr jedoch als ein konstitutionel1er 

Minimalkonsens. 

4. Gemeinschaft und distnbutive Geyechttg-
keil 

a) Die Frage, was es heißt, 'lßürger(in)« einer 
politischen Gemeinschaft zu sein, steht auch 

im Zentrum der Behandlung sozialer, distri
butiver Gerechtigkeit in den Beiträgen von 

Koller, Günther, Nancy Fraser und Linda 

Gordon und Frankenberg. Und auch hier 

kehrt die Kontroverse zwischen stärker mate

rialen und stärker prozeduralistischen Be

stimmungen des Gerechten wieder (wenn 

auch die Spann breite der Unterschiede ni.cht 

sehr groß ist). Während Koller einen - aller

dings erst herzustellenden - \'Xlertekonsens als 

Voraussetzung materialer Gerechtigkeitsin

terpretationen ansieht, kritisiert Günther ge

genwärtige Versuche, die Frage, was »das 

Seine« eines jeden ist, im Rückgriff auf Be

stimmungen des Guten zu beantworten. Den 

Hintergrund seines Arguments zeichnet 

Günther in Form einer pojmienen Darsrel

lung der Idee der Gerechtigkeit bei Aristote

Ies, Hobbes und Kam. Au~ dieser Entwick

lung folgt, daß Bestimmungen distributiver 

Gerechtigkeit (a) den Vorrang der Gleichheit 

von Rechtspersonen nicht in Frage steLlen 

dürfen (sondern material ausgestalten soUten) 

und (b) diese Bestimmungen in politisch

autonomen Verfahren festgelegt werden müs

sen. Dagegen erscheint MacIntyres Rettungs

versuch eines Verdienst- Konzepts als Grund

lage sozialer Gerechtigkeit ebenso im Strudel 

des Wertepluralismus verloren wie N uss

baums Versuch der Ausarbeitung objektiver 

Bedingungen des guten Lebens und seiner 

materiellen Vorau~~etzungen, Solche Theo

rien, so Günther, tragen die Gefahr paternali

srischer Festlegungen in sich. Auch Walzers 

Theorie der »Sphären der Gerechtigkeit« un

terbietet seiner Interpretation nach das Krite

rium politischer Autonomie - was angesichts 

des Verteilungskriteriums strikter Gleichheit 

in der Sphäre politischer Teilnahmerechte 

und der Erläuterung von \'Xlalzer in späteren 

Aufsätzen, daß die politische Sphäre eine be

sondere ist, die die anderen überragt und 

darauf achtet, daß sie zur Verv .. rirklichung 

gleicher Bürgerrechte beitragen, bestreitbar 
ist. 12 

Wichtig ist zudem, welche substantiellen Ge-

[.2, Vgl. MJchlci 'I~hh.e r, .. Exdusion, In/usuce, 3nd (he Oe· 
mocnnc St:u c,". in: D UJct:ll. W lfllC"r 199J. 
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rechtigkeitsbestimmungen der Vorrang poli

li sch-prouduraler Gerechtigkeit selbst ent

hält. So ist der StaluS, vollwertiges Mitglied 

der poljtischen Gemeinschaft zu sein, sowohl 

in einem minimalen Sinne Voraussetzung der 

gleichberechtigten Te,lnahme an politischen 

Diskursen als auch in einem ma.x..imalen Sinne 

das Ziel distributiver Gerechtigkej[. Damit 

sind zwar keine starken materialen Bestim

mungen vorgegeben. wohl aber Kriterien der 

Überprüfung sozialer Instit utionen , Soziale 

Gerec11tigkeit wird damit zur rekursiven und 

diskursiven Bestimmung vollwertiger sozia

ler Mitgliedschaft - einer Bestimmung, die, 

wie Rawls betOnt) stets vor den I.worst o ff ,< 

einer GeselJschaft zu reeht:fenigen sem 

muß. 

Fraser und Gordon beren en - T.I';'. Marshall 

folgend - diese soziale Dimension von Staats

bürgerSchaft . 'l Gleichwert ige Mitgliedscbaft 

bedeutet, die Mittel zu einer gle ichberechtig

ten Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu 

haben - zu einer Existenz ohne Exklusion 

und Mißachtung. Ihre r Auffassung nach ist 

diese Id ee sozialer StaarsbürgerSchafr jedoch 

das Opfer einer "k ulturellen Mythologie" 

(S. 187) geword en, die neben der Dichotomie 

zwischen Vertragsbeziehungen Io', freier «. Bür

ger und nicht- rez iproker » Wohhätigkeit « ge

genüber Abhängigen keine Formen sozialer, 

solid arischer Reziprozitat zulaßr. J -4 In ihrer 

Genealogie der Unterscheidung dieser beiden 

sozialen Sphären zeigen sie jnsbesondere die 

Verquickung geschJccht"pezifischer und 

ökonom isch -sozialer Ausschi ießu ngsm ec h;\

nismen und die negativen Konnotationen , die 

wohlfahnmaatliche Maßnahmen haben, die 

als Formen der nicht-rez.iproken 10 Wohltätig

keit ,;( verstanden werden . Damit w erd en die 

.Wohlfahrrsempfänger. zu Abhängigen de

gradiert. die etwas ohne Anspruch und 

(noch) ohne Gegenleis rung bekommen. Da

gegen plädieren Fra.ser und Gordon für eine 

Rückbesinnung auf dje Dimension sozialer 

Rechle ,Is Teil dessen, was Bürger(innen) sich 

wechselseitig zugest(:hen müssen - ohne frei

lich, wie Richard Bernstein kritisien, genauer 

die sozio-ökonomischen Bedingungen anzu

geben, unter denen eine solche l>Redefini

tion . (und das heißt: reale Veränderung der 

Praxis) von Staacsbürge rschafr möglich 

ist. 

' j T. H Manrull, HW'I,"uh,r smd fG7. II:/~ KldJj~lI. r ral'lk· 
fun.a. M, ' 99: . 

I ", V"J. d:u.u ;luch NUK"Y Fr;u~r u, Lmd.a Gordon, . Dl.'ko· 
dj~r\lflg voo . A bh'-" &J ~k<·: , . " . KJ 199}, 16. 

b) Welche Art sozia ler Solidarität ist in die

sem )) Zugesteh en« sozialer Rechte jedoch 

vorausgesetl.t? So kehrt die Frage nach der 

Gemein.schah zurück, die Frankenberg mit 

d em Begriff .ziviler Solidarität. (S.220) 2U 

bea ntwo rten sucht, einer Solidaritat im Gei

ste der ), Zivilgesellschaft«. Sie basien auf 

eine r ~grundlegenden Konvention«, welche 

insbesondere »das Versprechen enthält, für 

die Prinzipien einer demokratischen 5rreit~ 

kuhur einzustehen« (5.218). Nun ist aber 

eine solche Konven t ion noch keine hinrei 

chende Grundlage für solidarisches H andeln 

im Sinne distributi ver Gerechti gkei t, es sei 

denn, sie ~nthält. wie Frankenberg argumen

tiert, verschiedene Formen der Anerken

nung: Nicht nur die Anerkennung der Ande

ren als Streitgegner, sondern auch als solche, 

deren Fremdheit und Andersheit als Bedin

gung der eigenen Individualität geschätzt 

wird, so daß ~) um der eigenen AutOnomie 

willen. (S_ 219) ihn en die Möglichkeit gege

ben werden soll. au tOnome Mitglieder der 

Gesel.lschaft zu sei n, und zwar n.icht nur im 

Sinne polit.ischer, sondern auch sozialer 

Autonomie . In dieser Verknüpfung von 

Gleichheit, Differenz und Fürsorge steckt 

freilich ein pro blematisches Argument, dem 

zufolge die Endaltung der eigenen )) unVer

wechsclbaren Individualität« einer Person 

von der [nteraktion (die mehr sein muß als 

Konfrontation) mit den anderen als »Frem

den u abhängt und aus dieser Erkenntnis ein 

Gemeinscha ftsbewuß tsein entsteht, Das ist 

insofern prob1ematisch, als die These, daß 

sich die eigene Individualität in Verhältnissen 

reziproker Anerkennung konstituiert , eher 

bedeutet, daß es die positive Anerkennung 

innerhalb bestimmter, begrenzter ethischer 

Gemeinschaften und die negative Abgren · 

zu ng gegenüber anderen (und dann auch wje~ 

der nur bestimmten. nicht allen anderen) ist, 

durch dir sich ein Bewußtsein der qualitati

ven Identität bildet, so daß die 1OAn deren« 

insgesamt - d. h. alle Mitbü rger(ion en) - in 

diesem Zusammenhang nicht als solche gei

ten, auf deren »Fremdheit « d ie eigene Identi

tät in dem Maße :mgewiesen ist., daß man um 

seiner selbSt willen Sorge tragen muß, daß 

diese ihre Fremdheit als vollwertige Gemcin

schafrsmitglieder erhalten und entwickeln 

können. S02ia.le Solidarität gegenüber allen 

Mitbürger(inn c)n in ihrer Andersheit läßt 

sich ruche auf diese Weise aus ethischen Be· 

dingungen d es eil:;('nen Selbstseins begründen 

- weder in ihrer l\llgt!meinheit noch in ihrem 
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verpflichtenden Charakter. Vielmehr müssen 

ethische und pol.itische Anerkennung unter
sch.jeden werden: Das Eintreten für soziale 

Rechte anderer setzt nicht voraus, daß deren 

soziale Autonomie als Bedingung meines gu
ten Lebens angesehen wird, sondern daß ich 

die polit.ische Verantwortung anerkenne, 
auch über d.ie Bedingungen meines Selbst
seins hinaus allen Mitbürger(inne)n den Sta

tus vollwertiger sozialer Mjtgliedschaft zu 

gewähren und zu gewährleisten. Dieses Ver
antwortlich sein ist weniger als das Schätzen 
des Anderen, mehr aber als dessen Tolerie
rung: Es setzt die A~erkennullg VOll Rechten 

auf ein soziaJ autOnomes Leben voraus, das in 
ethischer Hinsicht zu bestimmen den Perso

nen selbst überlassen bleibt. 

So sieht sich d.ie Suche nach der gerechten 
Gesellscbaft auf das Dilemma zurückverwie
sen, das man das dcr tlsubstanzlosen Sub-

Juristin, 30 Jahre, Zweites Staatsex. 
befr., seit zwei Jahren in ungek. 
Stell. im öffentl. Dienst, Auslands
erf. (Spanien), sucht Tätigkeit in 
Anwaltskanzlei oder Verband, mögl. 
im Raum Berlin. 
Zuschriften unter Chiffre 1295 an 
Nomos Verlagsgesellschaft, Post
fach 610, 76484 Baden-Baden 

stanz« ethisch pluralistischer Gesellschaften 
nennen könnte: Eine solche Gesellschaft mug 

sich mit dem Fehlen substantieller \X/erte als 

Grundlage sozialer Integration abfinden, 
gleichzeitig aber auch soviel an politisch-so

zialer Substanz aufbringen, daß soziale Ge

rechtigkeit in einem umfassenden Sinne ver
wirklicht werden kann. Toleranz und Solida

rität, die beiden zentralen Tugenden einer 
solchen Gesellschaft, müssen in der obersten 

Tugend der Gerechtigkeit in Einklang ~c· 

bracht werden. Und es mag sein, daß erst auf 
der Basis eines politisch-moralischen Be

~"'ußtseins, das gelernt hal, welche Dimensio
nen und Erfahrungen von Ungerechtigkeit 

aus mangelndem Respekt und fehlender Soli

darität entspr'ingen, diese Kontexte dcr Ge
rechtigkeit zusammengeführt werden kön

nen. 
Ramer Forst 
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